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I.

Von den

Bischöfen zu Wenden und in
Livland.

MH?)r der Lehrverbesserung, welche im

sechzehnten Jahrhundert durch Mar-

tin Luchern geschah, und gar bald

nach Livland durchdrang, waren in Livland

das Erzbischofthum Riga, und die Bischof-

chümer Dörpat, Reval, Habsal (Oese!)
und Pilten (Kurland). Alle diese Bischoft

thümer höreten nach erwähnter

rung auf, und der König Stephan gesteht,

A 2 er



Von den Bischöfen zu Wenden4

er habe keine Spur des Pabstthums in Liv-

land angetroffen« Desto mehr war dieser

Herr und sein Krongroßkanzler Zamoiski,

beyde Abfallige von der erkannten evangeli-

schen Wahrheit, darauf bedacht, wie sie die

Lehre derjenigen Kirche, welche sie ans

Eigennutz angenommen hatten, in Livland

einführen und verbreiten möchten. Sie ka-

men zu dem Ende nach dem zapolskischen

Frieden nach Riga, wo sich auch Posfeviil

einfand, blos um diese Sache zu befördern»
Der König hätte gern mehr als ein Bischof-

thum gestiftet: allein theils die Armuth des

durch den langen und verderblichen Krieg er-

schöpften LivlandeS, theils die ehemaligen

schädlichen Miöhelligkeiten der livlandischm

Bischöfe, bewogen ihn, nur ein einziges an-

zulegen» Er versah dieses einzige und höch-

ste Bifchofthum, wie ers in der Urkunde

nannte, mit einem Probste, Dechanten, An

chidiakon, Sänger, Scholaster, Küsterund

sechs Domherren» Der Sitz des Bischofs

war Wenden, und die vornehmste Kirche

m
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in dieser Stadt wurde die Domkirche. Da-

mit nun diese geistlichen Herren reichlich le-

ben und ihre Sorge blos auf die Wiederher-

stellung der papistischen Lehre richten möch-

ten; denn dieses war die einzige Absicht des

Königes hierbey: so gab er dieser seiner Toch-

ter zum Brautschatze die Schlösser Wolmar,

Tnkaten, Burtnick, Odenpä, Wrän-

get, Moiza (Mojanen) und Rodenpois,
mit allem, was jemals dazugehöret hatte.

Vermuthlich war das Schloß Wenden mit

darunter begriffen, welches man aus den

Worten deS Stiftungsbriefes fehliessen

kann. Denn die Provinz Wenden ist doch

wohl nichts anders als das Schloß. Der

Bischof erhielt auch die herrschaftlichen Hau-

A z ser

5) Diese heißen also: />e?/>et«6ML«s e/°«5

«5 t/o?Mc//?ttM o/»»

, />^/>-
-

meldet ausdrücklich, daß dem Bischöfe aus

dem wendischen Gebiethe und Hausern nichts

zukommen sollte. B. VI, S. 808, meines

Exemplars.
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ser oder Schlösser zu Wenden, Pernau,

Dörpat und Vellin zu seiner Wohnung»

Die Prälaten und Domherren bekamen eine

ganze Gasse zu Wenden, nebst allen darinn

befindlichen Hausern, welche der Bischof

ihnen austheilen sollte. Aus dem Schatze
der Kirche sollten der Probst, Dechant und

Archidiakon, jeder dreyhundert, der Sän-

ger, Scholaster und Küster, ein jeglicher

Zweyhundert, und jeder der übrigen sechs

Domherren hundert und fünfzig polnische

Gulden jahrlich am Stephanstage bekom-

men. Der König gab dem Stifte eben die-

selben Rechte, welche die polnischen Bischof-

thümer hatten. Der Bifchof erhielt die er-

ste Stelle und den erstenRang nach dem Ad-

ministrator in Livland, und der König ver-

sprach, wenn das übrige Livland, welches

Schweden an sich gezogen hätte, an die

Krone Polen käme, die Einkünfte des Stif-

tes zu verbessern und zu vermehren. Die

Ernennung des Bischofs, der Prälaten und

Domherren behielt er sich und seinen Nach-

folgern
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folgern vor. Jedoch ertheilte er demKrön-

großkanzler und Krongroßfeldherrn Zamois-

ki und seinen Erben, zur Belohnung seiner

Kriegsdienste, das Recht, den Dechant und

einen Domherren zu ernennen, welches er

vermachen und veräussern könnte» Der neue

Bischof und seine Nachfolger wurden be-

mächtiget ,
die Stellen des Küsters und

dreyer Domherren zu besetzen; in den Städ-

ten Wenden, Pernau, Dörpat und Vet-

lin ihre Vikarien und Officiale zu halten;
und in denihnen angewiesenen Städten Pfar-

ren und Schulen auf ihre Kosten zu errich-

ten. Die Domherren sollten nirgends an-

ders, als zu Wenden, wohnen, ausge-

nommen die von Zamoiski und seinen Erben

ernannten, welche, wenn es die Noth er-

heischte, anderwärts ihren Auftnthalt neh-

men möchten. Alles dieses sollte der Pabst

bestätigen. Das ist der Inhalt des Stif-

tungsbriefes, welcher auf Befehl des Kö-

niges Stephans am ztenHornung 1583 zu

Krakau gegeben, und auf Befehl des Köni-

A 4 ges



Von den Bischöfen zu Wenden8

ges Johann Kasimirs am loten Brachmo-

nats 1667, ohne Anzeige des Ortes, be?

glaubiget ist *).

§. 2.

Nun fraget sichs, wer der erste Bischof

von Wenden gewesen sey? Meniüs

berichtet, daß im Jahr isBZ der erste Bi-

schof, Johannes Patritius, nach Wenden

verordnet worden» Hiärne meldet

eben dieses. Kelch erzählet: "Anno

158zwurde Johannes Patritius, ein Mann

von schlechtem Stande aus Polen, aber von

grosser Gelehrsamkeit, zum ersten Bischöfe

zu Wenden, und Otto Sehenking, ein .is-

ländischer Edelmann, der von der lutheri-

schen Religion abgefallen war, zum Hhum-

probste daselbst verordnet und eingesetzet.'"
Wir

*) coäex älplomst. pown. 1".V. n.LI.XXXVI.

p 817-

Historisier Prodrom»s, S. ?4»

***) B. VI, S. 808, meiner Handschrift»

S. zB2.



und in Livland. 9

Wir wollen sehen, wie dieses zu verstehen

sey, und in wie weit man diesen Patritius,
oder vielmehr Patricius, den ersten Bischof

von Wenden nennen könne, weil ich mich

nicht besinne, daß in den livlandifchen Ge-

schichtschreibern davon gehandelt worden.

Der erste, den der König zu dieser bischöf-

lichen Würde erfah, war Johann Deme-

trius Solikowski, ein in der polnischen

und livlandischen Geschichte berühmter

Staatsmann, der in des Königes Diensten

seine wahren und seine Scheinverdienste hat-

te, welche ihn besonders dieses neuen, zur

Bekehrung der Protestanten, auf Anratben

der Jesuiten aufgerichteten Bischofthumes,

würdig machen konnten. Denn er hatte ein

Buch geschrieben, worüber er unter der kur-

zen Regierung Heinrichs von Valois in

große Gefahr gericth Als aber Jo-
A 5 Harm

* ) Livl. Biblisch. Th. 111, S. ?60.

vonkeÄum.
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Harm Stremienski, den andere Sienski

nennen, Erzbischof von Lernberg, starb, gab

ihm der König dieses Erzstift. Soltkowski

verstand die deutsche Sprache und war in.

Livland beliebt. Er blieb ein ganzes Jahr im

Lande, führete den gregorianischen Kalender

ein und breitete, seinem Gestandniß nach,

die katholische Religion, mit Hülfe einiger

preußischen Priester, besonders unter den

Bauern, ziemlich aus. Zu dem wendischen

Bischofsstuhle wurde Alexander Mielinski,

Abt zu Trzemes, ernannt. Dieser Mann

war es wenigstens schon am zten Hornung

158 Z Er muß eS aber nicht in Besitz

genommen haben indem Patritius das

Stift in diefem l sßZsten Jahre erhalten hat.
Weil er nun das Bischofthum wirklich an-

getreten hat: so ist er in diefer Absicht der

erste Bischof, und er hat sich auch ftlbst fo

ge-

*) Loä. ä'plomac. polon. V, p. Zl7. 520.

Heidenstein irret sehr, wenn er meldet, Mie?
Ui.st'i märe des Pacricius Nachfolger gewei

sen. ker. xolomc. llb. XII, x. ZB6, S-
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genannt, da er an dem Schlosse zu Wenden

sein Wapen aufrichten und dabey schreiben

ließ:

Prelis et polrczuLm 6eviÄs

§. Z.

Von diesem Patricius habe ich in mei-

ner livländischen ziemlich aus-

führlich gehandelt, in so weit er als Gelehrter

zu betrachten war. Göze, der sein Leben

beschrieben hat von seinen bischöflichen

Handlungen nur einige Worte; denn er mel-

det, daß er weiter nichts in Erfahrung brin-

gen können. Ich muß gestehen, daß ich nicht

Viel

5)-Reich, S. ZB9- löchers Allg. Ges. Lex.

Tl). 111, S. !ZOI. Ty. IV, S. 666.

»») Th. 11, S. Z4o - Z4-

7Varsauien!e. IVrarizlau 1755 in 8

p- 22 - ZV.
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viel glücklicher gewesen bin, ob ich mich gleich

bemühet, so viel von seinen bischöflichen Ver-

richtungen in livland zu sammle», als ich aus-

forschen konnte. In Dörpat muste zwar den

Jesuiten die schöne Marienkirche eingeräumet

werden; doch blieb den Lutheranern, nebst

einer freyen Religionsübung, die Johannis-

kirche. Allein, dieses währete nicht lange.

Die Jesuiten droHeren einigen dörpatischen

Bürgern aus der Reise von Riga nach Dör-

pat, daß sie etwas vorhätten; wenn solches

angienge, sollte der lutherische Name nicht

viel mehr allhier gehöret werden Was

Possevin nebst seinen Jesuiten in Riga für

Unheil gestiftet habe, wie man dort den Ev-

angelischen die Jakobikirche abgedrungen, das

erzählet Müller, und ist aus allen livlandi-

schen Geschichtsbüchern bekannt genug

Patricius aber ist als ein geschwornerFeind

der

*) Gahmen, altes Dövpat, S. 25. 60. 84.

**) Müllers Septentr. Histor. S. 29 - zz. der

Amberg. Ausg. .
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her Lutheraner unter uns berüchtiger. Sein

Domprobst, Otto Sehenking, ein livlandi-

scher Edelmann, welcher gleich einigen andern

von der evangelischen Religion abgefallen

war, erwies ihm alle nur ersinnliche Hülfe»

Dieser Mann begab sich aus heiligem Eifer,
wie er vorgab, in die Gegend der Stadt

Riga und predigte den letthifchen Bauren,

weil er ihrer Sprache geläufig war. Einer

semer Gründe, um die einfältigen Leute zum

Pabstthum zubewegen, war dieser: "Die

Prediger der Käß er wären alle Miethlinge
und Geldprediger, die ohne Besoldung aus

eigenem Eifer, um des göttlichen Wortes

und der armen Leute Seelenheiles willen,

wenig thun würden. Dagegen dürfte man

auf katholischer Seite die Exempel nicht weit

suchen. Man sollte bedenken, daß der Kar-

dinal (Georg Radzivil) aus fürstlichem

Stamme geboren wäre; dennoch hätte er

alles verlassen und sich in den Dienst der

katholischen Kirche begeben; der sorgete nur»

von freyen Stücken für ihre, der armen ver-

führten
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führten Baurett, Seligkeit und ewiges Heil,

bloß aus einem gottseligen Eifer. Sie wüß-

ten, so fuhr er fort, daß er selbst aus einem

guten adelichen Geschlechte geboren wäre;

dessen hätte er nicht geachtet, sondern all das

Seinige verlassen, aus gerechtem Eifer, die

yrmen Leute in feinem Vaterlande zu bekeh-

ren." Hieraus folgerte er, daß die katholi-

sche die rechte christliche Kirche wäre; und

ermahnete sie, sich auf den rechten Weg zu

begeben; jedoch wollte er sie nicht übereilen,

sondern ihnen vier Wochen Bedenkzeit lassen:

alsdenn wollte er wieder kommen und Be-

scheid von ihnen fodern. Diefe Bauren,

welche dadurch irre wurden, berathschlageten

sich hin und wieder und befrageten unter an-

dern einen alten Kirchenbettler. Dieser Greis

riech ihnen: sie sollten antworten, daß sie

arme unverständige Leute und von ihrerObrig-

keit in der evangelischen Lehre erzogen wären;

ihre Herrschaft hielt auch beständig darüber;

nun könnten sie erachten, daß diese nicht gerne

zumTeufel fahren wollten: derohalben sollte

i , v er
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er erst diese bekehren und hernach zu ihnen

kommen, so wollten sie ihm antworten.

Hiermit haben sie ihn abgewiesen Die

Jesuiten machten es noch ärger, welches

Russow insonderheit vonDörpat bezeugt

Etliche unter ihnen fuhren mit den letthischen

Fischer»

») Müller, S. 65. 66. und aus demselben

Hiärne, B. VII. S. 859 < 86i meinesExt

emplars. Reich, S. zBB f.

Ich will seine eigene Worte, 81. izz. a dcc

BarterAusgabe von 1584, hersetzen: "Vnde
" wowol etliken Bürgern vnde.Börger Kim

"dem tho Dörpte vnde in den andern Steden

"vorgemelte, etlike Hüser wedderümme vth
"Gnaden sink vorlenet geworden, So heben
"se doch er olde Regiment, Fryheit, Gericht
"vnde Gerechtigkeit, neuenst den Schlüte!«

"tho den Daren der Stadt nicht wedder er»

"langen mögen, besündern Hebben noch thov
"tydt schyr nicht anders, alse gefangene Lüde

"vnder den Palen wanen, vnde m^nnigerley.
spyt vnde spot ock van den Zesuitern vnde

"Papisten lyden vnde dulden mSten, welckere

in alle Stede vnde Flecken henin ge»
"drungen, vnde grote Glysnerye vnde vngtt
"gründede Dinge, wedder de apentlicke Gödtt

"like Warheit vnde er eigen Geweten dM

."jünpeln Lüden voxgegeuen hehhen,"
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Fischern hinaus auf die See, hießen sie ihre

Netze auswerfen und ziehen, und frageten

hernach, wie es käme, daß sie so wenig fin-

gen ; und ob sie vorzeiten nicht mehr gefan-

gen hatten. Ja, antworteten die Fischer,

sie erinnerten sich wohl derZeit, daß sie mehr

gefangen hätten, aber es nähmen alle Din-

ge ab. Die Jesuiten wollten die Ursache

hiervon wissen, und wie die armen einfälti-

gen Leute keinen Grund anzugeben wußten,

fuhren jene alfo fort: "Das machte, daß

"sie nicht bey dem Worte Gottes und der

"alten reinen katholischen Lehre standhaft ge-
" blieben wären." Dazu vermahneten sie

diese Fischer mit allem Fleiß. Darauf schöpf-

ten sie ein wenig Wassers aus der See, nebst
den gefangenen Fischen, taufeten die See

mit allen nur gewöhnlichen Cärimonien, im

Namen des Vaters und des Sohnes und

des heiligen Geistes, segneten das Wasser
und die Fische, und warfen die gefangenen

Fische also wieder ins Meer. Den Fischern

aber befahlen sie, sie sollten silberne Fische,

yon
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von jeglicher Art, die an dem Orte zu strei-

chen pflegte, machen lassen, und dem heil»

Aalod zu Ehren in ihre lakobikirche zuRiga

venronen: indem sie nicht zweifelten, es

würben die Fischer, wenn sie sich zu der rech-

ten katholischen Kirche wiederum finden woll-

ten, o:n chro, auf das Gebeth der Jesuiten,

Viel mehr fangen» Welches viele einfältige

redliche Leute geärgert hat Selbst der

Kardinal machte sich durch seinen übertriebe-

nen Eifer bey den Uvlandern verhaßt. Denn

als er den ersten Landtag hielt, eröffnete er

ihn mit diesen Worten: Er hätte zwar ans

der ihm von dem Könige zugesandten Kapi-

tulation vernommen, daß der König über-

redet worden, die augsburgische Konfeßion

in Livland unverhindert frey zu lassen; damit

könnte er, der Kardinal, seines Gewissens,

Standes und Amtes keinesweges

zufrieden seyn; und ob er wohl jetzt desKö-

nigs Zusage öffentlich nicht hindern könnte:

so

*) Müller, 5.645
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so wollte er doch durch Nachsicht durchaus

nicht darin willigen, sondern in bester recht-

licher Form bis auf den Reichstag dawider

protestiren *). Hierauf antwortete Lie Land-

schaft schriftlich: daß die königliche Majestät

sich nochmals gnädigst erklärete, die augs-

burgische Konfeßion in Livland zuzulassen und

zu schützen, nähme sie mit unterthänigster

Danksagung an, zweifelte auch nicht, der

allmächtige Gott würde den König desto mehr

segnen. Dagegen bath sie, der Kardinal

wollte seinen Amtseifer dawider gnädig fal-

len lassen: sintemal Se. Fürstliche Gnaden

nur Ihrer königlichen Majestät Statthalter
in diesem Lande, und nicht ihr Erbherr oder

Patron derKirchen wäre. Die augsburgi-

sche Konfeßion wäre vorzeiten, unter der Re-

gierung ihrer Erbherren und Ordensmeister,

über Menschen Gedenken, bey Jungen und

Alten, dermaßen, Gott Lob! gepflanzet und

eingewurzelt, daßNiemand von einer andern

Reli-

*) Müller S. 46.
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Religion oder Bekenntniß wüßte Der

Kardinal, suchte zwar dieses Bedenken der

tandschaft durch den Sekretär, Andreas

Spill, zu widerlegen. Doch die Landschaft

blieb dabey und bath, daß es an den König

gelangen möchte, an welchen sie ihreBothen

selbst mit verordnen wollte Der Kar-

dinal gieng noch weiter und brachte dadurch

die Gemüther der Livlander nicht wenig aus.

Er ließ das Schloß zu Riga innwcndig bes-

sern, und unter andern auch folgende Verse

an die Wände schreiben:

DeviÄo kiolclw) HM vincere lueverat

omnes,

udi pax terris recillita rurlus erat,

?riica<zue relliAiv KiAgm revocata vi-

in templc), 6ive Jacobe, tuo

renovüta arx elt. etc.

B 2 Ob

*) Mütter, 5.47f.

Ebend. S. SZ.

Ebend. S. 6z.
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Ob nun gleich, wie oben erzahlt worden,

die Undeutschen überhaupt sich nicht einschlä-

fern ließen: so haben sich doch einige böfe

Buben, die zum Tode verdammet waren,

an die Jesuiten gewendet, sie zu ihrenBeicht-

vätern erwählet, und sich dadurch von aller

Strafe befreyet: wovon Müller ein merk-

würdiges Beyspiel anführet, wodurch andere

Uebelthäter zum Abfall gereitzet worden

Der Religions-Druck nahm überhand. Auf

Anstiften der Jesuiten schritt der Kardinal

Radzivil zu Gewaltthätigkeiten, verboth

einigen rigischen Predigern die Kanzel und

verlangte von dem Rath, er sollte ihm den

Jobarm von Dahlen zur Bestrafung aus-

liefern. Dieser Mann hatte über Galat.M,

i gepredigt, und die Worte gebrauchet: man

könnte auch jetzt wohl fragen, wer die armen

Rigischen bezaubert hätte, daßsie ohne Noth
die Jesuiten wieder zu sich genommen hätten.

Dieses Bezaubern fingen die heimlich aus-

geschickten Jünger der Jesuiten auf; und

diese
*) Müller, 5.66.
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diese klageten wider ihn bey dem Kardinal,

er hätte sie der Zauberey beschuldiget. Der

Rath und die Bürgerschaft wollten von kei-

ner Auslieferung wissen. Einige von der

letzteren ließen sich verlauten : Sie hatten

vormals wohl ihren Erzbischof rückwärts auf
einen Esel gesetzt und zur Stadt hinaus ge-

wiesen ; würde der Kardinal sich viel derglei-

chen unterfangen, so wollten sie ihm seine

weiß abgeputzte Jakobskirche blutroth anstrei-

chen. Also, sagt Müller, hat ein Schwerd

das andere in der Scheide erhalten

Unterdessen hat dieser Religions-Druck ge-

macht, daß dem Kardinal sein Anschlag auf

das Stift Pilten nicht gelungen, welches er

feinen lieben Jesuiten zugedacht hatte. An

allen diesen Verfolgungen nahm Patricius

Theil, fügete den Evangelischen großes Her-

zeleid zu, und hatte noch viel Böses im Sinn,

als er im Hornung 1587 zu Wolmar seinen

Geist aufgab Ich will nur erinnern,

B 5 daß

Mütter, S. 67. 68.

Henning, 81.78, b. Reich, 5.425.
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daß dieser Bischof sich selbst in allen seinen

Schriften Andreas genennet habe, aber bey

vielen Geschichtschreibern Johann heiße.
Sollte er vielleicht nicht beyde gehabt und

mit der Zeit den letztern nicht mehr gebrau-

chet haben? Wie sehr Livland in diesen

Zeiten der Religion wegen gepresset worden,

beweiset die Anrede der livlandischen Bothen

auf dem polnischen Wahltage 1587: "Es

"wäre — so sprechen sie — zu der Zeit, da

"

sich Livland Polen ergeben hätte, feyerlich

"bedungen und mit königlichen Briefen und

"Siegeln bekräftiget worden, daß in Livland

"keine andere als die lutherische Religion
"

und das aügsburgische Bekennmiß hinführo
"

geduldet werden und der vorige (papistische)

"geistliche Stand gänzlich aufgehoben seyn

"sollte. Es wäre dieses gehalten worden,

"bis König Stepkan die verlornen Länder

"wieder erobert hätte. Darauf wäre, den

''Verträgen'zuwider, ein Bißthum zuWen-
" den aufgerichtet, ein Kollegium von Dom-

pfaffen gestiftet und die Jesuiten häufig ins

"Land
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"Land geführet worden. Diese alte mit ein?

"ander zu unterhalten, hatte gedachterKonig

"nicht nur den evangelischen Kirchen, sondern

"auch andern Leuten, das Ihrige entzogen.
"

Man hatte gesuchet, dieLivländer aufaller-
" ley Weife zur pabstlichen Religion zu brin-

"gen. Man drauete noch jetzt, diejenigen,
" die solche nicht annehmen wollten, ins Elend

"zu jagen. Die Jesuiten hatten es dahin

"'gebracht, daß viele Lutherische Prediger

"bereits vertrieben worden Was soll

man nun von dem Zeugniß des Pialecki hal-
ten *5) ?

B 4 §.4.
*) Reich, 5.425. 426.

/??Fe»/t!'M
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§. 4»

Sein Nachfolger war Otto Sehenking
ein livländischer Edelmann Dieser

bekam feinen Silz im polnifchen Reichsrathe

zwischen den Bischöfen von Kaminiec und

Smolensk 1 s9Z Zu feine? Zeit mußte

der apostolische Protonotar, Johann Maria

BeÜetti, im Namen des Pabstes die liv-

landische Kirche besuchen. Die hierbey ge-

machten Verordnungen sind zu Wildk-i6i.r

in 40.) gedruckt. Er selbst hielt eine Ver-

sammlung der Geistlichen seines Sprengels

zu Riga am 4ten Marz ; 611, wovon

die Verhandlungen in eben demselben

Jahre zu Wilda gedruckt sind. Als die

Schweden 1621 Livland eroberten, mußte

er sein Bischofthum mit dem Rücken anse-

hen.

») Livl. Biblisch. Th. 111, S. 91.

55) Vi5X pr-xsulum pnlonzss et

opsm p. Z?rznc!lci R.?epniclci. 1omi eres.

Poznan. 1761 — 1765- in 8- 111.

xsZ. 250.
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hen 5). In eben demselben Jahre ward er

dem Erzbischofe von Gnesen untergeben
Dieses geschah unter dem Erzbischofe Lorenz

Gembicki aus der Versammlung zu Petri-

kow Noch im Jahre 1628 wohnte er

zu Petrikow der großen polnischen Kirchen-

Versammlung, die im May gehalten wurde,

als Bischof von Wenden bey, wie gleich im

Eingange der herausgekommenen Verhand-

lungen dieser Versammlung ausdrücklich er-

innert wird f). Er bekam zu seinen; Unter-

halte eine fette Cifkerzienser-Abtey in Klein-

polen von dem Könige ff). Er ist auch in

den polnischen Zeiten Probst zu Dörpat ge-

wesen, und wie Henning meldet, 1588 Bi-

schof von Wenden und Livland geworden, ob-

B s ' gleich

Rzepnicki, l'om 111, x. 250.

Ebenders. P. 249.

555) lanocki von raren poln. Büch. Th.!, S.

78, kk. Th. 11, S. 26.

f) Br. des Hrn. Janocki vom z i.Mäi'z ,77g.

25
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gleich er viele Mitwerber in Polen gehabt,

ohne Zweifel darum, weil er ein gebohrner

Livländer, der lateinischen, deutschen, pol-

nischen und letthischen Sprache kundig, und

also zu glauben war, daß er mehr Gehör
und Beyfall bey seinen Landsleuten, als

Fremde finden und der katholischen Religion

beförderlicher seyn würde Von seinem

Tode schweigen alle sowol gedruckte als auch

ungedruckte Geschichtbücher, die von diesem

Prälaten Erwähnung gethan,, wie Hr. Ja-
nocki mir gemeldet hat Bey dem Ka-

lenderlärmen in Riga 1584 war er, nebst

feinem Bischöfe, in großer Gefahr, woraus

ihn der Bürgermeister Nyensredt ret-

tete. Kaum war er Bischof geworden, als

er den Unfug der Jesuiten zu Dvrpat gut

hieß und sogar 1588 den evangelischen Pre-

diger gefangen nehmen ließ. Einige Je-

suiter-

*) Henning, Bl? 80, 2.

**) Br. vom Zi. März 1778.

*55) Denstedt, S. 98, meiner Handschrift.
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suiterschüler hatten sich in die Johanniskirche

eingedrungen, den Prediger Christoph Berg

verspottet und den Rathsherren Ernst Lind-

Horst, welcher, beym Ausgange aus der

Kirche, einem unter ihnen ihr strafliches Ver-

sahren vorgehalten, als einen Verletzer der

Majestät angeklaget. Als es mit dieser Kla-

ge bey dem Rath nicht fort wollte, liessen

die Jesuiten obgenannlen Prediger auf dem

Schlosse von dem gegenwärtigen Bischöfe in

Haft bringen. Jedoch die Bürgerschaft ru-

hete nicht eher, als bis er wieder losgelassen

ward. Der Hauptkläger unter den Jesuiten

hieß Heinrich von Effcu. Dieser beschul-
digte Lmdhvrsten, er habe sich dräuend ver-

lauten lassen, etwas dergleichen in Dvrpat

anzurichten, wie in Riga geschehen. Der

Beklagte foderte die gewöhnlichen Versiche-

rungen. Der Jesuit ward grob, erklärte

seinen Gegner für einen ehrlofen Schelm und

wollte die Sache von der Stadtobrigkeit ab

und unter das Schloßgericht ziehen, weil sie

das Verbrechen der beleidigten Majestät und

des
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des Aufruhrs beträfe. Allein der Rath be-

stätigte des Beklagten Einwendungen, und

verurthcilte den Kläger, die gefederte Si-

cherheit zu stellen und ferner die Sache beym

Stadtgerichte auszuführen Nicht nur

der König Stephan, sondern auch Sieg-
mund 111. hatte am 11. Jänner 1588 der

Stadt Dörpat die Freyheit des evangelischen

Gottesdienstes bestätiget Nichts desto-

wenigcr suchten sie der Bischof und die Je-

suiten zu untergraben. An dieMürgerschaft
konnten sie nicht kommen. 'Also machten sie

sich an die Bauern, welche sie von der evan-

gelischen Religion ganz ausschliessen wollten»

-Die Jesuiten wirkten bey dem Bischof einen

Befehl aus, daß den Bauern keine lutheri-

sche Predigten hinführo gehalten werden soll-

ten. Die ganze Stadt protestirte dawider,

und der undeutsche Prediger, obgemcldeter

Christoph Vera, setzte sein Amt fort. Der

Bischof

5) Gahmen, S. 95, 96.

Ebend. S. 92.
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Bischof ließ ihn gefänglich einziehen und

nach Wolmar bringen» Man setzte ihm hart

zu, er sollte schriftlich und eidlich angeloben,

hinführo keine evangelische AmtSverrichtun-

gen bey der Bauerschaft zu halten. Es ge-

schah auch nicht eher, als auf Fürbitte des

Adels auf dem Landtage zu Wolmar, und

aus Furcht eines Aufstandes, daß gedachter

Prediger seine Freyheit wiederum erhielt.

Dennoch verübele» diePapisten hernach vie-

len Unfug gegen die armen Esthen in Dör-

pat und diesen ihren Prediger, welchen Hey-

dukken aus der Kirche auf das Schloß Hols-
ten. Allein, die Religionöübung nach der

augsburgischen Konfeßion hat damals nicht

völlig können aufgehoben werden, wie nach

einigen Jahren gegen das Ende der polni-

schen Regierung geschehen Denn als

einige Jesuiterschüler 159z den undeutschen

Prediger und Küster bey ihren Amtsverrich-
tungen

5) pror. Bsn. VvrM. 1589. a. 16. Nov. iF.

19. 21. 22. Zo.l)ec 1590 6. 2. 1594

L« Sahmm, S. 102 f.



tungen überfallen und verspottethatten, wur-

den sie, auf angebrachte Beschwerde, in

Gegenwart der Abgeordneten, ihres Muth-
willens halber, bestrafet Hingegen
überfiel i6c>B der Kantor der Jesuiten den

Kantor der lutherischen Johanniskirche in

seinem Hause, ließ ihn und seine Ehefrau

durch die mitgebrachten Heyducken -halten,

und nahm ihm alle feine Bücher und Musi-
kalien mit Gewalt hinweg. Solche und an-

dere Ausschweifungen wurden nicht geahn-

det, ob man gleich darüber Bis-

her hatten die Jesuiten sich ihrer Schüler

und anderer bedienet, um die Evangelischen

zu necken, zu drücken und zu quälen, damit

die Schuld, wenn es zur Verantwortung

gediehe, auf diefe gewälzet werden könnte.

Allein, es erfolgeten bald wichtigere Auf-

tritte. Am 21. August i6iz ließ der dvr-

paüfche Probst, Balthasar Gotthardt, dem

Rathe

5) Gahmen, S. ?oz,

Ebenderf. S. ZO4.

30 Von Bischöfen zu Wenden u. Livland.
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Rathe durch einige katholische Priester die

Abschrift eines königlichen Befehls von i sB9

übergeben, und verlangte, daß den evange-

lischen Predigern aller Gottesdienst in der

esthnischen Gemeinde untersaget werden soll-

te. Damals wurde hierauf nicht geachtet,

indem man sich auf Stephans Privilegium
und Siegmunds Bestätigung verließ. Man

wies vielmehr dieses unbillige Anmuthen völ-

lig ab. Aus der damals ertheilten Antwort

des Raths sieht man, daß dieser Bischof

zwar frey gegeben hätte, die evangelische

Lehre in beyden Sprachen zu predigen, jedoch

nicht weiter, als in den Gränzen der Stadt,

nicht aber auf dem Lande: welches man bis-

her beobachtet hatte. Jetzt kamen sie mit

einem königlichen Befehl vom isten Christ-

monathö i6i2 zum Vorschein und begeh-

rten, denselben öffentlich anzuschlagen, kund

zu machen und zu erfüllen. Dazu verstun-
den sich Rath und Bürgerfchaft nicht, son-
dern erkläreten sich, Gut und Blut für die

evangelische Lehre aufzusetzen. Am iLten

Herbst-
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Herbstmvnaths erschien der Schloß-Notar,

Stanislaw Woinmski, und verlangte eben

das, was die Geistlichen gesucht hatten,

bekam aber gerade die Antwort, am 2c>sten,

welche man vorher den katholischen Priestern

ertheilt hatte Der Pater Tecnvn, Ar-

chiv

Wett diese Urkunde m dem QiiZ. Diplom. Po-

ton. «icht enthalte«, And meines Wissens noch
nicht gedruckt ist: so will ich sie hier aus uns

senn Archiv abdruekeu tassen:

NttVehA ?K

«s///>t?M KeFt/j-w.

,
sc
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chtbiakonW zu Wenden, ließ sich hauptsach?

Nch bey Nefem Religions? Druck brauchen»

Vi? S5/t Ä?Mö«e5K , KÄK,

,
«?M?>KW esoMcw

,
cst^s//cF,

et s//i

/e?
i??/?/'tÄt?/M -??/te«

M//?>o. ?»te/-

et eF/K/ D et

et ?-<?ite^s^ML

, «t/ ??Msv/MM.c

sc

/ec?/K^B?Ä

s^/^«/-5/ÄW/.otSsvs?ÄM
KskMz et// s/tt ?'eSe^t«Kts^^zs/»/ve^/sM

/ö/» /^ce^ot/^M

Sei- 0/)ie<Me/F et ??-«?/ec?/F

Festem ,
,/e

bSM W/MLSteM eF St^M
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Er ließ, als der Rath es nicht thun wellte,

«ach eingelegter Protestation auf taufend Flo-

reue, den Befehl insgeheim anschlagen, aber

auch wieder abnehmen. DerMagistrat legte

am io. WeinmonakS «6iz eine Gegenpro-

testation beym Schloßgerichte ein, welche

dort angenommen ward. Dieses war nur

ein bloßes Vorspiel der künftigen Bedrän-

gung. Es hatten die Geistlichen den König

so weit gebracht, daß ein noch härterer und

geschärfter Befehl im Hornung 1614 aus-

gieng und verfüget wurde, daß den Leithen

und

v/o/s,-<? Fit eo/-ttm
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MV Esthen kein evangelischer Prediger pre?

digen und die Sacramente ausspenden, zu?

gleich aber der gregorianische Kalender ein-

geführt werden sollte: welchen ins Werk M

setzen» der Probst Gotthard! dem Bürge?

Meister Georg Krezmar eine Kopey über-

gab Nachdem diese Abschrift der Bür-

C 2 gerfchaft

5) lastet also : tS?'F?SWK»</A5 ///. De-

/'v/o»/«?, MsF?MS D>«

«is, i?^<e, /^«Me» /i^s/ör-'i-e,
/./v»«/te-/se etc» «cc »s» s«ec">'?/»/, t?otbk^//?Ä

c/ //st«s et c^//s'/t/o»

övKS Ky///'S M/>/I>OK/Ä

ztei-?k-»t/^^,

»oM'SM ArL«/-t»W e// a /?e->

ve»'e«c/?M«o L/'vo»t<e MO//c»-«o,

, »cc

see//?

e//? oK/e^«^/, et/SM

sc />e,- M?,///?,-oF
cvKt^s ?/o»

sc MsKs'sts is/KM e-'?-<i?-,6«F-

«ete? s«/MSS

M«/s«r »eF/F
e///s/>/>//cs»
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gerfthaft in lateinischer und deutscher Spms

ehe am 28. Marz ,614 vorgelesen Und ihr

Inhalt bekannt gemacht worden, beschloß

man einmüthig, einen aus dem Mittel des

Raths und zween von jeder Gilbe an den

Probst zu senden und ihn zu bitten, daß et

das Original dieses Befehls auf das Rath?

Haus senden, oder wenigstens ihnen zum

Durchlesen vorzeigen möchte, damit sie von

det

sc »o//» /.s co«t?s es'/.

MS??sst? />z>/o?s /MovSttteF

ss'/c?s /eve? E ,

tsM /otsv/'co s«s?// e/?,)»/co s,F

st^Äck
eo? s»/ //ttFÄ/L />?-te/A)t??s /sL

/5 />e? M/'t/S)?t,

/»ote«F 0M«?M vo/s///«^, co»»

csm /z-x

sc ks-

/es'A/s stsne ss?»

e //z/Ses»t, ttt

s-/ //>eFs«t,
es«este«t, />s, oc/>,> L.

es Sttce />s» sö />e»»

e/s?/t, s «o^/F

vö//F««t///', et />, oMte

Ln///e»t sc > cs/e«s's?'i«/»FK«' »°e/>-
-'



der wahrenMeynung des Königes versschert

werden könnten.' Allein, es ließ der Probst

sich nicht sprechen, sondern sandte durch den

Vorsteher der Jesuiten ,
Anton Gefcher,

einige Punkte auf das Rathhaus, wodurch

er die Stadt nöthigen wollte, sich ohne wei-

teres Bedenken dem königlichen Befehle zu

unterßersen; welcher doch, wenn man ihn

genau erwäget, durchaus nicht die Stadt,

oder die Bürgerschaft und ihr undeutsches

Hausgesinde, sondern hauptsächlich die Pfar-

rer aus königlichen Gütern hetrift. In ge-

C z dachten

(28)

/>o/om> s«sc^

Hieraus sieht man daß Sehenking derHaupts

Urheber de.r Verfolgungen gewesen ist»

3711. Otto Sehenking»
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dachten Punkten drohete der Probst, im Na-

wen seines Bischofs, die Johanniskirche zu

versiegeln» Diese war die einzige, welche

die Stadt noch übrig hakte; denn die Ma-

rienkirche hatten die Jesuiten längst einge-

nommen. Der Probst Verlangte, daß man

bevorstehende Ostern, nach dem gregoriani-

schen Kalender
,

keinerlei) Gewerbe oder

Handthierung treiben sollte; widrigenfalls
würden zwanzig hiezu bestellte Heyducken die

Rebellen pfänden. Man hatte zwar den

gregorianischen Kalender überhaupt einge-

führt, allein die Evangelischen feuerten die

Feste nach dem julianischen. Gescher war

ein geschworner Stadtbürger, aber Amt-

mann der Jesuiten. So grob sein Antrag

war, so bescheiden war die Antwort des Ra-

thes und der Bürgerschaft. In Ansehung

der evangelischen Lehre bezogen sie sich auf

die königlichen Privilegien. Was aber den

Kalender betraf, lautete die Antwort also:

"Weilen diese StadtDörpt sowohl von hoch-

"u.L.der Gedächtniß König Stephane, als

' "von
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"von letzt regierender königlichen Majestät

"Sigismunds, unsenn allergnädigsten Kö-

rnige und Herren, auf das rigische Recht

"und derselben Religion privilegiret, wie,

"wohl die Stadt ohne das alle Gerichtstage
"und gerichtliche Processe nach dem rvmi-

"

schen Lalenäario, bis auf diefe Tage ver-

nichtet; als wollen wir solchen Punkt, bis

"

sich die Stadt mit der Landschaft darauf be-

"reden wird, verschoben haben, was als-

" denn einhelligen auf diesen Punkt wird be-

"

schlössen werden, -.mß sich die Stadt gefal-

zten lassen." Allein der Probst und fern

Böthe wollten diefe Antwort nicht anneh-

men. Nichts desto weniger war der Inhalt

dem Probste bekannt; denn er legte den am

dem Tag, den s. April, mit unanständigen

Ausdrücken, eine Bewahrung auf 20000

Flor, bey dem dörpalischen Schloßgerichte
ein. Sobald der Stadt diese Bewahrung

eingehandiget worden, legete sie eine Gegen-

bewahrung auf 40000 Flor, ein, welcher

des Propstes Punkte und der Stadt Ant-

C 4 wort
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Wort angebogen wurden« In dieser großen?

Bekümmerniß wandte sich die Stadt an den

Generalgyuverneur, oder wie er damals

hieß, Generalkommissar, den Feldherrn

JohannKarl ChotzkiewieZ. Denn die Je-

suiten giengen in ihren Gewaltthätigkeiten

so weit
, daß sie die auf ihren Gründen m

her Vorstadt wohnenden Bürger unh Eim

wohner anhielten, nicht mehr dem Rathe zu

gehorchen, noch sich aufs Rathhaus oder vor

hie Stadtgerichte zu stellen. Sie gaben ih-.

Yen eine völlige uneingeschränkte Freyheit,

gleich den Bürgern in der Stadt, zu han-

deln, zu wandeln, zu brauen und zu brens

nen. Man ordnete also, wie gedacht, an

den Großfeldherrn und Generalkommissar

B, den Bürgemeister Georg Krezmar, den

Uathsverwandten Christoph Limbecker und

Altermann Harms Ranie, Diese erlangten

in allem, was sie sonst suchten ,
eine erstem

liche Antwort und fast mehr, als sie bathen,
«Her nicht in der Religionssache. Es schien,

daß der Generalkommissar nicht helfen wollz

, te,
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oder aus Furcht für den Geistlichen nicht

helfen konnte. Noch in demselben Jahre

erfolgte ein erneuerter die esthni>

C ? schen

5) Nämlick folgender:
s'eK/v«- et

t?-?/?/ts«eAs
et vs???? I)5/est5öL /.?StÄS»

Z-eye?v//?5 m /.ivo-

Fot/Me c<?MW«mtsti? c?'v/t«?t?>r De,'SMe«/7

vet.

(?/'t^',?>/e-
-c»»</ttm

,
Ok?,//«/ ?//e?

W//KSst«W,

«cc Ms/s-
-//c?/e

/?o/>5-!/o et /otösv/co

ss'MW///»'s^e, Kfc eoL /M/ cos?-

/</c?>co <Äc?o ms??-

-</sto ?'eF?o, SÄO6ssö c/?

Mes />a?«s?«
s7i?-?

et

Ktt/K- «t et

f'ttMc/' /ve cs/e??^.

/F/e^/«^, et- »«»«'/»sF

ex M«/tM sv/-
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schen Prediger abzuschaffen und den grego-

rianischen Kalender anzunehmen. Inzwi-

schen erwartete man, es würde der Bischof
oder der Probst mit seiner harten Klage bey

den Kommissorialgerichren einkommen, weit

Rath und Bürgerschaft schon die Ladung er-

halten

AA»A>-/ Ves??t>'<?ve»/e»tes /s<7v et

c^^s«t, «A/'/tt-?»^,,',
e et ec-c/e/?<e

/sc? <M»
6s/>/t<?«e,' eo,/,?/,1/tte v?>e.s Z^e^sK-

etFAo,«s»t/sto .5. K. M/?/e/?^t/>

eo,/t, ,?ve»,>e />, /?it, t^,/eö/<^tttt"

, //st«v/ coM«?--

-««tbssÄFte Cov/?,/^«?/s/? </eee,«/m«F,

A/05 MM/sF eMFm?F /^K

Me„/ />,ve/e»t«?F //>/7,»«5 et

K/t?M« OOW/M 1614.

(1.8.)
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Halten hatte. Da nun nichts davon gedacht

worden, legten die Deputirten der Stadt

am 2Z. Heumonats 1614 ihre Bewahrung

bey dem Generalkommissorialgerichte ein.

Aus derselben sieht man, daß der Bischof
die Ladung veranlaßt habe. Jedoch der Be-

fehl des Generalkommissars vom letzten

Brachmonats ward von dem Unterstarosten

Bartholomäus Wasmski am 2. Aug. dem

Rathe zugeschickt. In welcher neuen Ver-

legenheit man den Starosten und den Oeko-

nomus Wolther von Plettenberg zu gewin-

nen und Aufschub zu erhalten suchte, bis

der König in dieser Sache entschieden haben

würde. An denselben hatte man den Heins

M) Kahl geschickt, welcher diese Bothschaft

aus freyen Stücken und auf eigene Kosten

übernommen hatte. Auf den Befehl des

Generalkommissars brachte der Altermann,

im Neunen der esthnischen Bürger, in der

Stadt und Vorstadt schriftlich an: Sie ge-

dachten den esthnischen Prediger nicht zu

missen, Gott möchte über sie verhängen, was

er
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er wollte; und hofften gänzlich, der König
wÄrde ihnen ihren Prediger nicht

Rath und Bürgerschaft beschloß hierauf, die-

ses dem Slarosten kund zu thun. Hiermit
war der Altermanns Harms Ranie nicht zm

frieden und bath solches zu verzeichnen. Wie

es nun durch feinen Widerspruch gehindert

wurde, dem Staroften Wasl'nskl eine Ant-

wort zu geben, drang dieser desto eifriger

harauf und begehrte einen Schluß unter des

Raths Unterschrift und Siegel« Um Mn

August bath man ihn um Anstand, bis die

im Befehl vorgeschriebene Frist verflossen

wäre und schickte deshalben den Rathsherrn,

Jacob Kleinere, an ihn ab: welcher mit einer

sehr ungestümen Antwort vorlieh nehmen

muste. Die Hoffnung, den König durch

die ansehnlichen Manner, wel-

che sich der Stadt annahmen, und die Vor-

stellung des Raths, zu bewegen, den esthni-

schen Leuten ihren Prediger und Gottesdienst

zu lassen, schlug diesesmahl fehl. Harms

Kahl brachte eine Antwort, welche die Re-^

ligions-
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ligionsfreyheit blos auf die deukfchen Bürget

ZU Dörpat einfcheankte Bald hernach
aber

Hier ist sie aus unsenn Archive. KF//-
/// /^o/v«//?e,

/./'t/'ÄS/i/se, etc.

FsMSt/, /Ue/e5 /M?»e^'t»

z ?-e7?F/omF

/e^;^, ?-e/tv //>t?L, «ckt/oK?

MF«/?Ä??se e//, //e

es?» M«
>

ve.'o e? /otsv/e/

/«e?-K??t, ??e^//e /
AS/ M ?o??eW, es???,

?K

M/??/ e/?et, />e^^

-M/ttt,

M/?OKi. +teW/c» ?öÄKt t< Oe/?o-
- e«S'Ä?Ä i

xe^^o^, s//te> sece/)/??/«^, ??M/>5/???

ÄeF>'e/es? E ts/eM

se /W/>o«^t, 6

//tte» t/«^/->

S»«^, -/e
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aber ließ der König einen gnädigen Befehl

an Wasmski ergehen, welcher fogleich un-

terdrückt und die Stadt der ihr wiederfahr-

nen königlichen Gerechtigkeit und Gnade bes

raubt wurde 5).
In

Le/>5. DoMM? PQeL'/p. )?eM. M^o-

Ken»

Sieht WM nicht hieraus deüMch, wie schänds
lich der Königs mit Unwahrheit Hintergangers
worden? Waren die damals lebende»Esthen
undLeithen nicht in derevangelischen Religion
geboren und erzogen worden? Wer verckag
solches zu verneinen?

Dieser unterdrückte Befehl ist nach einer Abs

schrift aus der kömglichen Kanzelev inunsenn
Archive vorhanden.

///. De/ /''v/oM'sex

A/a/vv/se, ?/ee »o«

/?e^.

De?-M»-
et

Ksö/L M. KH//>SW De??e»
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In dem folgenden Jahre, 161s, war es

Wegen Abschaffung des esthnischen Predigers

und

e/?öo»icsm
Fe»/ /»«»

/-eMvitÄW e^e, /«/'Mes-
M o ?«o^s

/>e/-m?tte/e

Fo»e/ /,'/./5, /i^e^tste-?, etisW

/)?7v?VeF//F
eiv?'tsti et s»t/</«o «/«
A»st/^, se/e'/t/m eo»-

-?,?««A/mtt
5,

«e o e/?^0<»
«?/eo ecc/e--

oöeM?A SÄt /W»

»cc s/iö W^/^^?-/

k't/t/»,/e »o«/ee«^
sc 5/>/e

, et

K/to. D-st. A'e ?,/e///' «s^^.
/?eZ-??o?-KM »o//, /'o/s»

Mse 6>/ee/'«e

Ken-
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und des NeuenKalenders ganz still. Was

sinski ließ sich von dem letzten Befehle des

Königes nichts merken, welcher vermuthlich

'dadurch veranlaßt worden, weil eben im vo-

rigen Jahre die mißvergnügten Edelleute im

Rigischen und Dorpattschen sich um den

Schutz des Königes GustavAdolphs von

Schweden, bewarben. Er ließ demnach die

Stadt in Ruhe, welche auf dem Polnischen

Reichstage vielen nachdrücklichen Fürspruch

genoß. Der Generalkommissar drang Mehr
dem Schein als der That nach auf die Voll-

Ziehung seines oberwahnten Befehls, bis

gegen das Ende des Jahres 1615 der Bi-

schof felbst sich itt Dörpat einfand Und aufS

neue die Erfüllung der königlichen Befehle

verlangete. Auf sein Begehren fand sich der

gesamMte Rath bey ihm ein und hörete aus

seinem eigenen Munde, daß alle RellgLons-

Drangsale von ihm herrühretett, daß er nach

Dörpat gekommen, UM die oftgedachten Be-

fehle ins Werk zu setzen, Und daß er federe,

der Rath solle den esthnischen Prediger ab-

schaffe:
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schassen: sonst würde er beymKönige klagen;

Zugleich verlangete er, daß die Evangelischen

die Fest - und Feyerkage nach dem neuen

Kalender halten mögten, und erzählete, daß

auch der Herzog in Preussen solchen neulich

bey der Belehnung angenommen hätte. Der

Rath wollte hierüber die Bürgerschaft ver-

nehmen. Die undeutschen Bürger reichten

selbst eine Schrift bey dem Bifchofe ein,

worinn sie bathen, sie bey ihrer alten Reli-

gion zu lassen; sonst würden sie lieber alles

im Stich lassen und aus der Stadt ziehen.
Der Rath, welcher den Bischof durch Ab-

tretung einiger Wiesen bey Jamo und sonst

ziemlich besänftiget zu haben glaubte, über-

gab ihm ein demülhiges Schreiben an den

König, welches der Prälat annahm und mit

einer Fürschrift begleiten wollte. Es schien

auch, als wenn der Bischof von feinen Fede-

rungen ablassen würde. In der That ver-

schonet? er die Stadt eine Zeitlang mit den

bisherigen Zumuthüngen. Inzwischen säu-

mete die Höllenbrut der Jesuiten gar nicht,

.

D dem



Von Bischöfen zu Wenden ü.Livland-50

dem esthnischen Prediger, Bartholomäus

Gilde, allerhand Verdruß und Herzeleid zu-

zufügen, daß derfelbe endlich genöthigt ward,

am 16ten Brachmonats 1616 feine Entlas-

sung zu begehren. Ehe man sichö versah,

entstand ein fehr großer Sturm, wovon die

Vorbothen sich auf dem tandtage zu Men--

den im Herbstmonate dieses Jahres einstel-

leten. Denn der Domscholaster hatte sich

daselbst geäußert, wie er vermeynte, einen

königlichen Befehl zu bekommen, daß der

neue Kalender angenommen und der undeut-

sche Pastor abgeschafft werden sollte, und

zwar bey einer Strafe von 10000Fl. Pol-

nisch. Der dörpatifche Deputirte, damals

Alrermann, hernach Rathsherr, Harms

Ranie, antwortete ihm, hiervon stünde

weder in dem königlichen Universal, noch in

seiner Instruktion etwas. Endlich meldete

derwortführende Bürgemeister, es wäre ihm

gerathen, die großen Beschwerden dieser

Stadt an den König gelangen zu lassen, wel-

ches er auch thun wollte, weil ihm Herr

Bala-



51. Otto Sehenking. 51

Balasoer die königliche Antwort Zu bringen

zugesaget. Sie blieb auch nicht lange aus,

war aber nicht erwünscht und wurde von

DZ Wa-

Hier ist sts: ///

K-.v /'o/sA/se, Onn />?tö«s«//?e,

K.?^c', » M-?/^/se,

Ken. /ÄM/?t?L

ocvß/K//>
?ot/F«e Os?'/?s>

Zte??/?/ <Ä/et?/F st. »o//? s/«

s«s??sV/ti Si/Fs' ple/?^s/>
c<?

/Ä/ee/>tÄW et 6 "t?/?n sA i/F

et eo»e/vM.t >v,//?eo-
» 5//?>///?-/L ,

/t> vo/Mtstx

Ko/??'se
//'eW et No/t>s?Ä

/ee?s et L«se»ssv'
M.?5/</s-

Mttä' et ess ?-eFm>iMS5 f
?,'e//?st e??

A/tj' ??^t/?5 es/ez/s's)-///?// ?-e/o^

S/^'t/SS-
Lk>tM /«/tt/>e?-e» eo «»s s//?> «o-

-/t?-,L
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Wasinski in eigener Person und Begleitung
vieler polnischen Edelleute und Officiere dem

Rathe, in Gegenwart der Bürgerschaft, am

Z9. Weinmonats 1616 auf dem Rathhause

überreichet. Nun setzte es große Bewegun-

gen; die Bürgerschaft suchte Zeit zu gewin-

nen; die Geistlichen und ihre Gehülfen brau-

chten Drauungen und Gewalt; der undeut-

sche Prediger muste abgedanket, und der

gregorianische Kalender angenommen werden»

Dennoch Hörsten die Drangsale nicht auf.

Der esthnische Prediger, Bartholomäus

Gilde, war vertrieben. Nun ging es über

den

Ko»i>s Ao/t>/'>k ??//»//?)-/5
ö«c /» /?s?te ts»/ ?-st/o//e c-s/e/zss///,

? st/o?/e c°o?/r?'c/»»/// ??/s?/sstm//, /?? oF?s.
Zt/s »o/t? s et /?ex«s

»'c»o/»m //es»</s, /e?v«/'e.
Dst 5

Do?///'//? MOf Ko«
/o«/se p///. s»»o.

Ken.

(Q 5.K.?.) (1..8. N.V.1..)

>??-
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den deutschen Prediger, Kaspar Pegius,
der einige esthnische Brautleute ehelich zu-

sammengegeben hatte, her. Dieser Mann-

wollte auch nichts von dem neuen Kalender

wissen; daher dem Rathe und der Stadt

neuerVerdruß erwuchs Noch im lahe

1619 ruhcten die Jesuiten nicht. Sie trie-

ben die Esthen aus den evangelischen Kirchen

und behalligten die Stadt mit angegebener

Übertretung der königlichen Befehle. Man

hatte, als der esthnische Prediger abgeschafft

worden, versprochen, den Esthen zu erlauben,

sich, wenn sie Deutsch verstünden, zur deut-

schen Kirche zu halten. Hernach wollte man

hiervon nichts wissen, sondern ließ solche

Esthen von den Heyducken mit Prügeln,

welches erschrecklich zu lesen ist, von dem

Altar des Herrn und aus der Kirche treiben.

Man verfuhr auch mit wirklichen Deutschen,

auf diese Weise. Die Stadt klagete über

diese und andere Krankungen auf dem Land-

tage zu Wenden, wo der Probst sich hinwie-

D z derum

*) Gahmen, S. 305 s - 569.
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derum über die Stadt beschwerete. Dieser

Mann, welcher zugleich Domherr und Offi-

cial zu Wenden war, hieß Olav Algin»
Das Urtheil, welches am sten August 1619

erfolgete, stand den Geistlichen nicht an;

weil ihnen alle Gelegenheit benommen war,

die esthnischen Einwohner der Stadt Dörpat

zu hindern, die evangelischen Kirchen zu be-

suchen und dieSacramenta aus.den Handen

des deutschen lutherischen Predigers zu em-

pfangen. Sie höreten also nicht auf, bis sie

den Generalkommissar dahin bewogen hatten,

daß er einen andern Ausspruch that, wodurch

der erstere also erkläret und erweitert wurde,

daß schlechterdings gar keinem Esthen die

Freyheit der evangelischen Religion gelassen
werden sollte. Ob nun gleich diese Erklä-

rung deutlich im Munde führete, daß alle

Esthen ohne Unterschied des Standes von

der evangelischen Religion nach dem augs-

burgischen Bekenntniß ausgeschlossen seyn

sollten; so ließen sie sich doch gar nicht von

der lutherischen Gemeinde trennen, noch be-

wegen.
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wegen, zn den Katholiken überzutreten; viel-

mehr lagen sie den Pastor Pegau an, ihnen
die Sakramenta zu reichen; welches er auch,

wiewohl mit vieler Behutsamkeit, that. De-

swegen wiegelten die Jesuiten, welche es

verdroß, daß man ihnen den Taufstein der

Johanniskirche nicht verkaufen wollte, den

Probst von neuem auf, den Rath nebst ge-

dachten Prediger zu verklagen. Die tadung

erging am 26ten BrachmonatS 162c) von

Wenden. Hierauf ward der Stadtfekretar,

Joachim Gerlach, nach Wenden gesandt,

welcher von dem Generalkommissar so viel

erhielt, daß die esthnischen Bürger von die-

sem Religionszwange frey seyn sollten. Dan-

nenhero der Pastor Pegau hernach, alles

Widerspruches und aller Dränungen ohnge-

achtet, den esthnischen Bürgern die Sakra-

mente ausgespendet hat. Die gesammte

Bürgerschaft hatte vorher angelobet, ihn mit

Gut und Blut in seinem Amte zu vertreten.

Dierigischen Prediger ermahnten die Stadt

Dörpat in einem besondern Schreiben hier-
D 4 zu.
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zu,
weil sonst zu befürchten wäre, daß man

um Gottes Wort und die Kirche kommen

könnte. Nach 1621 geschahen matte Ver-

suche, die Evangelische zu ängstigen. Aber

da die Schweden schon im Lande waren, ver-

ging den Katholiken die Lust, ihre Absichten,

die schlimm genug waren, weiter auszufüh-

ren

Es ist leicht zu vermuthen, daß Sehen-

king die Dörpalischen nicht allein geplaget

habe. Von andern Städten habe ich jedoch

nicht so genaue Nachrichten. Sein Bruder,

Georg Sehenking, Kastellan von Wenden

undOekonomus zu Dörpat, druckte die Stadt

aufmancherley Art. Nach seinem Tode nahm
der Bischoff das Dorf Jamo, welches die

Stadt i6Oi erhalten, in Ansprache, als

wenn es seinem Bruder gehöret hätte

Sahmcn, S.

Gahmen, S. 551- «.
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§. 5.

'

Nach ihm ward Nikolaus I. Bischof

von Wenden und in Livland. Der König
von Polen ernannte ihn hierzu nach Sehen-

kings Tode. Er war aus einer sehr berühm-

ten Familie, welche verdiente Manner auf-

zuweisen hat. Er studirete zu Posen bey

den Jesuiten. Als er noch Domherr zu

Wladislaw und Kronsekretar war, ernannte

man Hn auf dem Reichstage i6zi, daß er

das verbrannte Schloß zu Szydlow wieder

aufbauen und befestigen sollte. Etwa 1644

ward er Erzbischof von Lernberg und besaß

zugleich die Abtey Koronowo in dem kuja-

wischen Bischofthum, bis er 1654 den Weg

alles Fleisches ging. Man begrub ihn in

der Kapelle und dem Grabe, welche er

selbst hatte erbauen lassen Friese,
der doch eine besondere Schrift von den

lernbergischen Erzbischöfen herausgegeben
D 5 hat.

*) Rzepnicki, lom. I. x. 251. I'om. III»
xaZ. 25Y.
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hat seiner nicht erwähnet 5). Nach seiner

Erhebung führte die Aufsicht über dies Stift

Georg Tyizkiewicz s*). Sein Vater war

Job. Eustachius Tyszkiewicz, Woiwode von

Brzest, und feine Mutter Sophia Wisnio-

wiccka. Er war Domherr zu Krakow, Küster,

Archidiakon und Weihbifchof zu Wilda. Als

der Bischof des letzteren Stiftes, Eusta-

chius Wolowicz i6zo starb, verwaltete er

dasselbe fo lange, bis der folgende Bischof,

Abraham Woyna, davon Besitz nahm»
Der König Wladislaw IV. ernannte ihn

zum Bischöfe von Schamaiten ?6z i und

sandte ihn an den Pabst Urban VM. Kaum

war er zurückgekommen, als er im Namen

der polnischen und litthauischen Stände zum

zweytenmal nach Rom gehen und bey dem

päbstlichen Stuhlum dieHeiligung des Sta-

nislaw

5) IVletfvpylltsme 6e svec tbs

Rzepnicki, lii. 9.250.



ttislaw Kostka bitten muste. Der Pabst
ernannte ihn zu seinem Aßistenten und

zum Verweser des Stiftes Kurland

Wie er aus Rem zurückgekommen war, hatte
der König Wladislaw ein hohes Werk vor,

das alle menschlichen Kräfte überstieg, näm-

lich die drey Gemeinden, die katholische,

lutherische und reformirte zu vereinigen. Zu

dem Ende setzte er 1644 das Religionsge-

spräch zu Thorn an, wo dieses in Liebe zwi-

schen den dreyen Partheyen geschehen sollte.

Das Ziel war den Evangelischen zu enge:

also ward es bis zum 20. August 1645 ver-

schoben, jedoch nach vielem Streit ohne Nu-

tzen abgebrochen. DieGelegenheit dazu gab
die von den Reformirten »vergebene Glaus

bensformel, welche von unsenn Bischöfe,

als dem vornehmsten unter den Katholischen,

und dem Krongroßkanzler Ossolinski, als

Präsidenten der Versammlung, für eine

Schmähschrift angesehen und nicht angenom-

men

Rzepnichi/ l'om. I»

59ttl. Nikolaus r.
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Wen ward InKurland soll dieser BW

schof viele zur römischen Kirche gebracht und

den Herzog bewogen haben, drey katholische

Kirchen zu bauen und zu bewidmen. Allein

der Herzog Jakob muste schon am 18. Hör-

nung 16Z9 zu Wilda versprechen, eine ka-

tholischeKirche zu Goldingen, und noch eins

zu Mitau auf seine Kosten zu bauen und mit

gewissen Einkünften zu versehen Nicht

eher als 1737 hatHerzog Ernst Johann sich

anheischig gemacht, die dritte katholische Kir-

che in Übau aufzuführen ). Unser Bi-

schof hat in Schamaiten den Berg des To-

des

*) piasscVl, Ckironicg, ccl. pZL- 507.

Hartknoch, PreußischeMrckenhistor. B. IV.

Kap. Vl. S. 9; . LengNich, Geschichte
der preußischen Lande, B.VI. S. 226- -2z6.
ArnolÄt, Kirchengeschichte des Königreichs

Preussen, B. VI. Kap. VII. §.11. S. 552.

siegenhorn, Staatsrecht, §. IZS. S. 59.

Beylag. Nr. 146. §. izo. S. 60. Beylag;
151. 152. S- 195-197-

- §. 2?z. S. BZ. Beyl. Nr.

Zi6. Art. 11. S. Z86..



m. Nikolaus l. 61

des Christi, nach der Form der Schädelstate

bey Jerusalem, angelegt und ihn nicht allein

mit einer Gesellschaft Priester, sondern auch

mit römischen Ablaß , versehern Den Kan-

neliten hat er zu Limow, und den Prediger-

mönchen zu Rosienie ein Kloster erbauet»

Nach Wladislaws Tode war er des Prin-

zen Johann Kasimirs Gesandter auf dem

Wahlreichstage. Dieser Herr gab ihm 1649

das Bischofthum Wilda. In diesem Stifte

fetzte er, mit Bewilligung des Pabstes, den

zweyten Weihbischof über Weißrußland;
weil die Weitläufigkeit des Sprengels für
einen einzigen Weihbischof zu lästig war

Er brachte es auch dahin, daß das Fest des

heiligen Kasimirß im ganzen Reiche gefeyerr

werden sollte. Diesem Heiligen hatte Kö-

nig Siegmund II!, zu Wilda ein prächtiges
Grabmal erbauen lassen. Ungeachtet aber

Kasimir für den Schutzheiligen des König-
reichs Polen und des Großfürstenthums Lit-

thauen gehalten Wird und zum königlichen

jage!-
*) lanocki, Lexic. der Gel. Th. I. S. 190.



Von Bischöfen zu Wenden u. Livland»62

fttgellonischen Stamm gehöret: so wollten-

doch die polnischen Bischöfe von diesem Feste

Nichts wissen. Er erlebete die rußischen und

schwedischen Kriegszeiren, wodurch sein Stift

beschädiget und er selbst bewogen ward, sich

Aach Königsberg zu begeben. Hier war das

Ende seiner Tage, welches am 17» Jänner

erfolgete

§. 6.

Der vierte Bischof von Wenden und iq

Livland hieß Alexander Chodkiewicz, eitt

Sohn des Woiwoden Christophs von Wil-

da» Er ward schon von -dem König Jo-

hann Kasimir 1649 hierzu ernennet; allein

Wenden war, nebst dem größten Stücke des

Herzogtums Livland
> schon lange unter

schwedischer Bothmäßigkeit. In dem oli-

vischen Frieden, Art. M. z. wurde 1660

ausgemacht, daß die geistlichen und weltli-

chen Herren im schwedischen Livland ihre Ti-

tel, so lange sie lebeten, jedoch ohne alle

Ein-

5) Rzepnicki, li. ?. 190lg. I. 111.



Einkünfte und andere Ansprüche, führen soll-

ten -y. Also mag dieser Bischof den Titel

eines Bischofes zu Wenden bis zu feinem

Ableben gebrauchet haben. Er gieng 1676

den Weg alles Fleifthes

Alexander 11. Wolf. Sein Vater war

Johann Wolf, Starost von Düneburg.

Er selbst hatte verschiedene Starosteyen und

war mit Hedwig Gultowska in den Ehe-

stand getreten» Als diese aber das Zeitliche
mit dem Ewigen verwechselte, begab er sich
in den Cisterzienserorden zu Peplyn, wo er

fein Leben im Verborgenen zu endigen ge-

dachte. Allein er ward 1674 Abt dieses

Klosters 55*). Der König Johann M. er-

nannte

Rzepmcr'j, I.III. 9.249 eh.

Es ist seltsam, daß unsere neuesten Erdt

bescbreiber diese fetteAbtey übergangen haben.
Sie wird wohl auck Pelplin und Pöp lin

geschrieben und liegt in Kleinpommern, fünf
Meile»

63iv. v. Alexander l.Zk.
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nannte ihn zum Bischöfe von Livland und

der Pabst Jnnocentlus XI. bestätigte ihn.

Doch er verließ schon 1679 diese Welt

§. 8.

Nikolaus 11. Poptawski. Er bekleidete

das Bischofthum ohngefahr bis 1709, nach-

dem

Meilen von Danzig. Sie steht unter dem

Bischöfe von Kujavten. Starorvo.bki ?o-

-!on!Z, spuci Midier. I.

xotter. äelcr. pvion. apuä Ni??k-r. "I. LI.

x 52l. Dieser zweifelt, ob es eins Abtey
der Cisterzii'nser oder Bernhardiner sey. All

lern. sie gehöret den ersteren. lanocki, Le,

xicon Th. I. S. 216. Sie ward von dem

Fürsten Sckambor, Msczug undSwan<

t0petk gestiftet, und im fünfzehnten Jahr-
hundert ein Gegenstand der Verwunderung
derer, welche ihre prächtigen Gebäude und

Mauern erblickten. Alles dieses vernichteten

diePolen, da sie 14ZZ die Abtey plünderten,
verbrannten und dem Erdboden gleich macht
ken. D?ttFq/5. lib. XI. p 6Z2. L. O. eilir.

I.ipll?ns Preufi. Liefer. S. 764. S. auch
OttFs/s. Illz.Vli. p. 80z. lili.Xtll. p. zog.
Nach diesem ist sie noch besser wieder erbauet
worden.

*) Rzepnicki, ?. 251.
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dem er 1685 auchBischof vonPiken gewor-

den. In währender seiner Regierung hat

er eine Visitation gehalten. Nicht lange
vor seinem Tode ward er Erzbischof von Ler-

nberg, wo er 171 1 gestorben ist. Er hatte
eine sehr gute Erziehung gehabt, hielt sich

an verschiedenen polnischen Höfen auf, und

ward, nach erlangten einigen andern Pfrün-
den

, Dechant zu Warschau. Hierauf war

er verschiedenem«! Deputirter auf dem Tri-

bunal und ward Domherr zu Posen. Einige

Dienste, die er seinem Vaterlande erwiesen,

brachten ihm das livländische Bischofthum

zuwege. Er ward schon 1704 zu dem Erz-

bischofthum Lernberg von August 11. ernannt.

Die Kriegsläufte verhinderten ihn, es eher
als 1709 in Besitz zunehmen. Zaluski nennt

ihn wtum LancÄum, wruln reÄum. Man

hat von ihm gedruckte Schriften

§. 9.

*) Rzepnicki, lom. I. p. 2zz. h.
paZ. 25 1. Griese, Necropolirainv äs

pol, p. 55 s<z. Die von ihm vorhandenen
Schriften sind:



§. 9.

Theodor von Lüdinghausen, genanne

Wolf. Sein Vater, Friederich, Starost

vonDüneburg und Landkämmerer vonDör-

pat, erzielte ihn mit Anna von Dönhof.
Er war von solchen Fähigkeiten, daß man

ihm die wichtigsten Aemter weissagete. Wh

der alles Vermuthen trat er in die Gesell-

schaft Jesu. Der Pabst erlaubte ihm, sol-

che wieder zu verlassen. Er ward hierauf

Probst zu Mechow, ferner Koadjutor des

vorigenBischofes und endlich Bischof in Liv-

land. Er soll diese seine Regierung mit aus-

serordentlicher Bescheidenheit geführet ha-

ben. Doch August 11. ernannte ihn zum

Bifchofe

1) Neäztatwnez er äoÄrinD lacrs, tem-

pore precum mararinsrum, in polnischer

Sprache. Krakow, 1702. Warschau, 1704.

2) Bermc> in memorism elevsrionis

ilum Lear! Josnnis « vu!c!i, in polnischer

Sprache. Lernberg, 1672.

z) Bs!urar!o Tsluzki
> LoilcogZ

riocenNs in säicum csrkeärss. 169Zin 4,

66 VonBischof, zu Wenden u. Livland.
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Bischöfe von Chelm. Ehe e? solchen Stuhl

in Besitz nehmen konnte, starb er zu War?

schau 1712. Er ward in dieser Stadt bey

den Jesuiten begraben. Der chelmischen

Domkirche vermachte er, nebst anderem Ge-

räthe, ein silbernes Krucifix

Christoph Anton Szembek. Sein Va-

ter war Stanislaw, Burggraf in der Woi-

wodschaft Krakow, ein Mann, der seiner

Tapferkeit wegen, welche er insonderheit bey

Beresteczk bewiesen, bekannt geworden»
Seine Mutter hieß Christina Zalecka. Im

Vorbeygehen will ich anmerken, daß das

polnische Geschlecht SZembek ein Zweig der

märkischen adelichen Familie, Schönbeck,

ist 55). Er war zuerst Domherr zu Wla-

dislaw und Archidiakon in Pomerellien.

E 2 Hier-

*) Rzepnicki, l. 111 ?. nz. 25?.

Gauhe Adelslexik. Th. 11, S. 1782» Jas
nocki, Le.nc. der poln, Gel. TH.I.
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Hierauf ward er Abgeordneter auf das Tri-

bunal und empfahl sich durch seine Gerech-

tigkeitsliebe. Nach diefem ward er Bischof

in Livland und Abt der Benediktiner zu Mo-

gilno, in der Woiwodschaft Kalisch. Es

waren die geringen bischöflichen Tafelgüter

versetzt und er löfete sie wieder ein Un-

ter dem Adel machte er sich sehr beliebt, hals

dessen Zwistigkeiten beylegen und verföchte

die Freyheiten dieses Landes. Als Bartho-
lomäus Tarlo 1716 starb, ward er Bischof
von Pofen. In diesem Stifte, wo viele

Dividenten sind, welche sich theils durch ihre

Frey-

Zeh finde Mo Stellen, die nicht völlig mit-

einander übereinkommen. Rzepmcki saget
I. P. 197s — 50,/Ä

Hingegen'!'»
111 p. 249 meldet er: c/»?/?o-

-/.?'vo«/tk.
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Freyheiten, theils durch Nachsicht des Adels

sehr ausgebreitet hatten; ruhete er nicht eher,
bis die Tempel, worüber kein Beweis gefüh-

ret werden konnte, niedergerissen worden.

Im Jahre .1720 ward er Bischof von Ku-

javien. Nun schickte ihn derKönig als einen

Botschafter an den Kaiser Karl VI. um den

Türkenkrieg von feinem Vaterlands abzu-

wenden: welches ihm gelang. Er brachte
es auch dahin, daß das in Schlesien gelege-

ne und von Herzog Heinrich dem Bärtigen

i2cn gestiftete Cisterzienfer- Nonnenkloster

Trebnitz bey denen Rechten, welche es von

den Herzogen und Königen in Polen erhal-

ten hatte, geschützet und gehandhabet wurden

Als derKaiser Peter der Grosse sich in Po-

lonna aufhielt, ward er dahin gesandt und

erhielt, daß das schwere Geschütz, das man

aus Rußland und Ukraine hinweggeführet

hatte, zurückgegeben und viele Polen in Frey-

heit gesetzt wurden, die bisher in rußischer

Gefangenschaft gewefen waren. In der be-

kannten chemischen Sache war er 1724 einer

E z von
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von den Kommissarien Er war so groß-

wüthig, daß er in einem öffentlichen Sitze
erklärte: er verlange von der Stadt keine

Zehrungskosten Aber Niemand wollte

ihm hierinn folgen. Drey Jahre hernach,

nämlich 1727, ließ er eine rühmliche Ver-

ordnung, der Hexen und Besessenen wegen,

in polnischer Sprache drucken Die

alte neapolitanische Erbschaft, welche Sieg-

wund August der Republik geschenket und'

dieser Bischof viele Jahre unermüdet betrie-

ben hatte, ward ihm von der Konföderation

am 27. April 17ZZ auf dem Konvokations-

reichstage bestens empfohlen. Am iz.WLn-

termonatö 17Z8 starb der Erzbifchof von

Gnefen, Theodor Potocki, zu Warschau.

Szembeck wurde noch in eben demselben

Jahre sein Nachfolger» Er behauptete in

dieser

*) Erläutert. Preussen, 8.111. S. 12.

Erläutert. Preussen, Band 111. Seite 28.
Anm. (M).

***) Preuß. Sammlung, B. I. S. 579>584<
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dieser Würde die Vorzüge seiner Kirche, als

der Bischof von Krakow, Johann Lipski,
die Kardinalswürde erhielt. Der Pabst

ertheilte ihm, jedoch nur für seine Person,

das Recht, sich wie ein Kardinal zu kleiden»

Sein Nachfolger, AdamKomorowski, aber

errang von dem Pabste Benedikt XIV. am

22. Herbstm. 1749 dasselbe Recht für alle

Erzbischöfe von Gnesen Bey der obe»

gedachten thornifchen, im Jahre vor-

gefallenen Blutsache, nahm man den Evan-

gelischen die Marienkirche. Sie waren also

genöthiget,. ihren öffentlichen Gottesdienst

in der Gildestube zu halten, und wollten,

weil dieses Gebäude hierzu unbequem und

überdieß zu einem ganz andern Gebrauche

bestimmet war, eine neue Kirche aufführen.
Der Erzbischof von Gnefen, dieser Szem-

hek, verboth solchen Kirchen - urch Schulbau

widerrechtlich Seine Glaubensgenossen
E 4 lobe»

"°) Rzepmcki, l'om. I. p. 198 -204,

Preuß. Lieferung, S. ZI6"ZZ9»
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loben ihn, daß er ein eifriger Vertheidiger

der römischen Kirche und des katholischen

Glaubens wider die Dividenten und einVa-

ter der Armen gewesen ist. Wie er 1748

Me Schuld der Natur bezahlt hatte, wurde

er zu Llowitfch begraben

Peter Tarlo. Er stammete aus einem

sehr ansehnlichen Geschlechte her. Sein Va-

ter, Adam, bekleidete die Würde eines

Woiwoden von Smolensk. Seine Mutter

Franciska Opalinska, des Woiwoden Chri-

stoph Opalinski von Posen Tochter, war

eine nahe Verwandtinn der Königinn Ka-

tharina Opalinska, des Königs Stanis-

law Leszczinski Gemahlinn. Seine natür-

lichen Gaben und Gelehrsamkeit machten ihn
beliebt. Er war Abt von Paradies und

Weihbischof von Posen, als er in dem Bi-

schofthume

*) Rzepnicki, °r. I. ?. 197-198- U,

Bz°!62. III» x. 251.
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schofthttme Livland ein Nachfolger Szem-
beks ward. Das posenifche hat er 1721 er-

halten. Der König August 11. der ihm fehr

gnadig war, hatte ihm das Erzbifchofthum

Gnefen zugedacht: allein der Tod verhin-

derte es, welcher ihn frühzeitig 1722 hin-

wegraste. Er starb zu Warschau, wo man

ihn bey den Paulinern zur Erde bestattete *).

§. 12.

Stanislaw Hosius. Ein naher Ver-

wandter des berühmten Kardinals und Bi-

schofes von Ermeland, mit dem er gleichen
Namen führet?. Sein Vater hieß Adel-

bert und feine Mutter Anna Wolowska.

Er war Domherr zu Krakow und Kulm,

Weihbischof zu PrzemiSl und Administra-

tor des Stifts Krakow, in der Zeit, "da der

Stuhl erledigt war. Hierauf ward er Bi-

schof von Livland. Als Rupniewski aus

Kaminieck nachLuck versetzt worden, ernannte

Es de?

*) RzepniSL, 5. II- x. 162. 5. M. x. 255.
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der König ihn zu dessen Nachfolger. Er

bewirkte bey dem Pabste, daß dieses Stift

seinen eigenen Weihbischof erhielt, wozu er

den Adam Oranskt einweihete. Mehr als

einmal ist er Präsident des Tribunals zu Ra-

dom gewesen. August 11. ernannte ihn 1732

zum Bischöfe von Posen. Nun hatte er die

Ehre, den König August M. bey der Mi-

stigen Wahl 17zz auszurufen. Denn der

Erzbischof von Gnefen hielt es mit Sta-

nislaw. Er hielt eine Versammlung seiner

Geistlichen im Heumonate 17Z8 zu Pofen

And ließ ihre Schlüsse zu Warschau drucken:

wo er in eben demselbigen Jahre und im

6ssten seines Alters verstarb

Augustin Wessel, ein Sohn Stanis-

laws . Starosten von Makow und Ostrow,

und Maria Barbara, einer Tochter des

ttiftr-

*) Rzepmcki, -rom. 11. x. 16z 5?. 1". llt.

x. 218.252»
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kaiserlichen GeneralfeldmarfchallS, Grafen

Ernst Rüdigers von Stahremberg, welcher

i6Bz durch die Vertheidigung der Stadt

Wien in ganz Europa berühmt geworden.
Seine Vaterschwester, Maria Josephs,
war eine Gemahlin des Prinzen Konstantin

Svbieski. So giebt uns Rzepnicki diese

Verwandschaft an Ist sie richtig, so

kann Hübners 97ste und 7Z2ste Tabelle dar-

nach verbessert werden. Er wurde ein Eis

sterzienfer in dem Kloster Andrfejow in der

Woiwodschaft Krakow. Solches regierete

er bald darauf als Abt mit Bescheidenheit
und diente seinen Brüdern zum Beyspiel mit

seinem Wandel. Er hatte auch gerne im-

merdar an diesem Orte seine Tage verlebet»

wenn er nicht wider seinen Willen zum Bi-

schöfe von Livland von dem Könige August

wäre ernannt und zu Rom bestätiget worden»

So klein auch dieser Sprengel war, so auf-

merksam regierte er ihn und hielt in demsel-

ben eine Visitation. Gleichwie er dem Ho-

fius
*) 1"om. 111. xsZ.
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sius in diesem Stifte gefolget war, alfo ward

er auch 173zfein Nachfolger zu Kaminieck»

Hier starb er schon am n. Hornung 1755

und hinterließ einige erbauliche Schriften,

unter andern: UMicgm xallioms CkriÄ

§. 14.

Konstantin Moszynski hatte zum Vater

Alexander Mofzynski und zur Mutter Ma-

rianna Ujeiska. Er wollte sich selbst den

Weg zu hohen Würden verlegen und trat zu

dem Ende in den

Dabey studierte er sehr fleißig, lehrte die

Philosophie und Theologie und war in der

letzten Doktor. Er hat nicht nur das Klo-

ster auf dem Klarenberge bey Tschenstocho-

wa, sondern auch die ganze Provinz mehr

als einmal regieret. Zu der feyerlichen Krö-

nung des dortigen Marienbildes hat er vie-

les beygetragen und dieHnWles claromon-

*) RzepNickj, 111. x. 218. 252.
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tanos dem Druck überlassen, welche von sei-

nen Religionsverwandten geschätzt werden«.

August 111. gab ihm das Bischofthum Liv-

land, dem er löblich, tugendhaft, exempla-

risch vorgestanden und 5738 das Zeitliche

verlassen hat

Wenzel Hieronymus Sierakowskj stanp

tnete aus einer sehr vorzüglichen, verdienten

und daher berühmten Familie in der Woi-

wodschaft Lentschitz her. Zur Zeit des Kö-

niges Siegmund August, that sich Johann

Sierakowski, Woiwod zu Lentschitz, her-
vor. Aus dieser Familie lebete am Ende

des vorigen und in dem gegenwartigen Jahr-

hunderte Johann Sierakowski, Truchseß

von Sakrotschim in Masovien und Starost

von Mszanow oder Mszczonow und

Olszew. Dieser zeugete ihn mit einer Rusz-

kowska,

*) Rzeptticki, l-.111. p. 252.

*"°) Script. ?olon. Tom. I. xsg. 494»
T. 11, x. 48z.
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kowska, die einige Jahre vor ihrem Able-

ben, welches zwischen 1750 und 6o erfob

gete, zu Krakow eine Franziskanerinn ward-.

Er erfüllete die Hvfnung reichlich, welche

sich die Aeltern bey ihrer guten Erziehung

von ihm gemacht hatten» Sein VsterHru-

der, Stanislaw Sierakowski, Archidia-

ksn zu Posen, Domherr zu Gnesen und

Jungenleslau, ließ ihn, sobald es seine

Jahre erlaubeten, unter seiner Aufsicht, von

geschickten und fleißigen Hauslehrern in al-

len angenehmen und nützlichen Wissenschaf-

ten unterrichten» .
Der krakowifche Bischof?

Konstantin Felician Szaniawskj, nahm

ihn in die Zahl der DoMherren feines hohen

Stiftes auf, welche man die Pfianzfchule
der Bischöfe zu nennen pfleget» Eben dieser

Prälat machte ihn zum Probste des Kolle-

giatstiftes zu Kielce, und hieraufZum Gene-

ralauditoren und Richter seines

eiums. Endlich beförderte er ihn zur Scho-

lasterey des Kollegiatstiftes zu Sandomir

Nyd zur Würde eines Reichskronverwahrers»

Der



XIII. Wenzel. 79

Der König ernannte ihn zum Bischöfe von

Livland. Andere sagen, er wäre des Bis

schofes Konstantin Koadjmor gewesen»

Nicht lange hernach ward erBischof vonKa-

minieck und 1742Bischof vonPrzemisl. Ee

sah mit Mißvergnügen, daß in Polnischliv-
Zand so viele Dißidenten waren, wüste es

aber nicht zu ändern. Ueber die Kirchen-

zucht hielt er sehr hoch, stellte sowohl zu Ka-

minieck als auch zu Przemisl eine Kirchen-

Visitation an, und versah diese beyden Spren-

gel mit neuen Gesetzen und Ordnungen.

Man hat daher: L6i6ra et. Orciinano-

nes. Lott peraüain se!iciter Viliwtio-

nem Zeneralem omnium eccletiarum Oioe-

celis L3meneceriliß. Omnibus,
«AiÄiom luae Hirimaki ludjecKis, gä ob--

lerVÄliäum prXlcripta; welche gedruckt.
And ihrer guten Einrichtung wegen gerüh-
met worden Das Bischosthum Ka-

minieck

lanocki Leric. der poln. Gel. S.ISL wel-

cher sich auf die Leipz. Zeit, von gel» Sachen
Z747. S. 850 berufte
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winieck theilete er in Dechanteyen ein und

brachte solches dadurch in eine bessere Ord-

nung. Das Domkapitel dieses Stiftes hatte

eine gewisse Bewidmung, wovon nur die

Vornehmsten Domherren die Einkünfte zogen»

Er verordnete, mit derselben Einwilligung,

daß alle Domherren hieran Theil nehmen

sollten. In dem Bischofthume Przemisl

bewies er große" Freygebigkeit und Milde»

Alexander Fredro hatte die dasige Domkirche

auf seine Kosten wieder aufbauen lassen. Er

weihete sie am Hten May 1744 ein. Seine

Schaafe suchte er, als ein guter Hirt, mit

mündlichen Vortragen zu bewegen, daß sie

die Kirchen schmücken und ihnen die schuldige

Ehrerbietigkeit erweisen möchten. DasKol?

legium der Vater des heiligen Vincentius

a Paulo, welches zu Brzosow im Lande

Sanozk gestiftet war, versah er mit bessern

Einkünften. Die Franciskanerkirche zu

Przemisl erbauete er meistens auf feine eige-

ne Kosten. Die Dominikanerkirche versah

M mit nicht geringen Pfründen, und zahlte
eine
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Me ziemliche Geldsumme, damit einmat

das Marienbild, welches der heil. Hyacinth

von Kiow dahin gebracht hatte, mit einer

Krone versehen werden könnte. Gegen die

geistliche« Gesellschaften erwies er sich frey-

gebig, und ließ in denselben mehr als acht-

zehen Gtudirende Unterhalten» Er sorgete

vnd gab die Kosten dazu her, daß arme

Fräulein in dieKlöster aufgenommen werden

konnten» Der Orden der Jefuiten in Groß-

And Kleinpolen hatte Ursache, ihn seiner

Wohlthaten wegen zu preisen, und infott-

derheie das Kollegium zu K'roffen. DasJe-

suiterkollegittm zu Przemisl hatte ihm sehr
vieles zu danken

, insbesondere eine öffentli-

che theologische Bibliothek. Unter feinet

Regierung ist endlich dem Marienbilde M

Jaroslaw mit grossem Gepränge die Krone

aufgesetzt worden: dessen Geschichte

Nicki sehr umständlich erzählt. Er ist dem

Jgnaz Lojota sehr ergeben, und man meynt?

daß August IN. ihn eben deswegen mit dem

I Erz-

»)5.j.x.2Z9h.
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solches geschah, ward er 1754 Ritter des

Weissen Adlerordens. Fünf Jahre hernach,

Z759, empfing er die erzblschöfliche Würde,

welche ihm Pabft Klemens Xlll. mit gross

sen Lobfprüchen bestätigte. Als Lernberg

Unter das Haus Oesterreich gedieh, ernannte

ihn die Kaiserinnköniginn zum Großkreuze

des Stephansordens und wirklichen Gehei-

menrathe. Seit 177shat er einen Koad-

jutoren in der Person des Hrn. Jalowicki.

Hr. Janocki beschreibet ihn also: Er ist ew

Verständiger und recht gründlich gelehrter,

insonderheit aber in den geistlichen Rechten,

in denFreyheiten und Gewohnheiten der pol-

nischen Kirche wohl erfahrner Herr. Sein

Wandel ist ganz unsträflich. Er besitzt eine

schöne Bibliothek, daran er sich einzig und

allein ergötzet So viel ich weiß, lebet

er noch»

*) Lex. der Gel. in Polen, Th. I. S. 150.

82 Von Bischöfen zu Wenden u. Livland»



XtV.XV.XVI> Joseph,Anton, Steph. 83

Joseph Puzyna wae Weihbischof untz

erster Domherr zu Wilda, als er 17». Bi,

schofvon Livland ward. Er hinterließ einen

Hirtenbrief, der gedruckt ist; und starb

Anton Kasimir Ostrowski. Ich habe

in meiner livlättdifchen Bibliothek sein

Leben beschrieben. Er ward am 18» April

Z777 Erzbischof von Gneftn und ist noch
am Leben

§. 18.

Stephan Giedroye ward 1764 Bischof
von Livland, und einige Zeit hernach Ritter

des Stattislausordens. Bis Hieher hatten

die Bischöfe in Livland, Nikolaus 11. Chri-

F 2 stoph,

*) Rzepnicki, 7". M. p. 25z.

Th. I!. S. Z22-Z24.

Neuest. StaatsSeg. 1777« S. 99?.
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stovt), Joseph, Anton I» und« dieser Ste-

phan alte Mühe angewandt, das ehemalige

Stift Kurtand oder den Mischen Kreis an

sich zu bringen, allein es hat ihnen nicht ge-

lingen wollen Am i4tett May 1767

trat erwähnterKreis der lithauischen Kon-

föderation unter andern auch deshalben bey,
weil der Bischof von Livland seit 1685 zu-

gleich den Titel eines Bischofes von Pilten

geführet und den Kreis gedruckt hätte

Durch den Traktat zu Warschau vom isten

Christmonates 1767 wurden dem Kreise alle

seine Rechte bestätiget und der Titel eines

Bischofes von Pilten gänzlich aufgeho-
ben Am ZO. Jänner 1778 ernannte

ihn der ißige König Stanislaw August
zum Bischöfe von Schamaiten.

*) Aegenh. G. ioz. Tetsch, Th. ll» Seite
16 ff.

**) Tetsch, Th. 11. S.

Tetsch, Th. 11. 5.47'5r-
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Anton 11. Graf Sierakowski. Marx

hat geglaubt, daß diese Stelle, nachdem

Polnischlivland dem rußischen Zepter unters

werfen worden, niemals wieder besetzt wer-

den würde Doch der König ernannte

am zo. Janner 1778 diesen Herrn dazu,

welcher damals Domküster zu Gnesen,

Krongroßnotar und Sekretär des immerwah-

renden Rathes war.

Es folgen alfo die Bischöfe zu Wenden

Md in Livland also auf einander:

1) Andreas»

2) Otto.

I) Nikolaus!. .

4) Alexander?.

5) Alexander 11.

6) Nikolaus 11.

F Z 7) Theos

Neuest. Staatsbeg. 1775» S. 26z. 264»
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7) Theodor.

8) Christoph.

9) Peter.

zo) Stanislawe

?i) Augustin.

,s) Konstantin»

TZ) Wenzel.

14) Joseph»

55) Anton I.

Z6) Stephan»

,7) Anwn 11.

Ver-
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Von

dem Grafen

Heinrich Matthias von Thurn
und

seinen Nachkommen.

Matthias, Graf von:

Thum und Valsaßina, Freyherr

zum Creuz, Herr auf Wellisch, Winteritz,

Gotting, Loeszdorf, Gedingen, Teutschen-

brodt, Paschitz, Krautheim und Wol-

Mörstadt, Erblandhofmeister inKrayn u. f.

w. erblickte das Licht diefer Welt zu Lipnick

oder Lipnitz, im tfchaslauer Kreise, in Böh-
men. Er stammete aus einem alten GeF

schlechte her, welches sich fast in ganz Euro-

pa verbreitet, und zuerst de Turn, hernach

aber in Frankreich de la Tour, in Wälsch-

F 5 land
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land della Torre, in Spanien de las Tor-

res, und in Deutschland von Thum geheis-

sen hat. Heribert, der älteste dieses Ge-

schlechtes, den man kennet, kam im zwölften

Jahrhunderte aus Frankreich nach Italien,

und heirathete die Tochter des Tacius oder

Taffus, welche Erbinn von Valsaßina am

Kornersee im Maylandischen war. Zu sei-

nen Nachkommen gehöret das heut zu Tage

blühend.c fürstliche Haus Thurn und Taxis.

Dieses Geschlecht hat fast in ganz Europa

das Postwefen eingerichtet. Ich finde auch,

daß einige den berühmten und vortreflichen

Dichter, Torquato Tasso, zu dieser Familie

rechnen, welcher nach andern zu den Torreg-

giani gehöret. Allein, wenn man die Wahr-

heit gestehen soll: so ist das Stammregister

dieses alten, berühmten und verdienten Hau-

ses noch fehr verwirret; und es wird Mühe

kosten, den Buzelin, Henninges, Chifflet^)

Spe-

Julius Chifflet hat ein eigenes Werk, un«

ter dem Titel: Nar<zusB ä'konneur äe !s

maiion 6e 1"aM8, zu Antwerpen 1645 in

Folio herausgegeben.
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Spener Hübner und Gauhe mitem?

ander zu vergleichen. Aber alle übrigen hat,

wenigstens an Weitläufigkeit > der luxem-

burgische Herold, Ilacchjo übertroffen.

§.2»

5) Spener handelt von dieser Familie in feiner

Hiltni-ia inlignium ilwArium, s'rancofurr»

sä Uosnum, 1680. toi. Üb. 11. cap. LH.

p 55,-554 XXIV.

»») In seinem Historischen Helden - und Heldin?
nenlexicon, Leipzig,7,'., in 8. S. 1591«

izyz und in seinem Adelslcxicon, Leipzig
1740. 1747. Th. I. S. «885- '896.

555) Dieser hat: OenealoZie <!s Is t'ez-iNullro,

rres gncienn« er surrsfois louversins mai«

ion äe zu Brüssel in dreyen
1709, ans Licht gestellt. Dieses Werk, wel>

ches gewiß rar ist, hat der Verfasser in vier

Theile abgesondert. Am ersten wird die

männliche Anie dieses Geschlechtes von feis
nern U' sprung an bis auf dasZahr 1709 aus-

geführt
,

der Ursprung aber bis ins vierte

Jahrhundert hinaufgesetzt. Der zweyte giebt

Machrieht von allen Familien, welche sich mit

diesem Haufe befreundet haben. Der dritte

soll erweisen, daß dieses Geschlecht weibliches?
Seite fast von allen Kaisern, Königen und

Fürsten in Europa herkomme. Das vierte

enthält Lobsprüche der berühmtesten Personen
dieser Familie»
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§. 2.

Ich bleibe bey SpeNeM stehen, dessen

Nachrichten mit denen ziemlich übereinstim-

men, welche die Familie unsers Grafen ge-

habt hat. Diesen zufolge hat derjenige Pa-

ganus wie er beym Hübner heißt,

auch den Namen Philipp geführet, unter

welchem er bey dem böhmischen Aste bekannt

ist. Erwähnter Philipp hat viele Söhne

gehabt, worunter einer Salvin benennet

gewesenist. Dieser, welchen Hübner

ohne Erben aus der Welt gehen läßt, hat

wenigstens einen Sohn, mit Namen Vol-

kano, oder Volono, gehabt, welcher mit

seinem Vaterbruder, Raymund, Patriarchen

von Aglar, etwa in der Mitte des vierzehn-

tenJahrhunderts, aus Wälschland nach dem

Friaul gekommen und von dem Grafen von

Görz

*) Tab. 767»

Und dennoch saget er in derEinleitung Zum

dritten Theile seiner Genealog. Tabellen S»

SZ: es Wären ihm alle Schriftsteller von dw

fer Famile bekannt.
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Mrz mitRubiach belehnet worden ist. Von

ihm geht die Geschlechtsfolge in absteigender

Linie durch Heinrich, Riehart, Johann,

Riehart, Matthias und Anton, bis auf

Veit fort» Veit erwarb sich den großen

Ruhm eines vernünftigen und weisen Man?

nes. Er dienete dem Hause Oestreich vier

und sechzig Jahre. Kaum hatte er ein zwölf-

jähriges Alter erreichet, da er bey dem güti-

gen Kaiser Friedrich 111 adelicher KamMer-

knabe ward. Unter Maximilian I beklei-

dete er das Amt eines Oberstmundschenken,

hernach eines Hof- Land- und Reichsraths,

wie auch Kriegskommissaren zu Görz und

im Friaul. Bey Ferdinand I, Könige von

Ungarn und Böhmen, war er zuerst Oberst-

schatzmeister, hernach Landeshauptmann in

Krayn und Oberhofmeister der königlichen

Prinzen. Ja, er und feine Gemahlinn er-

zogen alle Kinder dieses Königes, welcher

ihn zum Ritter ernannte, und, nebst allen

seinen Nachkommen, zum obersten Erbland-

hofmeister im Herzogthum Krayn bestellte

und
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und bestätigte. Bey Eroberung der Stade

Pottenau im Friaul gerieth er 1534 in die

Gefangenschaft derVenediger und ward nach

ihrer Hauptstadt gebracht- Nach feiner Er-

ledigung erneuerte Kaiser Kar! V ihm und

feinem Bruder Andreas bett Grafenstand,

Ls4s» Sein Sohn, Franz Napus, Graf

von Thum, Herr aufLipnitz,Teutschenbrodt>

Pasthitz und Wastny, war Ritter/Oberster-
landhofmeister in Krayn und Erbmarfthall

des Fürsten Georg, Erbburggraf zu Linz?

Erzherzog Ferdinands Geheimer

Statthalter zu Görz und Hauptmann M

Tulmino im Friaul. Die böhmischen Stände

nahmen ihn unter sich auf und beschenkten

ihn mit dem Schlosse und der Stadt Teut?

schenbrodt. Andere sagen, der Kaiser Ma-

ximilian II habe ihm Lipnih Und Teutschen?

brodt verliehen Und ihn unter die böhmifchew
und mährischen landftande
Er ward 77 Jahre alt, starb 1586, und hin-

terließ von zween Gemahlinnett fünfSöhnes
Die erstere war Lndimilla Pereckia, PeterG

Herten



Herren von der Leippa, Tochter, mit welcher

er i sZZ Beylager hielt. Nach ihrem Abs

leben vermahlete er sich i s6O mit Barbarch
des Grafen Hieronymus von Schlick/ auf

Passaun und Weißkirchen, Tochter

Von der letzteren Gemahlinn ist unser

Graf Heinrich Matthias, den einige, wie-

wohl irrig, Matthaus nennen, anraten

Hornung 1567 zu Lipnick geboren. Er war

Unter seinen Brüdern der jüngste Sein

Vater ließ ihm eine sehr gute Erziehung

geben. Gauhe meldet, er wäre in seiner

Jugend bey dem Kaiser Rudolph II Page

gewesen, und 1585 mit einer kaiserl. Gesand-

schaft nach Konstantinopel gereiset

Hiervon finde ich in seinen Personalien

Nichts

5) Personalien bey der Leichenpr. H>e». UMor.

ins x. 552. §. IV. Gauhens Adelelcxic.

Th. l. S. 1892. Hübners Tab. 671» 772»

**) Personal.

Adelslexic. Th. I. S.

95und feinen Nachkommen.
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Nichts, worinn es ausdrücklich heißt, er hätte

große Lust gehabt, in fremde Länder zureifen,

And das in Augenschein zu nehmen, was er

hiervon bey alten Schriftstellern gelesen, oder

Hon andern gehöret hätte; wie ihm sein

Vater solches erlaubet, hätte er 1584/ im

siebenzehnten Jahre seines Alters, folglich
im Anfange gedachten Jahres, die Reife mit

seinen Aufwärtern und Gefährten angetreten

And seinen Weg durch die Bergstädte, Nie-

Her - und OHerungarn, Siebenbürgen, Wals

Zachey, Moldau und Griechenland nachKons

stanrinopei genommen; hier hätte er sich eine

Zeitlang ausgehalten, die türkifche Verfas-

sung studiret, mit den ansehnlichsten türki-

schen Herren und dem griechischen Patriar-

chen Umgang gepflogen, und von dem letzten

sncht allein denZustand der morgenländischen

Christen erfahren, sondern auch ihr Glau-

öensbekenntniß erhalten, welches bey des

Grasen Tode vorhanden gewesen; vonKon-

stantinopel aus hätte et die kleine

Armenien, Syrien, Persien, Arabien besu-

chet,
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chet, und insonderheit das gelobte Land sorg-

faltig besehen ; aus Asien hatte er sich nach

Afrika gewendet und Egypten, die Barbarei),

Mehrenland, Abyssinien durchgereiset; hier-

auf wäre er nach Italien gekommen, hätte
die vornehmsten Städte besuchet, sich eine

Zeitlang zu Venedig ausgehalten, den Zu-

stand dieses Staats kennen gelernet, und sich

auf die italienische Sprache und Leibesübun-

gen Mit großem Fleiße geleget; endlich wäre

er! sB6 von Venedig.aufgebrochen und durch

Tyrol, Salzburg und Oestreich wieder in

Böhmen angekommen) wo er erfahren hätte,

daß sein Vater schon vor einem halben Jahre
das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt

und sich aufseinem Todbette nach ihm zeich-
net hätte. Gauhe führet an er wäre

auf seiner Reise von arabischen Räubern ge-

plündert und um seine Kleinode, gebracht
worden. In den Personalien wird dessen

nicht erwähnet, obwohl gedacht wird, daß er

- von

5) Adelslexik. Th. !, S.iB9Z.
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von seinen Reifen, zur Verwunderung und

zum Vergnügen feiner Zuhörer, oft geredet

Hätte. Hierauf schritt er mit feinen Brüdern

zurTheilung, welche fehr glücklich und fried-

lich ablief.

> 4-
'

Im Jahre 1588 trat er in östreichische

Dienste, worinn er dreysig Jahre zugebracht

hat. Sehr verdient machte er steh in den

ungarischen Kriegen von 1592 bis 1607»

Er war anfänglich Hauptmann und hernach

Obristlieutenant. Insonderheit that er sich

bey Eroberung der Städte Gran und Raab

1595 und l 598 dergestalt hervor, daß der

Freyherr Christoph von Teufenbach, der

Graf Carl von Mannsfeld und der Graf

Adolph von Sehwarzenberg, (nicht

Schwarzburg, wie es in den Personalien

heißt) außer vielen andern hohen Officieren,

ihn dem Kaiser Rudolph aufs höchste, als

einen brauchbaren Kriegsmann, empfahlen»

Dieser Monarch würdigte ihn nicht nur sei-

ner
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ner vorzüglichen Gnade, sondern ernannte

ihn auch zum Obersten über tausend Pferde»

Zwar erzahlt Gauhe, er wäre, als ein Pro-

testant, auf Anstiften des Pabstes, femer

Dienste entlassen worden; doch hätte ihn der

Kaiser zu feinem Kriegsrathe, Burggrafen

zum Karlstein und General-Oberstlieutenant

im Königreiche Böhmen gemacht Allein

hiervon schweigen die Personalien» Der

König in Polen, Siegmund 111, heirathete

zwo Schwestern nach einander, die Erzher-

zoginnen Anna und Konstantia, des Erzher-

zogen Karls Töchter. Die erstere Vermäh-

lung geschah 1592, die letztere :6Qs. Beyde

Bräute begleitete die durchlauchtige Mutter

Nach Krakow, und hatte in ihrem Gefolge

unsern Grafen, mit dem die verwittwete

Erzherzoginn fo wohl zufrieden war, daß sie

feiner gegen ihren Sohn ,
den Erzherzog

Ferdinands allemal im Besten gedachte«.

Kurz vor seiner letzteren Reise nach Polen,

1604, entstand in Oestreich ein gefahrlicher

G 2 Auft

5) iB9^
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Aufruhr unter den Bauern. Die Ungarn

empöreten sich wider den Kaiser und hielten
es mit den Türken. Boczkay war das Haupt

der sogenannten Heyducken, welche so gar

in Mahren einen Einfall thaten, und das

Land mit Feuer und Schwerd auf das grau-

samste verwüsteten. Die Mähren allein

konnten dem Feinde nicht widerstehen; sie

baten also die Böhmen um schleunige Hülfe.

Diefe brachten in der Eile ein beträchtliches

Heer zusammen, vereinigten sich mit den

Mähren und jagten die Landverderber aus

ihren Gränzen, verfolgten sie bis in Ungarn
und zwangen endlich den Boczkay, ob ihn

gleich die Türken verstärkten, zum Frieden

An diesen wichtigen Thaten hatte unser Graf

großen Antheil, wie die kaiserlichen Gnaden-

briefe beweisen, worinn seine Treue und Ta-

pferkeit gerühmet, er aber mit Bewilligung
derStände zum Generallieutenant derKrone

Böhmen ernennet und bestellet worden

§. 5.

*) Franz Martin Pelzel'S Geschichte derBöh-
men, Prag, 1774. in 8, S. 40z f.

55) Personalien.
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§. 5»

Als im Jahre 1608 die Zwistigkeiten

zwischen dem Kaiser Rudolph und seinem

Bruder, dem Erzherzoge Matthias, angin-

gen, hielt es GrafThum mir dem letztern*).

Er begehrte nebst seinen lutherischen Glau-

bensgenossen, den Pikarden und Utraqnisten,

eine Religionsfreybeit ohne alle Einschrän-

kung Als der Kaiser, aufAnrathen der

katholischen Herren, Popel von Lovkowitz,

Jaroslaw Borzita von Martinitz, und

Wilhelm von Slawata, dieses nicht be-

willigen wollte, faßten diefe Leute den Ent-

schluß, ihren Zweck mit Gewalt zu erreichen.

Sie hielten also auf der Neustadt zu Prag,
wider des Kaisers Verboth, eine Versamm-

lung, setzten dreysig Direktoren oder Vor-

steher über sich ein, und ernannten unsern

Graf von Thum, Leonhard von Fels und

Johann von Bubna zu Feldherren derer

Truppen, welche sie bereits unter der Hand

G z zu-

*) Pelze!, S. 407.41z.

s*) Ebendaselbst. V
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zusammengebracht hatten. Sie schlugen sich

Zu den Schtesiern, die eben zu der Zeit nach

Prag gekommen waren/um die ReligionS-

Freybeit von dem Kaiser zu erlangen» Beyde

Rationen verbanden sich mit einander und

versprachen sich eine wechselseitige Unterstüt-

zung. GrafThurn hatte schon ZoosMann

zu Fuß angeworben, und seine beyden Mit-

feldherren hatten 2000 Reiter auf die Beine

gebracht. Der Kaiser, hierdurch m Verle-

genheit und Schrecken gesetzt, schickte sich,

nach dem Rathe seiner Minister,, in die Zeit,

und gab den protestantischen Ständen den

berühmten Majestätsbrief, welchen er in die

Landtafel eintragen, und den Privilegien des

Reichs einverleiben ließ. Diese Urkunde

wollten der Reichskanzler, Adalbert Popel
von Lobkowitz und der Geheimschreiber der

Kanzeley, Johann Menzel, nicht unterschrei-

ben. Die Protestanten aber dankten ihre

Truppen nicht ab, bis derKaiser ihrenBun-

desgenossen, den Schlesien?, eben diese Frey-

heiten ertheilt hatte. Nach diesem errichte-
ten
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tMvie katholischen und utraquistifchen Stan-

de eine Amnestie und einen besondern Frie-

den unter einander auf, den jedoch weder

Slawata, noch Martinitz, unterschreiben

wollten, wodurch sie sich von dieser Zeit an

denHaß derProtestanten auf den Hals zogen.

Nur war eine allgemeine Toleranz in Böh-

men,Oestreich, Schlesien und Mahren. Man

traf oft in einem böhmischen Dorfe zwölfver-

schiedene Gemeinden und so viel Lehrer oder

Prediger an, die sich aber friedsam mit ein-

ander vertrugen Mittelst des Majestäts-

briefs hatten die Utraquisten vier und zwanzig

Vertheidiger erhalten, welche über denselben

wachen, und, wenn durch ihre Nachlaßigkeit
und Verwahrlosung derselbe gebrochen wür-

de, nebst den Ihrigen Ehre, Würde, Haab
und Güter verlieren sollten. Sie sollten

aber auch, wenn dawider ein Befehl aus der

Kanzeley erginge, nicht schuldig seyn, zu ge-

horchen, sondern Macht und Erlaubniß ha-

ben, demselben, der sie dem MajestatSbriefe

G 4 zuwi-
5) Pelze!, S.41?-415»
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zuwider beunruhigen und beleidigen würde,

zu widerstehen und zur Vertheidigung Geld

aufzubringen und Volk zu werben. Fast

wider feinen Willen befand sich unser Graf

unter den Vertheidigern, welche der Kaiser

selbst bestätigte

6..,

Kaiser Rudolph bereuete es, daß er sei:

nern Bruder so viele Länder abgetreten und

den Ständen die Religionsfreyheit ertheilt

hatte. Sein Vetter, Erzherzog Leopold,

Bischof von Straßburg und Passau, rückte

i6l i mit zwölf tausend Mann, zum Behuf
des Kaisers, in Böhmen ein. Dieser Mo-

narchwollte hiervon nichts wissen rmd ermah-

nete sogar die Wände, solche Maaßregeln

zu treffen, welche Böhmen von allen Übeln

Folgen befreyen möchten. Die Passauer

überrumpelten Prag auf eine treulose Art.

Der Graf von Thum kam den Bürgern
mit

5) Personalien. Ucrer. Loksm-

Vol.l, Z45.
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mit einiger Reiterey zu Hülfe und brachte

den Feind zum Weichen. Da er aber im

Arme stark verwundet ward, und die Über-

legenheit der Passauer sah, zog er sich mit

seinen Truppen zurück und entfloh auf das

Schloß. Eine Zeitlang herrschten die Paf-

faver, jedoch musten sie, da die Utraquisten

Hülfe von dem Könige Matthias bekamen,

von Prag abziehen. Sie litten bey dem

Dorfe Hluboßitz eine Niederlage und setzten

sich hierauf in Budweisz fest. Nach diesem

schickte der Kaiser Abgeordnete an die Stan-

de, sich zu erkundigen, ob es an dem sey,

daß sie den.Kvnig Matthias nach Böhmen

eingeladen hatten. Man antwortete: es

wäre nicht anders, dieser König hätte die

Reise schon angetreten. Graf Thum, der

oberste Befehlshaber der ständischen Trup-

pen, trat vor den Kaiser, mit der Erklärung,

er sey gekommen, die Würde und Person

Seiner Majestät zu schützen. Matthias

fand sich zu Prag ein. Die Passauer wur-

den völlig aus Böhmen vertrieben. Der

G s Ka s.r
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Kaiser sah sich genöthiget, seinem Bruder

die böhmische Krone abzutreten. Dieser er-

theilte den Standen eine schriftliche Bestä-

tigung aller ihrer Freyheiten, und besonders

derer, die sie vom Kaiser Rudolph erlanget

hatten. Darüber gieng Rudolph am io.

Jänner 1612 ans der Welt. Nun war

Pöhmen eine Zeitlang ruhig

Im Jahre 161s ward ein merkwürdiger

Landtagöschluß wider die Auslander und die

fremden Sprachen gemacht, denKaiser Mat-

thias bestätigte. Dieser Herr ließ 1616 sei-

nen Vetter, den Erzherzog Ferdinand, zum

Könige in Böhmen krönen. Unser Graf,

Kolon von Fels und die meisten protestanti-

schen Herren widerfetzten sich dem Willen des

Kaifers und suchten das Wahlrecht zu be-

haupten. Da sie aber sahen, daß die vor-

nehmsten Stande dem Kaiser willfahren woll-

ten, durften sie nicht mehr widersprechen.

5) pelze!, S. 45584,51.
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Die meisten begaben sich von Prag hinweg

auf ihre Güter. Ferdinand bestätigte den

Ständen ihre Privilegien. Nach der Krö-

nung reifere derKaiser nach Wien und feßte

in Böhmen zu feinen Statthaltern: Adam

von Sttrnberg ,
Adam von Waldstein,

Georg von Kalenberg, Wilhelm Slawa«

ta, Zaroskaw Borzita von Martinitz, Mat-

ches Diepold von Lobkswitz, KarlMraczky

von Duba, Johann von Klenowa, Bur-

ehart Tocznik vonKrzimicz und Ulrich Ger-

storf, worunter sieben katholisch und drey

Utraqnisten waren. Böhmen würde unter

dem leutseligen Ferdinand vielleicht eines be-

ständigen Friedens genossen haben, wenn-

dieser Prinz den Majestätsbrief hätte halten
wollen. Durch die darinn verstattete Reli-

gionsfreyheit hatten sich die deutschen Pros

testanten, insonderheit die Lutheraner, in

Böhmen sehr gemehret. Sie achteten daher

für nothwendig, neue Kirchen für ihre Glau-

bensgenossen anzulegen. Sie baueten eine

zu Braunau und zu Klostergrab eine andere.

Auf
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Auf desKaiftrsMatthias Befehl ward jene

verschlossen und diefe zerstöret. Dieses Ver-

fahren, welches dem Majestätsbriefe schnur-

stracks zuwider war, bewog nun die Stande,

darüber, nicht nur bey den böhmischen Statt-

haltern, sondern auch bey dem Kaiser selbst

zu klagen. Der hierdurch ausgebrachte und

von dem Könige Ferdinand noch mehr an-

gereizte Kaiser schrieb an seine Statthalter;

"es wäre alles aufseinen Befehl geschehen,
"die Stände mißbrauchten den Majestats-
"brief, er würde sich gemüßiget sehen, sie,

"als Aufrührer, zu bestrafen, sie sollten sich

"indessen ruhig verhalten, bis er selbst nach
"

Prag kommen, ihre Beschwerden anhören

"und ihnen Gerechtigkeit wiederfahren lassen

"würde." Die evangelischen Stände stell-

ten sich nichts anders vor, als daß derKaiser

ihnen den Majestätsbrief und andere Frey-

heiten nehmen wollte; und ließen auf allen

Kanzeln Gott bitten, dieses Unglück abzu-

wenden. Viere von den Statthaltern, näm-

lich der Oberburggraf, LldaM von Stern-

berg,
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berg, Wilhelm Slawata, Jarostaw von

Martinitz und Diepold von Lobkowitz ver-

sammleten sich; denn die übrigen waren auf

ihre Güter gereiset. Diese ersuchten die

Stände, sie möchten sich entweder insge-

sammt, oder auch einige unter ihnen, in die

Statthalterschaft begeben und den Inhalt

eines Schreibens vernehmen, das sie eben

von dem Kaiser empfangen hätten. Viele

von ihnen erschienen, höreten den kaiserlichen

Befehl an, und bathen um Abschrift des

Briefes. Diese wurde ihnen gereichet. Dar-

aus verließen sie den Saal, mit der Versi-

cherung, daß sie den folgenden Morgen wie-

der kommen und ihre Antwort mitbringen
wollten. Sie hielten Wort und kamen, von

einer großen Menge Volks, das mit Ober-

und Untergewehr versehen war, begleitet,

auf das Schloß, wo die vier Statthalter

bereits beysammen waren und sie erwarteten.

Die Vornehmsten von den Ständen waren:

unser Graf von Thum ,
dem man vor eini-

ger Zeit das burggräfliche Amt zu Karlstein

enr-



entzogen hatte Kolon von Fels, Wik-

Helm von Lobkowitz der altere, Joachim

Andreas Graf von Schlick , Wenzel von

Rauvowa, Albrecht Smirziczky, Paul
von Rziczan, Mich Kinski) von

Bohuchwa! Berkch Albin Grafvon Schlick
und Paul Kaplirz. Viele hatten Pistolen

an ihren Gürteln hangen» Sie hatten alle

Zugänge des Schlosses besetzet., und als sie

in den Palast gekommen Waren,
traten die

vornehmsten in das sogenannte grüne Zim-

mer, wo sie sich über eine Antwort berath-

Wägeten, welche sie den Statthaltern ge-

ben wollten» Hier entdeckte der Graf voK

Thum sein Vorhaben den übrigen Misver-

Wüßten und stellete ihnen mit vieler Bered-

samkeit vor., daß so lange SlaWata und

Mattinitz lebeten, die Religionsfreyheit in

Böhmen nie auf einem festen Fuße stehen
würde : es wHre Also am besten , man räu-

mete sie aus dem Wege» Einige widersetz-

ten sich diefem kühnen Anschlage; ändere

Haben
Ävoa. x. III»
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gaben ihren Beyfall. Die letzten traten mit

Vielem Ungestüm in die Statthalterschaft.

Es war am 2z. May i6lB, an einer Mitt-

woche Paul von Rziczan führte das'

Wort im Namen der Stände und Machte

den Statthaltern die bittersten Vorwürfe,-

nämlich, daß Sie die Friedensstörer waren

und die Utraquisten um ihren Majestätsbrief

bringen wollten. Der Oberburggraf redete

sie gelinde, jedoch ernsthaft, an und bath sie,

keine Gewaltthätigkeiten auszuüben. Hier-

auf antwortete Kolon von Fels: man hätte

zwar nichts wider den Oberburggrafen, noch

wider Lobkowitz , Mit welchen beyden matt

zufrieden wäre, aber im geringsten Nicht mit

Slawata und Martinitz, welche bey aller

Gelegenheit die Utraquisten zu unterdrücken

suchten. Wenzel von Raupowa rief: Es

ist am besten, man werfe sie, nach altem

böhmi-

(?erm. iscr. rettaursr. Lol. i6Z9
in 8- p welcher will, es wäre am 25.

/ geschehen. nvÜ. temp»

1659 in 12. P. 6. 7;

111und seinen Rachkommen.



böhmischen Gebrauche, aus dem Fenster

Hierauf traten einige naher zum Oberburg-

graftn und zum Großprioren Diepold von

Lobkowitz, nahmen sie bey dem Arme und

führeten sie aus dem Zimmer hinaus. Mar-

tinitz und S lawata bathen, man sollle sie,

wenn sie etwas verschuldet hätten,- nach Äen

Gesetzen richten. Nichts konnte die erbit-

terten Gemüther besänftigen Endlich

faßte Wilhelm von Lobkowitz den Marti-

nitzen bey beyden Handen, Smuzicz'y,

Rziczan, Kinsky und Kaplirz ergrissen ihn

auch, schleppten ihn an das nächste Fenster

und warfen ihn hinaus. Nach dieser That

stunden alle erschrocken und sprachlos da;

Graf Thurn unterbrach das Stillschweigen,
wies auf Slawata und sprach: Edle Her-

ren, hier habt ihr den andern! Man nahm

ihn

5) Mors Dentis in proäirorÜius liker-

raruM reesoro. p. ZiZ.
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ihn und stürzte ihn gleichfalls aus dem Fen-

ster. Endlich wurde ihm der Geheimfchrei-

ber, Philipp Fabricius Platter, auch nach-

geworfen 5). Hierauf begab sich der Graf

von Thum zu Pferde in die Altstadt, und

suchte den Auflauf zu stillen
, vorwendend,

die Bürger und Unterthanen hatten keine

Ursache, etwas zu befürchten, oder Feind-

seligkeiten zu unternehmen; was geschehen

wäre, würden die evangelischen Stände wohl

wissen, bey dem Kaiser zu verantworten

Er kam aber auch mit einem Haufen der

Seinigen vor das Hauß des Oberstkanzlers,

Zdenick von Lobkowitz, wohin man die aus

dem Fenster gestürzten Statthalter gebracht

hatte; und begehrte mit Drohungen, man

sollte ihm beyde Herren ausliefern. Doch ließ

er sich von der Kanzlerinn besänftigen

Die

p- 47- 57- 59° Pelze!, S. 4ZI - >442.

**) Personalien.

pelzel, 5.442.

H
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Die Stände, welche wohl einsahen, daß des

Kaiser dieses nicht ungeahndet lassen würde,

beschlossen, sich zu vertheidigen. Sie war-

ben im ganzen Lande Kriegsvölker und er-

nannten den Grafen vonThum zum obersten

Feldherren Da der Kaiser ihre Ent-

schuldigung nicht gelten lassen wollte, sondern

Vielmehr befahl, die angeworbenen Truppen

zu entlassen, befürchteten sie eine nachdrück-

liche Züchtigung. An statt ihre Kriegsvölker

abzudanken, schickten sie Abgeordnete an die

benachbarten Fürsten, nach Ungarn und den

der Krone Böhmen einverleibten Provinzen
und ersuchten sie, kraft der alten Bündnisse,

um Hülfsvölker. Noch wollte Matthias

die Güte versuchen und sandte derohalben

seinen Geheimenrath, Eusebius Khan, nach

Prag an die beyden Häupter der evangeli-

schen Stände, Grafen Thum und Fels, mit

dem

tö-ei Lomiris boc faLtum. ur ob atro-

cirarsm kacinoriz 6eipLr2ra veniaperrinacius
iZeKINÄts perleczuerenrur, Bus--

eicar. üb. I. §. 22. x. 10 ö.
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dem Befehle, diese Herren zu bewegen, Wn

ihrem Vorhaben abzustehen. Diefe aber

traueten dem Kaiser nicht, oder hofften, in

der Staatsveranderuug grösseren Reichthum

und höhere Ehrenstellen zu Run

grif der Kaiser zu den Waffen. Er schickte

den Grafen Hemrich von Dmnpierre mit

ZOtausend Mann nach Böhmen, um die

Stadt Budweiß, welche Graf Thun, bela-

gerte, zu entsetzen. Dieses that er nichts

fondern ging vor Reuhaus. Nichtsdesto-

weniger hob Graf Thum die Belagerung

vor Budweiß auf, verfolgte den Dampierrex

der nur das land verwüstete, bis Ezaslau,

wo es zu einer Schlacht kam, in welcher die

Böhmen anfangs wichen, hernach aber die

Oberhand behielten, DampierreN in die

Flucht schlugen und bis Lomnicz verfolgeten,

wo er die zweyte Niederlage erlitt

H 2 Karl

*) Pelze!, 5.44Z. 444.

, sy. 60.64. Pelze!/ S. 4455
Dampierre hatte im Dienste der VeNediZer
Ruhm erworben.



Karl Longueval Graf von Büquoi ward

über das kaiserliche Heer gefetzt. Er bela-

gerte gleichfalls Neuhaus. GrafThum,
von einigen taufend Schlesien, verstackt, eilte

zum Entsätze. Büquoi mußte dieser ihm

überlegenen Macht weichen, und wollte sich

gegen Budweiß ziehen, bekam aber, ehe er

diefe Stadt erreichen konnte, bey Lomnicz
eine gewaltige Schlappe Die Kaiser-

lichen litten noch hin und wieder Verlust.

Die benachbarten Fürsten suchten eine Aus-

söhnung zu treffen. Der Churfürst Johann

Georg I von Sachsen setzte zu dem Ende auf

den l4ten April 1619 eine Tagfahrt zu Egee

an. Ehe solche bewerkstelliget werden konnte,

starb Kaiser Matthias am 2Oten Marz des

gedachten 1619ten Jahres

§- 8»

Nach dem Tode des Kaisers waren viele

unter den böhmischen Standen zum Frieden

He-

*) p. 64. pelze!, 5.446.
Ker. luecic. IIb» I, §.24. x. 10.lk.

pelze!, S. 447,449.
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geneigt. Allem Thum und Fels wollten

hiervon nichts wissen. Damit es aber nicht

das Ansehen hatte, als wenn sie eigennützig
wären: so nahmen sie die Vermittelung der

Reichsfürften an, ernannten vierzehen Män-

ner aus ihrem Mittel und schickten sie nach

Eger. Sie bestunden, unter andern wichti-

genBedingungen, darauf, daß derMajestärS-

brief und alle Privilegien, welche die Reli-

gionsfreyheit beträfen, aufs neue bestätiget
würden Als Ferdinand die Negierung
in Böhmen antreten wollte, und besorgete,
der böhmische Krieg möchte viel Blut kosten,

wollte er nochmals versuchen, die Böhmen

gütlich zu befriedigen. Er schickte in dieser

Absicht durch den Oberstlandhofmeister,

Adam Waldstein, an die böhmischen Stän-

de ein weitläufiges Schreiben, worinn er

ihnen, nebst andern, folgende Artikel ver-

sprach: Nämlich, er wollte ihnen den Ma-

jestätsbrief und die politischen Privilegien,

welche die freye Königswahl und andere alte

H z Ge-

*) Pelzel, S. 448.
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Gebräuche angiengen, bestätigen, und- auf

das gefetzmäßigste unterschreiben, wie auch

die Religionsfreyheit unter beyderley Gestalt

so handhaben, daß Niemand im geringsten

dawider sprechen dürfte» Dann verhieß er,

die Gewaltthätigkeit, welche an den Statt-

haltern des Kaisers Matthias begangen wor-

den, weil sie ihm ohnedicß nichts angienge,

ganz zu vergessen, und die von den Ständen

geschehene Vertreibung derJesuiten aus dem

Königreiche zu bestätigen. Er wollte zuerst
die Waffen niederlegen und seine Kriegs-

völker aus dem Königreiche zurück rufen.

Endlich versicherte er, die Herzoge von Sach-

sen und Bayern, der Churfürst vonBranden-

burg, die Könige von Polen und Därmemark,

wollten für alles, was er ihnen verspräche,

Bürge seyn. Allein, dieß Schreiben gerieth
dem Grafen von Thum vor allen andern in

die Hände, welcher, an statt den Ständen

solches zu über machen, es vielmehr unter-

drückte und eine so glückliche Versöhnung
des Königes mit seinen Unterthanen — ver-

muth-
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muthlich — deswegen verhinderte, weil ex

einer der ersten Rädelsführer der Empörung

war und eine nachdrückliche Züchtigung be-

fürchtete Bey ausbleibender Antwort,

seßte Ferdinand den Krieg mit ziemlichem

Glücke fort. Büquoi nahm eine Stadt nach
der andern ein. GrafThum glaubete, der

vonMannsfeld würde jenem gewachsen feyn,

verließ Böhmen, marschierte mit sechzehen

tausend Mann nach Mahren, und brachte

die Einwohner auf die Seite der Mißver-

gnügten. Eben diefe Absicht zu erreichen,

ging er mit feiner Armee nach Oestreich, wo

man mit Ferdinanden eben so wenig zufrie-
den war. Er lagerte sich in den wienerischen

Vorstädten, oder vielmehr, wie Piasecki sich

bestimmter ausdrückt, in dertinzer Vorstadt,

um sich der Stadt und des Königs zu bemäch-

tigen. Es fehlte nicht viel an der Ausfüh-

rung : denn die Wiener Protestanten hatten

schon wirklich beschlossen, das Stubenthor

H 4 den

5) PZZ. 67. Er heißt daher beym
Brache!, 5.7: xrincexz rebeüioms.
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den Böhmen zu öffnen, den König gefangen

zu nehmen, feine Kinder in der lutherischen

Religion zu erziehen, und seine Anhänger
in der Stadt zu ermorden. Die Verschwor-
nen waren so dreiste, daß sie in das Zimmer

des Königes drangen. Ein Trupp Reiter,

den Dampierre geschickt hatte, rettete ihn.
Die Bürgerschaft griff zu den Waffen und

suchte sich zu vertheidigen. Nichts desto we-

niger fuhr unfer Graf fort, die Stadt von

einer Seite zu belagern und zu beschießen, so

daß die Stückkugeln die Residenz des Koni-

ges erreichten und ihn in Lebensgefahr fetz-

ten *). Unterdessen hatte Büquoi den Gra-

fen von Mannsfeld auf das Haupt geschla-

gen. Also schrieben die böhmischen Stände

einen Befehl nach dem andern an den Gra-

fenTburn, daß er mit seinem Heere auf das

schleunigste aufbrechen und nach Böhmen
eilen möchte: denn Büquoi verfolgte feinen

Sieg und verwüstete daS-Land mitFeuer und

Schwerd. Endlich verließ unfer Graf die

Stadt

*) e-AL-s/s, p. 68. 69. x. Zl7 ih.
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Stadt Wien, nachdem er 14 Tage davor ge-

legen hatte Nun habe ich angeführet,
wie Carafa, Piafecki und Hr. Pelzel die

Verrichtungen unsers Grafen, nach dem

Tode des Kaisers Matthias aufgezeichnet

haben. Aber es ist billig, daß man auch

vernehme, was hiervon in den Personalien

und zrun Theil von dem Grafen selbst gesa-

get worden.

So lautet es: "Anno 1619 nach Ab-

"sterben Kayfers Matthiä da sich Ferdi-
"Nandus alß ein fürdem erwehlter und ge-
"

krönter König in Böhmen des Regiments

"zwar angenommen, die Stande aber We-

ngen allerhand Beschwerungen, zugefügten
"

Schaden, und gegen den Evangelischen

"erwiesener Feindseligkeit sich ihm zuwider»

H 5 "M

p. 70. 7?. Buoc!c.
1.1. §. 25. p. ir. Pelze!, S. 450 - 452.
Mit dem Betragen des Grafen, daß er nämt

lich die Belagerung aufgehoben, ist Andreas

von «Zabernfeld nichtzufrieden.
Urr. Loiiöm. et IVlorav. Vol. I- 9z,

Hatte er wohl Recht?
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"gesetzet, und von der rejicirung gerathschla-

"get, hat vnser seliger Herr Grafvmb Gott

"tes willen gebeten, man folte solches nicht

"thun, sondern allerhand gütliche Mittel
"

zur Einigkeit zuvor fürnehmen, sonften

"würde man einenKrieg auss sich laden, des-
"

sen Kindeskind gedencken,vnd selben bewci-
"

nen würde» Alß er aber daraufseiner KriegS-
"

gescheften wegen verreisen müssen, ist ihm
"

sampr Herrn Grassen von Hollach von den

"Herren DirecToren zugeschrieben, wie man

"

bey der einmal gefasseten Meinung die re-

"jicirung Königs Ferdinandi betreffend zu

'"verbleiben gedachte, sie solten vnterdessen

"ihres Amptes wahrnehmen, und was zum

"Schutz vndErhaltung desMajestat-Brief-
"

feS ihnen anbefohlen würde, ihrem Eyd

"vnd Gewissen nach an Trew, Fleiß, besten-
"

diger Tapferkeit nichts mangeln lassen»
"

Worauf hochgedachter Herr Graf mit fti-
"

»en vnterhabcnden 16000 Mann nach er

"

Mahren und Oesterreich sich begeben müf-
"

sen, vmb die Conföderation, wie auch Fried
vnd
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"vnd Einigkeit aufzurichten, wie dann fol-

"cheS auß feiner eigenen fo er

"widereinen vnbenandtenLgwmmanrenAn-

"no 16Z6 zu Stockholm in Druck gegeben,

"zu erfehett, da er also schreibet: Mir alß
"des Königreichs Böhmen General Leute-
"

nandt war anbefohlen, die bewilligte

"tceäeration, fo vnS auff dem Landtage ver-

sprochen worden, auffzurichten, wie denn sol-
"

ches im Marggrafthumb Mahren erfolget,
"vnd ferner mit dero geworbenen vnd «xin-

"junAirten Volck, den Weg nach Oesterreich

"zu nehmen. In der Berathschlagung wa-

"ren wir zweyspaltig, mein Will vnd Mci-

"

nung ist gewesen auf Krembs zu gehen,
"weiln man dort einen guten Fuß bey der

"Donaw setzet, Mähren an der Hand, vnd

" dem Königreich Böhmen wol gelegen, im

"Nothfall allen Orten Luccurs zu geben»
"Bin aber vberstimmetworden nacher Wien

"zu gehen, alß ich dort ankommen hat man

"

mich beschickt, vnd befragt; Was mich ver-

"

vrsachete, mit einer so starken Armee so

"nahend
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"nahend an Wien zu logiren? Darauffwar
"meine Antwort: Ich begehrte ohne gege-

"bene Vrsach niemands zu beleidigen, were

"allein verordnet, Liebe, Friede, vnd Einig-
"keir ausszurichten. Bey solchen friedfertig
"

gen Stand kommen die Commorrischen Na-

"

fatisten mit jhren Tzeikan, gaben Fewr auf
"

meine Mußguetirer, welche ihnen relpon-

"clirten, daß sie sich rerenren musten, da
"

liessen ein theils auß der Stadt auf den

"Wall, halte dafür, zu sehen, vnd nicht

"zu oKencüren, worauff die Mußquetirer
"aus Sorgsamkeit Fewr hinauf gegeben, die

"dann williglich gewichen, daß es ohne

"Schaden ab gangen; die vngezähmte vnd

"verflogene Kugeln sollen gar in die Burg

"vnd Zimmer geflogen seyn, welches gewiß-

lich nicht gemeinet noch befohlen worden,

"alfo, daß man auch dieses gegen mir nicht
"

kan hoch empfinden. Ich war ein Diener,

"dem commanäo zu folgen, vnd nichts zu

"vnterlassen, was vnferm Vorhaben zur Er-

sprießlichkeit gedeyen hat können, verbun-

"den.



und seinen Nachkommen. 125

" den." So weit die Personalien und dcc

Auszug aus der thurnischen Apologie. Als

GrafThurnvon Wien nach Böhmen zurück-

gekommen war, both er dem Büquoi bey

Lomnic; eine Schlacht an: doch dieser hielt

sich in seinem Lager ganz stille *).

§. 9.

Am;z August 1619 ward Ferdinand

zum römischen Kaiser erwählt Hinge-

gen vereinigten sich die Böhmen, Schlesier,

Mähren und Lausitzer, setzten Ferdinanden

förmlich ab, liessen die Ursachen drucken^*)
und

*) Personalien.

Piasecki brauchet den alten Kalender, wel-

ches von einem polnischen Bischöfe was aus«
ferordentliches ist.

Lkr. p. hüt hierüber eine

sehr merkwürdige Stelle, die desto merkwür-

diger ist, weil sie aus der Feder eines kathvs
lischen Bischofes geflossen ist, und der Um

Parteylichkeit dieses Geschichtschreibers Ehre
macht. Zeh will den Kern davon Hieher se-

tzen : N LÄom'sm
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und erwählten den Pfalzgrafen und Chur-

fürsten Friedmch V. zu ihrem Könige»

Dieser fand sich auf geschehene Einladung
ein und ließ sich am 4ten WmtermonateS

krönen Räch der Krönung legeten die

Direktoren ihr Amt nieder und übergaben
die Regierung sowohl in geistlichen als auch

in weltlichen Dingen, dem neuen Könige,
welcher die oberste Feldherren stelle über die

böhmische Kriegsmacht dem Fürsten Chri-

stian von Anhaltbernburg, dem alteren, an-

vertrauete In währender Zeit hatte

sich derKrieg nach Oestreich gezogen. Das

Heer des Grafen von Thum wurde mit

mährischen, und siebenbnrger Truppen so

verstärkt, daß es auf dreyßigtausend Mann

-ange-

p. Z22. pelze!., S. 452-457»

55) j,. Z22«
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angewachsen war. Mit diesem machte er

Miene, wieder vor Wien zu rücken. Die-

ses war die Ursache, daß Büquoi Böhmen

verlassen und sich
,

um jene kaiserliche Woh-

nung zudecken, nach Oestreich ziehen muste.

Hier vereinigte er sich noch mit einem an-

deren Haufen und lagerte sich vor der gros?

sen Brücke bey Wien, wo er sich auf das

beste verschanzte. Kaum hatte er achtzehn-

tausend Mann beysammen, hingegen er-

fahrene und tapfere Feldherren: denn der

Fürst Karl von Lichtenstein, Albrecht von

Waldstein und Ferdinand von Meggau

ersetzten den Mangel an Truppen. Hin-

gegen zahlte Graf Thum, nachdem Beth-

lem Gabor, Fürst von Siebenbürgen, noch'

zu ihm gestoßen, und überdieß frische Völ-

ker aus Böhmen angelanget waren, gegen

sechzigtausend Mann. Von dieser überle-

genen Macht wurde Büquoi am sMm

Wein-

*) Diesen berühmten Mann suchet man vergeb-
lich bey Gauhen und das Geschlecht beym
Rönig.
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Weinmonates 1619 Nachmittags angegrif-

fen. Das Feuer war von beyden Seiten

heftig. Die Kaiserlichen vertheidigten sich

ungemein tapfer. Erst umMitternacht Nef-

fen die Böhmen nach und Büquoi zog sich

über die Brücke, die er hinter sich abbre-

chen ließ Unser Graf machte zu ver-

schiedenen malen Versuche über die Donau

zu setzen; er konnte aber seinen Zweck nicht

erreichen, theils, weil das jenseitige Ufer

stark mit Truppen und Kanonen besetzt war,

theils des schnellen Stroms wegen, der da-

mals hoch angeschwollen war. Nur einige

Lausend Siebenbürger hatten sich hinüber

gewagek, die das Land unter Wien auf das

grausamste verwüsteten. Indessen fiel ein

so rauhes kaltes und regnichtes Wetter ein,

daß

s) Daß der Graf von THUM hier Ehre einge-
legt hat, giebt piaseGi, wenn er ihn gleich
Nicht nennet, doch deutlich zu verstehen, M

folgenden Worten : p!eK»m?? ??>e«M e^esn>

civilem cov^tt//o.
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tzaß die Armeen nicht länger im Felde ste-

hen konnten. Bethlem Gabor gieng also

nach Siebenbürgen und Thum nach Böh-

men in die Winterquartiere

Man rüstete sich 1620 auf beyden Sei-

ten mit allem Eifer zum Kriege. Friede-

rich stieß den Grafen von Thum dadurch

vor den Kopf, daß er den Fürsten von An-

halt zum ersten und den Grafen Georg

Friederich von Hohenloheweikersheim zum

zweyten Feldherren seiner Armee gemacht

hatte. Graf Thum ward misvergnüget,

daß er unter ihnen stehen muste, da er vor-

her mit gutem Erfolge die Truppen ange-

führet hatte. Er und Mannsfeld murre-

ken öffentlich und die Stände schüttelten

den Kopf, weil die jetzigen Feldherren Aus-

länder waren Doch bemühete sich un-

ser

*) p. 75. Dieser rechnet die thurnifche
Armee nur auf zwanzig tausend Mann»

»*) pelze!, 5.461.



serGraf, Truppen anzuwerben Erstand

in einem Lager bey Neuhaus, welches der

Herzog Maximilian von Bayern mit femer

Armee vorbey gieng und in Böhmen sehr

glücklich war Friederich begab sich zu

feiner Armee und versammelte feine Feldher-

ren im Lager beyRokyczan, um sich mit ihnen
über die Fortsetzung des Krieges zu berath-

schlagen. Graf Thum war, nebst einigen

anderen, der Meynung, man sollte die Kai-

serlichen mit der ganzen Macht angreifen und

ihnen nicht Zeit lassen, sich von den beschwer-

lichen Marschen zu erhohlen. Doch der

Fürst von Anhaltbernburg war anderer Ge-

danken und stellete dem Könige die Gefahr

so lebhaft vor, daß er allen Muth verlor und

an seinem Glücke verzweifelte Frie-

derich, von dem Grafen von Thum beglei-
tet,

*) Pelze!, S. 462.

s*) P. Z27.

Pelze!, S. 465. Es scheint, pufendorf
habe den Grafen mit demFürsten von Anhalt
Verwechselt. Rer. Luecic.!. I. K. 34. 9. iz.

130 Von dem Grafen H.M. von Thum
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M, begab sich wieder nach Prag» Der

Fürst Von Anhalt ergriff dieFlucht und fetzte

sich beyderHmzptstadt auf dem weissen Ber-

ge. Der einzige Sohn unsers Grafen be-

fand sich in diesem Lager. Hier kam es am

Aken Wintermonates, an einem Sonntage,

zur Schlacht, worinn die Kaiserlichen einen

Vollkommenen Sieg erhielten, wodurch

Herich die böhmische Krone einbüßte. Der

Büngere Graf Thum hatte sich besonders in

dieser Schlacht hervorgethan. Und wäre

her Erbprinz von Bernburg, unter dem er

föchte, nicht verwundet und gefangen wor?

den, wer weiß, werden Sieg davon getra-

gen hätte» Als die Kaiserlichen schon ansin-

gen, den Meistee zu spielen, und alle die

übrigen flohen , stunden noch die Mähten

bey dem sogenannten Stern, einem vortref-

iichen Lustgarten, entschlossen, lieber zu ster-

ben, als die Flucht zu ergreifen. Der jün-

gere Thum und Heinrich Grafvon Schlick
waren ihre Anführer. Die ganze kaiserliche

Macht fiel sie nun an. Sie wehreten sich
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als verzweifelte Leute und wurden größten-

theils, ohne zu weichen, auf der Stelle nie-

dergehauen 5). Der jüngere Thum entkam

nach Prag und riech dem Könige, sich in

dieser Hauptstadt zu vertheidigen. Allein

er entfloh nach Breslau, wohin ihn der alte

Grafvon Thum, nebst vielen andern, be-

Piasecki gedenket, als wenn

der alte GrafvonThum auch in der Schlacht

gewesen. Allem ich kann es nicht glauben,
weil dessen nicht mit einer Sylbe in den Per-

sonalien gedacht wird Gleichwie nun

her

*) Pelze!, S. 469. p. 155.

p. Z2B ig. x. ZI - g6.
Pelze!, S. 471'

p- 329. /4 /^

c/?. Und PZZ. ZZo. s5?'m'to
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der PfalzgrafFriederich seinReich und seine

Krone einbüßte, also verlor auch unser Graf
von Thum alle feine Güter. Man saget,

er habe auch Braunau in währenden böh-

mischen Unruhen besessen, welches ich dahin

gestellet seyn lasse

§. li.

Unser Graf hielt sich nicht lange in Bres-

lau auf, sondern begab sich zu dem Fürsten

I Z von

LttÄ?// Lttoc//?M . /e« e ca?/o

lil>. I §. ?4. p. ;z. et //o-

Hen/o/en,?, mstme/e
p. HH- <7s/>ti

Aus dem letzten Zeugnisse

möchte man- schließen, als wenn der altere

Graf von Thurn in der Schlacht kornrnarn

diret hatte. Allein es überführet mich nicht,

so lange kein deutlicheresvorhanden. Soviel

aber ist gewiß, daß der altere Anhalt vom

Anfange bis zum Ende in dieser Schlacht seit

ne Befehle ertheilet hat. p. gz. 34.

5) Cs^/s, 9, 89. Lrsunovvia Lomir! äs l'urn

ceilersc.
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von Siebenbürgen, Bethlem Gabor

Dieser nahm ihn in feineDienste und brauchte

ihn in Ungarn. Hier wurde der Graf von

dem kaiserlichen Generale, Grafen von Bü-

quoi, belagert. Die Belagerer litten durch

tägliche Ausfalle großen Schaden, bis ges

dachter Büquoi endlich am 10.Heumonates
1621 überraschet und mit feinen Ojsicierm

niedergehauen wurde In diesem Jahre

such

5) 6s?-«?/??, 9?.

So lauten diePersonalien. Piafeck! führt
die Umstände also an: Come.? —.

-—— Mon /Veo/e«

<k?^e?//errett? sk'««

et e<x/?/?-e«5, c«M /)««

«//«m

e/sc?W 5»?Me»5/.f <?«e?>
,

?-e///?/5
,

/«Z7>?/5? e5 />e?!»6

//«»SM sk-//»/?/5. Lkrcin»

Brache! erzählt diese Begeben«
heit noch etwas anders: t?«?« </«05/AieMö«.

/Ä/I^s^^, />e.
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find diejenigen, welche an der böhmischen

Staatsveränderung Theil genommen, wenn

sie gegenwartig, ins Gefängniß geseht, die

Abwesenden hingegen- durch einen Anschlag

Vorgeladen worden. Unter den letzteren be-

fand sich unfer Graf von Thum Wel-

che nun auf die Vorladung nicht erschienen

waren, die hat man verurtheilt und ihrer

Ehre und Güter verlustig erkläret. Ihre
Namen wurden auf schwarze Tafeln geschrie-

ben und durch den Scharfrichter an den Gal-

gen gehenkt s*). Nun verglich sich zwar

I 4 der

«?Ä>s, //st/M , />?'/?/.«</««?//
et«?'» s 5M«/-

AsMA«/ /?, c/?M/'o e/?^s

/>v??^/>«, M<?F«o /w/e,?'? c/?.
47. xaZ. ivl.

*) Pelze!, S. 475.

**) Ebend. S. 482. Ueber dieses Urtheil mag
man einen katholischen Bischof hören. />e»e

OMM «MKe5 /??'ovi??<7?6?'ttW (Böhmen,
Schlesien, Mähren)
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der Kaiser mit dem Fürsten von Siebenbür-

gen zu Nikolsburg in Mahren im Anfange
des Jahres 1622 weil aber der Kaifer

feine Verheißungen nicht erfüllete, gieng der

Krieg 162 zwieder an. Der Fürst fandte

unsern Grasen, als Botschafter, nach Kon-

stammopel und erlangte eine stärkere Hülfe
als vorher. Mit dieser und seinen eigenen

Truppen, wovon er einen Theil nach Nie-

derösterreich marschiren lassen, brach er und

Thum in Mähren ein. Hier litt der Kaiser
im

s«»/ /^<v?t??//?-

0M??/-

-cts.

Sollte nickt Carafa auf eine ähnliche Art

gedacht haben? Wenigstens erinnere ich mich

nicht, von dem Bluturtheile etwas bey ihm
gelesen zu haben, ob er sich gleich herzlich

freuet, daß dieEvangelischen unterdrückt tvon

den. pzA. 89. 9Z. 10z.

5) Ns/ec. x. Z 57. e^s///, g. !!Z -115°



im Weinmonate vielen Schaden. Das teu-

fenbachische Regiment ward zu Grunde ge-

richtet. Die mahrische Landmiliz ward bey

Brinn geschlagen; die Vorstädte wurden ab-

gebrannt; Der Graf von Sehwarzenberg

muste nach Göding fliehen und bis zum 20.

Wintermonates eine harte Belagerung aus-

stehen. Endlich schloß er mit dem Fürsten

einen Stillstand bis in den nächsten April

1624 Im May eben erwähnten Jah-
res kam der Friede zum Stande Der

Graf von Thum verließ' darauf die sieben-

bürgischcn Dienste und begab sich nach Hol-

land; wo er, als General, 1625 in die

Dienste der Republik Venedig trat

Allein es gefiel ihm dort nicht. Er nahm

bald wieder seinen Abschied und erwählete,

auf Verlangen der niedersächsischen Stände,

I s , 1627

5) /'/s/ec. x. Z62. s/?/, x. 105. iio.

Ebend. 9. Z7l.

Personalien.
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1627 dänische Dienste *). Die Venediger

Hatten ihn über ihre ganze Armee gesetzt und

entließen ihn ungerne, bloß auf Vermitte-

lung des englischen

ke Nun wurde er, nachdem er etwa

im May bey dem dänischen Heere angekom-

men, nebst dem Administratoren von Magde-

burg , Markgrafen Friedrich Wilhelm von

Brandenburg nach Schlesien geschickt, daß

sie, nach dem Tode des Herzogs Johann

Ernst von Weimar, die dortigen Truppen,

welche 20000 Mann stark und in blühenden

Umständen waren, anführen sollten. Der

Administrator blieb nicht lange dort, sondern

ging bald darauf nach Siebenbürgen. Un-

terdessen warTHUM in Schlesien wider feine

Schuld unglücklich. Albrecht von Wald-

stein, Herzog von Friedland eroberte Bisch-

witz, Jägerndorf/Kosel und Troppau. Er

ver-

Personalien. Johann Heinrich Schle-

gels Ges-bichte der Könige von

Th. il. S. iz r.

Schlegel, S. 132»
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Vertrieb die dänische Armee aus ganzSchle?

Sien Es fehlte den Danen an Kriegs-

bedürfnissen; Bethlem Gabors verfproche-

ner Beystand blieb aus, ob er gleich das

Gel) nahm; man fagete sogar, er habe diefe

Truppen recht eigentlich verrathen und dem

Kaiser verkauft; der dänische Kommissar

Joachim Mitzlev hatte viele Schuld an der

Noth und ward deshalben verurtheilt. Es

war ein Wunder, daß diese Dänen, von

den Kaiserlichen umgeben und verfolget, den

Rückzug durch Schlesien und Brandenburg

bewerkstelligen konnten. Nach dem blutigen

Gefechte bey Landsberg an der Warte, zog

MarkgrafGeorg Friedrich von Badendur-

lach bey Ruppin diese dänischen Regimenter

an sich und wollte mit ihnen zu der Haupt-

armee stoßen, konnte aber dieselbe, Tilly'6

und Waldfteins wegen, nicht erreichen

Darauf kommandirete Thum in Holstein

und

**) Schlegel, Th. 11. S. IZ2-IZ4.
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und ließ, um die Kaiserlichen davon abzu-

halten, die Deiche durchstechen. Das war

itzt ohne Wirkung; denn es wehten ausser-

ordentlich heftige Ostwinde, die das Gewäs-

ser vom Lande wegtrieben. Der Feind ward

also Meister von ganz Holstein, Krempe und

Glückstadt ausgenommen Thum ,
der

bis in lütland getrieben worden, will den

Rest seiner Truppen in Schiffen retten, wird

aber durch stürmende Ostwinde nach Holland

verschlagen, indem er versucht um lütland

herumzufahren und Fühnen zu erreichen. Er

muste dort anö Land treten und sich den gan-

zen Winter hindurch theils im Haag, theils

in Leeuwardeu und Franecker verweilen. Aus

der letztern Stadt schrieb er unterm

1628 an Christian IV also: "Kaum kann

"die Stunde erwarten zu E. K. M. zu ge-

gangen, denn dieser widerwärtige Zustand

"macht einem verdrießlich das Leben

Er

») Schlegel, Th. 11. S. !Z6.

Ebend. S. iZ7,
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Er bestlchte damals die jüngeren Kinder des

Königes, welche inLeeuwarden erzogen wur-

den 5). Man saget, er hätte noch l627

sich nach Preussen begeben, um seinen Sohn

bey der schwedischen Armee zu besuchen; bey

dieser Gelegenheit habe ihm der König Gu-

stav Adolph versprochen, weil er ihn, als

einen alten, versuchten und der evangelischen

Lehre halben vertriebenen Kriegsmann hoch

hielt, eben dieselbe Besoldung, welche er

in dänischen Diensten hatte, auf seine Le-

benstage zu reichen: diese Gnade hätte den

Grafen bewogen, schwedische Kriegsdienste

anzunehmen, worinn er bis an sein Ende

geblieben wäre und bis i<szs allen schwedi-

schen Feldzügen beygewohttet hätte. Obschon

dieses in den Personalien gemeldet wird: ss

kann er doch nicht eher, nach dem, was Hr»

Schlegel aufgezeichnet hat, als 1628 schwe-

discher General geworden seyn.

») Schlegel/ Th. 11. S. !44«
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Im Jahre kSZO diente er in Pommern»

Er führete, da die Kaiserlichen Kolberg ent-

setzen wollten, und der Feldmarschsll Gu-

stav Horn ihnen entgegen rückte, den Nach-

trab und dieArtillerie Er hatte ein eige-

nes Regiment Wie Till!) im folgen-

den Jahre in Pommern eindringen Wollte,

wüste er zu Soldin bleiben und diesen Ort

"vertheidigen In eben diesem Jahre

war er schwedischer Bothfchasker zu Ber-

lin s)> und wohnete Her Schlacht bey Leip-

zig am 7. Herhstmonates bey ff). Er hielt

sich

* ) Chemnitz, vHM schwedisch«, Kriege, SteW

tm, 1648, in Fol. Th» I. S. 89-Di»

Lhenmiy, Th. I S. 1,6, M

S. 464, K. RiK«r!tt ÄeesNs, tr»»»

Chemnitz, Th.!, 5.,25,5.

D Chemnitz, Th.l-, t6B,^.

ff) Chemnitz, Tl>.!, S. 2^0,5.
luc-cze. lib. lii, §.29, Warum Hi» pc!?
zel S. 495, diese Schlacht auf den 56.

fttze, ist nicht abzusehen»
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sich hernach bey dem sächsischen Heere auf,

drang mit demselben in Böhmen ein und

nahm sich seiner Landsleute an Am 6.

Wintermonates 16Z2 war er in der Schlacht

bey Lützen Nach dem Tode des gros-

sen Gustav Adolphs ward ihm die schwe-

dische Kriegsmacht in Schlesien anvertrauet,

wo er am 26. Hornung 1655 ankam

Es entstanden zwischen ihm und dem chur-

sächsischen Generale Arnheim Zwistigkeiten,

welche der Kanzler, Graf Ovenstjerna, zu

Heben suchte Arnheim kam nach lan-

ger ?tbwesenheit wieder nach Schlesien, wo

zwischen ihm und dem Grafen Thum neue

Mishelligkeiten ausbrachen, welche endlich

der

5) pelz?!, S. 4955

»») ker. luecic. !.IV. §. 6z. x.82 ö.

Chemnitz vom schwedischen Kriege, Th. 11,

Stockholm, 165z, in toi. S. Z 7 S- S. 6c>
5. 5.61. ker. suec. lii). V. §. 19«.

x. 94 §.26. x.98 a.

»»**) Chemnitz, Th. 11, S. 95

Lb. V, §. 46, x. 105. Lhemn» 111.112»
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der Herzog von Lauenburg beylegte Der

Herzog von Friedland, welcher dort das

Kriegsregiment sichrere, wollte, auch wider

des Kaisers Willen, mit Schweden Friede

machen.., und begehrete deshalben mit dem

Grasen zu sprechen. Dieser hatte sich eins

Zeitlang zuUegnitz bettlägerig befunden und

begab sich nach seiner Genesung zu ihm

Openstjerna setzte ein MiStrauen in dieft

Unterhandlungen und gebot daher dem Gra-

fen, sich nicht zu weit damit zu vertiefen

Am , 2ten August ward ein Stillstand auf
vier Wochen geschlossen, welchen der Graf,

nebst Arnkeimen, unterschrieb. Die schwe-

dischen Truppen, die bey dem Anfange des

Jahres aus BOsc> Mann bestunden, waren

bis

») Chemn. Th. 11. S. ?Z2 s. I^er.

luecic. Uli. V. §.52. v. 106.

) Chemnitz, Th. 11, S. 1,5.4- IZ6.
!ik. V. §. sz. x. iv6. 107.

Chemnitz, TH.II. S. 155, S. 167 t,

172» rer. isecic. üb. V» §. 66k 68»

x. 1i1.i12.



und seinen Nachkommen» 145

bis ans 260Q Mann Als

der Stillstand zu Ende ging, offenbarte sich

der Betrug des Herzogs von Friedland.

Die Sachsen gingen mehrcnkheils nach Hau-

se, weil die Kaiserlichen in Meißen einbrechen

wollten. GrafThum lagerte sich bey Steinau

und spürete viele Widerspanstigkeit der schwe-

dischen Ossieiere Ehe derGras dasLager

rech: verschanzen konnte, kam ihm der Herzog

von Friedland auf den Hals, daß er sich mit

allen seinen Truppen ergeben muste. Der

Herzog versprach ihm einen freyen Abzug,

nahm ihn aber dennoch unter einem nichtigen

Vorwande gefangen; jedoch ließ er ihn nach

acht Tagen wieder los Man machte

dem

5) Chemnitz, Th.II, S. 214-s2iz.

Rvr. luecie. üb. V. §. 74. p. 154. §. 84.

86. P.llB- Ebend.Einleitung zu der schweb

Hisior. S. 678.679.682. pelzet, S. 50z»

**) Chemn. Th. N. S. 2z6.2^9.271 ff.

x. 466. Ker. luse. V. §.

zso. iQi. p. 124 Einleit. in die schwed.

Histor. 5.6L2. 68Z» 686.
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dem Herzoge, wegen der Erledigung des

Grafen, bittere Vorwürfe. Jener antwor-

tete : "Was sollte ich mit dem unsinnigen

"Menschen anfangen! Wollte Gott, die

"Schweden waren mit keinem bessern Ober-
" sten versehen, so wollten wir bald die ganze

"Welt erobert haben» Thum wird uns bey

''den Feinden mehr Vortheil verschaffen, als

"hier im Gefängnisse Ich halte die

Entschuldigung für falsch, weil er den Bit-

towski nicht los ließ. In den Personalien

ist hiervon eine merkwürdige Stelle, welche

buchstäblich alfo lautet: "Unfer in Gott ru-

"hmde Graff, alß er Anno i6zZ mit etlichen

"Völkern nebenst der Sächsischen vnd Gram

"denburgischen Armee in Silcsien sich aufge-
"

halten, ist er in der Stsinawer vnverftrtig-
"ten Schanß, woraus Widerstand zu thun,
"

oder sich zu icteriren keine Müglichkeit vcr-

"Handen gewesen, von den Fürsten von Wal-

"

lenstein damahlen Kayserlichen (lenerglW-

"mo vnversehens vberfallen, von allen Or-

ten

*) Pelze!, 5.504-
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"

reu angegriffen, vnd endlich gefangen ge?

nonunen worden, in Hoffnung, man würde

"vmb Erhaltung femer Person die noch übro
"

ge 4 besetzte Platze zur Vbergabe bringen.
"

Alß aber solches nicht erfolgen wollen, hat

Herr (Zelier3!illimuß anfanglich

"besohlen, man solte den Herrn Graffen zn
"

stücken hawen: Hernacher aber auß son-

''detöarer Schickung Gottes sich eines an?

"dertt bedacht, in des Herrn Grafen Cha-

"rotza gesetzt, vnd vnter andern vilcurlen,

"den allgemeinen Frieden betreffend, auch

"erwehnet, wie er seiner bey IhrerKayserl.
"

Mayst. den Herren Land-Officiern in Böh-
"

men vnd andern Befehlichöhabern allezeit
"im Besten gedacht, vnd die von ihm be-

"gangene Thaten Nicht anders alß schuldige

Dienste vnd Trewe eines bestalten Gene-

"ralLeutenants vnd reverlltten Dieners der

" Cron Böhmen 6efen6iret, hat auch nach

"gehaltenen Panquet den Herrn Graffen

herlich begäbet, vnd ihn also frey mit gros-
"

ser Freundlichkeit climittirct; da er son-

"sten
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"

sten wohl vom Kayser alß ein vermeintet

"'Erz-Rebell were gleich andern vbel rrMi-

"ret worden." Der Kanzler Graf Oren-

stjerna setzte die von GustavAdolph mit dem

Fürsten Georg Rakotz! in Siebenbürgen an-

gefangenen Unterhandlungen durch unsern

Grafen fort, welcher den Gencralfeldwacht-

Meister Sbubna an den Fürsten abfertigte;

aber es kam damit nicht weit, weil der Fürst

gar zu hoch den Bogen spannte Dieje-

nigen, welche gemeldet haben, der Graf sey

16Z4 in Regensburg gewesen, als die Kai-

serlichen solches erobert, irren sich denn

der schwedische Gcneralfeldwachlmeister Lars

Kagge war dort Befehlshaber, unter wel-

chem der Graf nicht dienen konnte Je-

doch befand sich damals ein thurnisches Re-

giment in Regensöurg: es ist aber höchst

wahrscheinlich, daß es einem jüngeren Gra-

- - , fm

Chemn. Th. 11. S. 114-116.

pelze!, 5.516.

Lhsmn. Th. 11.S. 62z. ?<c?/«'o//
sui-c. Ud. VI. §. 65. P- 156
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fen dieses Namens gehöret habe Im

Jahre 16z 5 hat er, als ein beynahe sieben-

zigjähriger Herr, die Kriegesdienste, nebst

Deutschland, verlassen und sich nach Schwe-
den begeben

Die Tagefahrt der Evangelischen zu

Worms war ans den 1 otenJänner 16z s an-

gesetzt. Der Schluß derselben kam am 2v.

März zum Stande. Die der Religion we-

gen aus Böhmen und den kaiserlichen Erb-

landen vertriebenen Herren und andere Per-

sonen suchten, wie schon vorher geschehen,

bey der Versammlung beweglich an, daß man

sich ihrer annehmen und ihnen zu ihren ver-

lornen Gütern Helsen möchte. Das ist ih-

nen in gedachtem Schlüsse versprochen wor-

den Man kann leicht erachten, daß
der GrafThum, als einer der vornehmsten

K z und

*) Chemn. Th. 11. S. 62z.

Personalien.

Chemn. Th. 11. S. 62z - 6Z4-



und begütertsten Exulanten, fürsich und seine

Glaubensgenossen alles werde gethan, ge-

redet und geschrieben haben» Vermuthlich

gehören hierher seine Defensionsschriftcn,

welche in acht Banden, jedoch ungedruckt

und in böhmischer Sprache, in der Biblio-

thek des Prinzen von Fürstenberg befindlich

sind Er hat auch 16Z6 eine Apologie

zu Stockholm in Druck gegeben, welche ich

nicht gesehen habe» Die Liebe zum Bater-

lande bewog ihn ohne Zweifel, die von Wald-

stein vo«gefchlagenen Friedenshandlungen als

thunlich anzusehen. In seinen letzten Jah-

ren pflegte er gegen Vertraute sich verneh-

men zu lassen, wie er von Herzen wünschete,

den Ausgang dieses in Böhmen angegange-

nen deutschen Krieges zu erleben und nach

getroffenem bestandigen und aufrichtigen

Frieden zu feinen um der Ehre Gottes ver-

lassenen Herrfchaften und Unterthanen wie-

der zu gelangen Doch er sah nicht das

Ende

*) pelze!, S. 646.

Personalien.

150 Von dem Grafen H.M. von Thurn
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Ende dieses Krieges, und seine Mitvertriebe-

nen sind, bey der Unerbittlichkeit des Hau-

ses Oestreich, niemals dieses billigen Wun-

sches gewähret worden. Zwar hielten sie

1646 um die Erlaubniß, nach Osnabrügge

zu kommen, an Siehatten diese Erlaubniß

schon zwey Jahre vorher am chursächsischen

Hofe begehret und nichts als leere Vertrö-

stungen erhalten. Nun brachten sie ihr Ver-

langen am schwedischen Hofe an. Allein der

Kaiser wollte sie von aller Amnestie durchaus

ausgeschlossen wissen Im Brachmo-

nake erkläret? Trautmannsdorf,. sein Hof

wolle lieber alles zu Grunde gehen, als sich
in diesem Stücke Gesetze vorschreiben lassen.

Doch die evangelischen Stände machten sich

ein Gewissen, ihre Glaubensgenossen zu ver-

lassen und die schwedischen Botschafter woll-

ten im ganzen Ernste, daß der Majestäts-

brief erneuert würde Die ehursächsi-

K 4 scheu

») Ks?. suec. BZP. 6ZB-

Eöend. §. 96. ?. 644.
Ebend. §. lil. p. 652.
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scheu Gesandten vermeynten, ein Mittel zu

treffen, aber die kaiserlichen wollten eben

nicht viel nachgeben DieEvangelifchen

redeten bald darauf sehr nachdrücklich zum

Behuf dieser Sache Jedoch die Krone

Schweden muste nachgeben und damit zu-

frieden seyn, daß diefe Exulamen , für ihre

Person, Leben und Ehre behielten: zu ih-

ren Gütern aber konnte man ihnen nicht wies

der verHelsen

§. 14»

Nachdem unfer Graf sich etwa ein Jahr
in Schweden aufgehalten hatte, entschloß er

sich nach Livland zu gehen und hier unter den

Seinigen sein Leben zu beschließen. Er kam

am i4ten August 16Z6 aus Stockholm zu

Per-

5) suec. Üb. XVII!. §. 114. P2Z.

6?z S.

Ebend. §. 129. x. 66c>. XIX. § 97.109°

114. 150. 172. 205. 2v6. XX §.
§. 124 iczcz. §. »52. 160. IBc>. 201.

IV. znürumemi OxnabruZ. in



Dernau an, wo er seine Schwiegertochter und

beyde noch lebenden Enkel bey guter Gesund-

heit und in einem blühenden Wohlstände

antraf» Hier brachte er seine Zeit mit Be-

then, Lesen und freundlichen, lehrreichen

Gesprächen zu. Seine Ergötzlichkeiten wa-

ren die Jagd und der Federball. Er dankte

Gott, daß er chn aus den Händen feiner

Feinde errettet und an emen-sichern Ort ge-

bracht, wo er, im Schooße semer Familie,

von allen geachtet und verehret, die Wohl-

thaten dankbarlieh betrachten konnte, welche

die Krone Schweden.seinem Hause bewiesen

hatte. Seine Krankheit war ein Flußfieber

und eine Engbrüstigkeit, wovon er am 14ml

Jänner 1640 übersatten, und nicht lange

hernach, nämlich am 28tenIänner, zu seinen

Vätern versammlet ward. Die ftyerliche

Beerdigung geschab zu Reval in dcrTbum-

kirche am 8. Marz 1641. Heinrich Stahl,

Pastor erwähnter Kirche, Domprobst und

erster Beysitzer d"S königlichenKonsistoriumS,

hielt ihm die Leichpredigt über 2 Tim. IV, 6»

-
K 5 7,8»
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7.8. Mag.Nikolaus Specht aber schrieb

ihm eine lateinische tobrede. Beyde sind zu

Reval 1641 in 4» gedruckt. Er war von

einem lobenswürdigcn Charakter. Er liebte

das Wort Gottes und die Vortrage feiner

Bothen. Wenn er nicht gehen konnte, ließ

er sich in die Kirche tragen, um den öffent-

lichen Gottesdienst nicht zu versäumen. Als

ein Mann, der von ganzem Herzen der evan-

gelisch - lutherischen Kirche zugethan war,

nahm er sich der Kirchen und Schulen nicht

mit bloßen Worten, fondern in der That

an Er brachte es dahin, daß im Jahre

i6;idieKirchen zurheil.Dreyfaltigkeitund

S. Ealvawr in Prag recht ansehnlich und

köstlich erbauet, in andern Städten evange-

lische Kirchen und Schulen errichtet, und

allenthalben, wo Gemeinden evange-

lische Prediger berufen wurden. Dieser Eifer

für die Ausbreitung der evangelischen Reli-

gion zog ihm den bittern Haß der römisch-

katho-
Gauhe macht ihn zu einem Neformirten»

Hsldenlexic. S. 1591°
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und seinen Nachkommen. 155

katholiGen Geistlichen, insonderheit der Je-

suiten, zu Urban Heidenreich hat vor-

geben wollen, er hatte alles deshalben gethan,
weil er arm gewesen, und sich durch die böh-

mischen Unruhen zu bereichern gesuchet hebe.

Dieses ist ein, wenigstens großer, wo nicht

vorsetzlicher Irrthum, Denn der Graf ist

nichts weniger als arm gewesen, ehe er aus

seinem Vaterland entfliehen musteAuch

nachher hat er den Armen überhaupt, und

vornehmlich den Exulanten, gerne geholfen

und Wohlthaten erzeiget, wie er denn einen,

mit Namen Dobranowski, bis an sein Ende

bey und um sich gehabt hat. Die Gerech-

tigkeit liebele und verwaltete er ohne Ansehen

derPerson und ohne Murren. Es hat ihm

in seinem Herzen wehe gethan, wenn er ge-

sehen, oder vernommen, daß man Untertha-

nen und Bauern, als Sklaven und leibeigene

Knechte, behandelte« Er war zwar zum

Jach-

*) Gauhe, Adelslexic. S. iB9Z- im erstcrem
Theile.

Gauhe, Adelslexik. TH.1,5.i894



Jachzorn von Natur geneigt; aber er suchte

die Ausbrüche desselben zu vermeiden, und

rief alle Morgen den Gott der Sanftmuth

an, ihn davor zu bewahren» Aus dieser Ur-

sache schob er, wenn er seine Stimme geben

follte, solches bisweilen aus, um der Sache

ferner reiflich nachzusinnen. Er war von

Natu? im Sprechen und Schreiben beredt,

und wußte sich eben so kurz als nachdrücklich

auszudrücken. Ausser seiner Muttersprache

redete und schrieb er die lateinische, deutsche,

italienisch?/ spanische, ungarische und kroati-

sche Sprache. Er war in theologischen, po-

litischen und ökonomischen Sachen wohl er-

fahren
,

lieble den Umgang mit gelehrten

Mannern, und stand nicht nur mit hohen

Potentaten, sondern auch mit andern vor-

nehmen Personen, in einem starken Brief-

wechsel, wovon bey seinem Tode eine Samm-

lung vorhanden war» Er liebste fromme,

treueDiener, und glaubete, daß Gott, gleich-
wie er oft einen Herren, um eines frommen

Dieners willen, segne, also auch denselben,

U!N

156 Von dem Grafen H.M. von Thum
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AM eines bösen Dieners willen strafe. Ueber-

mäßigen Aufwand, Hossart und Ueppigkeit
inKleidung, Mahlzeiten und andern Dingen

bassete er sehr. Ich weiß wohl, daß man

ihn beschuldiget hat, er hätte sich bey den

Friedenshandlungen mitWaldstcm bezechet»

Wenn das aber wahr ist: so muß er von ihm

überraschet worden seyn. Ueberhaupt war er

eines fröhlichen und leutseligen Gemüthes,

scherzete gerne ohne Beleidigung und ohne

den Gesellschafter wehe zu thun, und sprach

auch mit den geringsten Leuten, wenn er dazu

Gelegenheit hatte, mit vieler Herablassung.

Von Person war er lang und ziemlich gesetzt

Er hatte eine hohe Stirne, große und schöne

Augen und eine Habichtsnase. Sein Kör-

per konnte Hitze und Kälte, Hunger und

Durst, ingleichen anhaltendes Wachen und

allerley Beschwerlichkeiten ausstehen, ohne

dadurch angegriffen zu werden. Selten war

er krank: jedoch stellte sich im Alter die Fuß-

gicht bey ihm ein, deren Schmerzen er mit

Geduld zu überwinden wußte. Sein Denk-

spruch
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spruch war : libertärem nemo bonuZ

cum anim-2 lünul Amittit

§. 15»

Der Graf von Thum hat sich zweymal

vermählet. Zuerst mit der Freyherrinn

Magdalena Gattinn, einer Tochter Bern-

hart Leo Gallen, Freyherrn von Lößdorf,

Pfandhalters der Herrschaft Aspern, Oberst?

kru'gLpräsidenten desHerzogthumS Oestreich

ob der Ens
,

und Annen Teufelmn, Frey?

Herrinn zu Gundersdorf, im Jahre

welche ihm 1592 den Grafen Franz Bern-

hart geboren, aber einige Stunden nach der

Geburt das Zeitliche Mit dem Ewigen ver-

wechselt hat. Hernach mit Susanna Eli-

sabeth, einer Tochter des Off von Diefen-

bach, Freyherrn auf im Jahr

56OZ» Mit dieser hat' er keine Kinder er-

zielt. Zur Zeit der böhmischen Unruhen

und hernach, da der Grasweile Reisen thun

muste, konnte sie ihm nicht folgen. Als sie

sich

5) Gauhe, AdeMexicon Th. 1895-



sich hernach zu ihm begeben wollte, ward es

ihr nicht verstattet. Sie hat sich also theils

auf ihrem Leibgeding in Böhmen, theils in

Wien aufgehalten, Und ihren Gemahl über?

lebet.

Sein einziger Sohn war also GrafFranz
Bernhart, welcher 1592 das licht dieftr

Welt erblickt hat Dieser vermahlte sich
am 2?ten Hornung 1619 zu Prag mit Mag-

dalena
, Georg Friederichs Grafen von

Hardeck, Glatz und Mahland, Herrn auf

Walpassung> Juliusburg, Alßdorf, Raßbach
und Schmida, Erbfchenken in Oestreich,

Erbtruchsessen in Steyermark, des Kaisers

Matthias Raths und Kämmerers, Tochter,
deren Mutter Sidonia, auch eine Gräsinn

aus dem Hause Herberstein, und des Grafen

Georg Ruprechts Tochter war Eine

großmüthige Dame, welche ihrem Gemahl

bey allen Kriegsläuften und bis ins Elend

Personalien.

Personalien. Hübtter, Tab. SSI.

159und seinen Nachkommen»
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gefslget ist» Wie sich dieser Gras in dcc

Schlacht auf dem weissen Berge vor PraA

Verhalten habe, das ist von mir oben ge-

meldet worden. Er ward aber nicht gefan-

gen, wie Brache! meynt Er dienete

dem Pfalzgrafen Mit aller Treue und ver-

theidigte Glatz ein ganzes lahe, übergab

es auch Nicht eher, als bis ihm fein Herr sol-

ches 162Abesiihl Sein unglücklicher

König

,
mi»

Aus dieser merkwürdigen Stelle Dhet niM

erstlich, welcher Maxime sich das Hauß Oeste

«ich gegenPfalz bedienet ; und 2) dH Bras.

ehe!
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König begab sich da er den Kaiser nicht vers

söhnen konnte, nach den Niederlanden. Es

scheint/ der treue Graf sey ihm dahin gefol-

Aet wenigstens ist ihm sein Sohn, Graf

Christian, 1624 dort geboren worden. Er

trat als Gemralfeldwachtmeister m schwedi-

sche Dienste. Ich finde ihn schon 1625 m

Wland, wo er 1626 den 6ten Janner alten

Kalenders in der Schlacht bey Walfau in

Semgallsn wider den Mhauifchen Groß-

feidherrn »
Lw Sapieha, tapfer föchte

Da-

ehe! nicht Ursache gehabt habe
,

von'Unsens

Grafen spöttisch zu schreiben: <ZM?W- s-/ e^r»

WÄW
UIK. noK. tTM»

pvr. 48. Denn es ist klar, daß er diese

Festung bloß auf Befehl seines Herrn Merl-

Heben hat. S. Gauhens Heldenlexic. S.

1591. paZ. uz. 115. »Zi. IZ4.

») Man sehe Brache!, S. 87. der Amsterdam»

Ausgabe. 9.165.

»*) Relch, G.5Z6. pufMdorf, Einleitung
in die schwedische Historie, S. 598.

p« ZBZ, wo für stehe»
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Dahingegen war er am ißten Brachmonats

durch den Betrug eines kurischen Bauren

unglücklich, indem er nicht nur tödtlich Ver-

wundet, sondern auchbeynahe gefangen wor-

den, wenn nicht ein schwedischer Neiker den

Polen, der ihn bereits beym Arme gefaßt

hatte, niedergeschossen hatte Als er

wieder gesund worden war, marschirte er mit

S4SO Mann nach Preußen, wd et am 24tett

Herbstmonats bey dem schwedischen Kriegs-

Heere anlangte. Es kam hierauf bey Mewe,

welches die Polen belagerten, zu einem schar-

fen Gefechte> worinn der Graf am istett

Weittmonats neuenKaiend» über den König

Von Polen und seinen Sohn, welche die Po-

lackett zur tapfern Gegenwehr

siegele und Mewe befreyete Die Polen

verloren soo und die Schweden Zo MantU

Im

*) Relch, S-SZB.

**) P.ZB4. Israel Hoppe Geschichte
des ersten schwedischen Krieges in Preußen-
in Lc>rui!lL!B I. I. P. Gottfr»

Lengnich Geschichte derLande Preussen, Th»
V, S. 189-
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Im folgenden Jahre 1627 erlegte er W

Christburg bey SQS Feinde Am 2tett

Brachmonats warder nebst demKönige, wie

sie die im kleinen Warder beyKasemark v,ee-

schanzten polnischen und danziger

überrumpeln wollten, verwundet, der König
an der rechten Hüfte, und der Grafim rech-
ten Arme 55). Jtn Brachmonare rückte

Gustav Adolph in das danziger Warder voe

die bey Kasemark aufgeworfenen Schänzel

worinn polnische und danziger Völker, umee

dem Stadtobersten Lisemann, lagen. Diese
wurden dermaßen in die Enge getrieben, daß

sie sich entweder durchschlagen oder ergeben

musten, weit kein Entsatz zu hoffett war»

Lisemann erwählte das erstere und entkam

mit seinen Leuten, nachdem er mit dem Gra-

fen von Thum, der ihm die Flucht verweh-

L 2 . ren

») Hoppe, m MIS Zotusr. 7".n. P.904.

**) Ebenders. in Lorutl 5. 11. p. YO5 eh.
Dieser merkt hierbei) an, daß sowohl der Köe

nig, als auch derGrafihre Kugeln lebenslang,
obwöl ohne große Empfindung an ihrem Leibe

getragen haben. Lengnich, Th.V» S. 20V.
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ren wollte, anderthalb Stunden gefochten

hatte Der Churfürst von Brandenburg

hatte mit dem Könige von Schweden eine

Neutralität getroffen, verglich sich aber miß

dem König? von Polen, ihm iOOo Fußknechte
und 200Reiter, nebst s Kanonen zu schicken»

Diese brachen am i6ten Brachmonats, unter

einer Bedeckung von 600 Mann des Lands

ausschusses, vHN Königsberg nach dem polni-

schen Lager auf. Um sich zu rächen, mar-

schige Gustav Adolph mit seiner Armee

nach dem brandenburgischen Preussen. Bey

Preuschmark erwartete er obgemeldete churs

fürstliche Hülfsvölker. Unser Grafging ih-

nen noch weiter entgegen und nöthigte sie, sich

ohne den geringsten Widerstand zu ergeben.

Die Neueren ward untergesteckt und Von dm

Knechten ein besonderes Regiment aufgerich-

tet, welches man von den Fahnen das gelbe

benannte. Die meisten vom Ausschüsse, nebst
dem Obersten, den Rittmeistern, Hauptleuten

und

5) Lmcmich
, Geschichte der Lands Preussen,

Th.v. S.
'
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Md Kanonen, wurden dem Churfürsten zu-

rückgef'ickt, mit der Erinnerung, hinführo

für fein Volk und Geschütz besser zu sorgen.

Doch die Polacken hielten dieses für ein

Spiegelfechten, wie es vielleicht in der That

war Am 17ten August rückte die schwedi-

fche Reiterey in dreyen Haufen von Divschau

gegen das polnische lag er. Den ersten füh-

rete der Graf, den zweyten der König, und

den dritten der Feldmarschall Wrangel.

Durch die Verwundung des Königes ward

ihnen der Sieg entrissen Der Graf

ließ in der Eile eine Schanze aufwerfen und

Wimren; worauf er die Polen lockte, sie an-

zugreifen. Er zog sich aber aus derselben

zurück. Als nun die Polacken hausig hin-

eindrängen , flogen sie nebst der Schanze in

L z die

*) p. 40?. 404. Lenanich, TH.V,
S. 200. 2Oz. Gauhe, Adelelexic. Th. I.

S. i89-

5 Th. V. S. 204.205. Hoppe,
M. LvrvSl I

.
11. 907.
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die Luft 5).. Im Wintermonate rückten Feld-

Marschall Wraugel und Graf Thum m

das Danziger Warder, plünderten dieDorft

schaften auf der konnten sich aber des

Schottlandes nicht bemächtigen, weil das

Dönhofische Regiment dort lag, welches die

Danziger mit einemFähnlein vonihren Sol-

daten Im. Äug« 1628 muste

er Marienwerder berennen, welches sich ohne

Widerstand ergab Am i4ten Herbst-
monattz vorAnbruch des Tages überrumpelte

er Neuburg und gab es, nebstallen vom Lande

dahin gebrachten Gütern, die man ans etliche

Tonnen Goldes (vermuthlich polnische Gul-

den) schätzte, den Soldaten Preis Am

Weinmonats kam Straßburg in schwedi-

sche

5) Pufend. Einleitung in die schwedische Histos
rie, S. 602»

**) Lengnich, Th« V. S. 2ir.

Hoppe, Loruss. I.U. 9.9,5 th.

chH»*) Hoppe, am angeführten Orte, 5»916»

Lmgnich, Th. V. S«2il.
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sche Gewalt. In diesem Feldzuge litten die

Schweden Mangel an Lebensmitteln, und

Rom nassen Sommer dergestalt, daß ausser

den Todten etliche Tausend krank darnieder

lagen. Ja man saget, die Schweden hätten

in diesem Feldzuge szyyo Mann verloren.

Anter diesen befand sich auch der Graf von

Thum, welcher an einem Fluß - und Fleck-

fieber den 14. Weinmonats 16A8 zu Stras-

burg, wo er aber nicht Befehlshaber war,

seinen heldenmütigen Geist aufgab» Zum

großen Leidwesen seines betagten Vaters und

seines Königes, der ihn sehr lieb hatte

Der Feldmarschall Wrangel holete im fol-

genden Jahre die Leiche von dort ab und

brachte sie nach Elbingen wo sie in der

Pfarrkirche feyerlich begraben ward. Seine

Grabschrift lehret uns, daßer dieKriegsnoth

t 4in

5) P2F. 404 sq. Hoppe, Voruss.

1"om. 11. p. 918 92). III» x. 884.
-Lengnich, TH.V- S» 2^9.

Hoppe, M. Lor.l'.lll. x.BBO.
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in Preussen gemildert hat Der KöniS

von Schweden schenkte ihm gewisse Güter

in ÄlMd unter dem Titel der Grafschaft

Pernau. Seine Wittwe kam i6zz nach

Livland, führete, nebst ihren Söhnen, diefen

Titel und residirte auf dem Schlosse zu Per-

uau. Dieses Schloß war zu denZeiten des

Ordens der Sitz des Komthurs; und unter

der polnischen Regierung die Wohnung des

») Diese Gratzschrtft lautet also:

Geliebet und gefällt es dir

So steh und wart ein wenig hier:

Witst wissen, wer in diesem Grab,

Hie seine Ruh genommen hab?
Es ists der Graf von Thuen,

Zwar dieser Land ein Fremdling was,

Aö'r wiß, daß er mit g'wefen ist.
Ein Ursach, daß zu dieser Frist,

Preussen befreyt von Kriegs t Beschwehr,

Welche dasselb gedrucket sehr.

Obür BtrszburZi a. 14. OÄ. 1628-

HOPPE, HA. Loruss. I. 111. p. 884°



Bischoffes zu Wenden Eine Zeitlang

hat es den Grafen von Thum gehöret.
Unter Karl X! dienere es der Universität;

derenBehuf es mit geraumigen Hörsälen,
einer überaus schönen Kirche und andern

Zimmern versehen ward. Im gegenwärti-

gen Jahrhunderte wird es nach dem Unter-

. gange der hohen Schule von der Besatzung
und Renterey zum Ammunitions - Mehl-
und Kornhause gebrauchet. Sie hielt einen

eigenen Hofprediger, mit Namen Mag.

L 5 Lud-

*) sattge saget, es hätten die Kastellane und

Kommandantenunter derpolnischen undschwel
discken Regierung ihre Wohnung in diesem
Schlosse gehabt. Samml. russ. Gesch. B. IX.

S. 4.12. Dieses kann nur mit Einschränkung
gelten. Denn in dem Stiftungsbriefe des

wendischen Bischyfchumes heißt es ausdrückt

ljch: OoMa<r e/'«F^fsM

Es kann also kein polnischer Ks«

stellan dort gewohnet haben, es wäre den»

Mit Bewilligung des Bischoffes geschehe»»

169und seinen Nachkommen»



Ludwig Raspius. Aber sie wollte die Ge-

richtsbarkeit des livläudischen Hofgerichtes
über sich nicht erkennen, bis sie in einer könig-

lichen Resolution dazu angewiesen ward

Ich kann nicht sagen, wenn sie gestorben sey.

Sie hatte aber ihrem Gemahl sechs Kinder

geboren, wovon viere vermuthlich sehr jung
gestorben sind.

Wenigstens sind mir nicht mehrals zwesU

Grafen, nämlich Christian und Heinrich be-

kannt geworden. Christian Grafvon Thum,

Valsichma undPernau-Freyhcrr zum Kreuz,

Herr auf Welltfch, Winteritz, Gotting,

Locßdorf und Wennegard, erblickte das

Licht

. 5) Diese Resolution iffW Stockholm am i6tm

Ehristmsnates :6zz demHvfgeri6)te auf vers

schiedene Anfragen ertheilt worden und laut

tet im eilften Stücke also: "Di? Gräfinn

"von Thurn kann nicht mehr, als andere selt

"bigen I)iiiriKuz, eximiret werden, Zhre
"prorocoUs und juäicisliz dem fönig:
"

lichen Hofgerichte zu liefern."

170 Von dem Grafen H.M. ytzn Thum
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Acht dieser Welt zu Leeuwaarden, oder Lie-

werden, in Friesland, am April 1624

Und starb am 14. Heumonathes 1640 auf

dem gräflichen Schlosse zu Pernau als ein

sehr hoffnungsvoller Jüngling, welcher aus

den gräflichen Kindern das vierte war. Nie-

mals ist er schwedischerDberster gewesen, wie

Hübner saget. Noch weniger ist er als

schwedischer General vor Hirschberg erschos-

sen worden, wie Gauhe vorgiebet. Er

ward zugleich mit seinemGroßvater 564: zu

Reval Hegraben.

§. ZB.

Der jüngere Sohn, mit Namen Hein-

rich/ führekenoch 1641 eben denselben Titel,

wie sein Bruder. Ob solcher nach dem west-

vhalifchen Frieden geändert worden, das.

kann ich mit Grunde nicht sagen. Ich weiß

nicht, wenn und wo er geboren worden, ob

ich

Tab, 772,

**) Adelslexik. Th, l. S« ,896»
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ich gleich muthmaße, es müsse in Livland

oder Preussen geschehen seyn. Sein Lehrer

war M. Nikolaus Specht

erzählt seine Begebenheiten, aber sehr un-

richtig. So viel ist gewiß, daß er sich 1648

Zu Uckermünde mit Johanna Margaretha,

Markgrasinn von Baden, vermahlet hat.
Sie war eine Tochter des Markgrafen Frie-

derichs V von Dmlach und eine Wittwe

des schwedischen Generalfeldmarschalls, Jo-

hann Banners. Ungewiß ist es, ob er

schwedischer Reichsrath gewesen. Es ist un-

gegründet, was von seiner Regierung in Esth-

land, oder von seiner Befehlshaberfchaft zu

Riga erzählt wird. Im Jahre 1656 war

er schwedischer Generallieutenant. Bey dem

Einfalle der Russen war ihm die schwedische

Reiterey untergeben, welche sich den einbre-

chenden Feinden widersetzen sollte, und zwar

.

'

-
- ' bey

5) Livl. Bibl. TH.III. S.IBZ.

Adelslerk. Th. I. S. 1896. Heldenwic.



bey Ewestmünde, aber viel zu schwach war

und deswegen, bey dem Anblick so zahlreis

eher Truppen, erschrocken, aller Ermahnung

ungeachtet, die Flucht gab. Ehe noch Riga

förmlich belagert wurde, kam er, bey einem

Ausfalle, am 2c>. August ums Leben, indem

er von den Russen getödtet wurde: woran

seine gar zu große Hiße schuld war. Die

schwedische Reiterey brachte zwar am 21 stell

August seinen Leichnam in die Stadt, über

ohne Kopf. Am 25. August kam ein rußi-

scher Oberster nach Riga, welcher, unter

andern Gewerben, den Kopf des Grafen in

einem mit Seidenzeug überzogenen Kästchen

ablieferte. Die durchlauchtige Witwe ließ

ihm eine Erkenntlichkeit reichen, die in hun-

dertDukaten bestand. Aber ehe dieser Mann

noch das rußische Lager wieder erreichte, ward

er von einer herumschwarmenden schwedi-

sche»

173Md seinen Nachkommen»
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scheu Parthey, nebst vielen andern, erfchlas

gen und zugleich seiner empfangenen Beloh-

nung beraubet. Man hat von JohannHör-

nick eine Lobrede auf ihn Die Wittwe

ging 166lden Weg alles Fleisches, ohne

mit ihm Kinder gehabt zu haben. Also ist

das Geschlecht des Grafen Heinrich Mav

thias von tzhum erloschen»

*) Avl. Biblisch» Th. u. S. 87-

Ver-
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Ueber

das Jusfilcietcaduci.*)

macht die daß der König

BißiBmun6uB nachdem er

im zehnten Artikel seines piivileZü von i s6k

die Lucceßion iN den liefländifthen LehngÜL

tern nach dem Sylvesterschen Gnaden-Recht

sich dennoch das Jus Klei und das

Jus czäuLum vorbehielt; und man fragt:

warum er hier von einem Rechte rede? von

welchem in dem Sylvesterschen krivikgio

Nicht die Frage gewesen?

Um

5) Es ist diese Mhandlüng von dem Verstürbet

neu Herrn Ritterschaftsftkretar Erich Jos

Harm von Meck. Ich lasse sie so abdrucken»

wie ick sie von ihm selbst empfangen habe»
G. Livländ. Bibliothek, Th. 11. S. 227.
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Um dieser Instanz zu begegnen und die

Frage gründlich zn beantworten, muß man

richtig bestimmen, was das Jus Mi und das

Jus caclucum eigentlich sey.

Das Jus ist dasjenige Recht, ver-

möge dessen der tandesHerr in denen kouis

vücgmibus, das ist in solchen unbeweglichen

Gütern seiner Unterthanen lucceäiret, zu

welchen keine Gesetzmäßige Erben al) imo

idcUo da sind.

Das Jus caäuci ist dasjenigeRecht, ver-

möge dessen dertandesHerr die unbewegliche
Güter eines wegen schwerer Verbrechen wi-

der Ihn verurtheilren Unterthans einziehen
und dem l'ilco zueignen kann

Nach-

*) Man hat dem Verfasser hierüber folgende
Einwendung gemacht. Man dürfe das /«5

Hei und das./»5 c«</e/<7i keinesweges von

ander unterscheiden. Die Worte in Siegs
mund Augusts Plivilegium hießen: /Ä/-
-vi i? M-c? e/?</«co. Das

Wort öLII beweise, daß juz iilci und jus
czäucum in diesem loten Artikel des Pnvilez
giums einerley bedeute. Der Augenschein
zeige, daß die Ritterschaft in dem Privileg

gium
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Nachdem diese richtige Erklärungen ge-

geben worden, so muß man sehen

I.

in welchem Fall das Jus kitci in Liefland

statt finden könne?

M 2 Wenn

gium redet und bittet. Der König aber get

»vayret dieRitterschaft ihrer Bitte. Sie bath
um das Gnadenrecht und dasjenige, was die

Könige in DannemarkHarrten und 'Mirs

land verliehen hatten. Doch nicht bloß um

diese Gesetze, sondern zugleich um Erweit«

rung derselben. Dieses zeigeten die Worte:

an.

Daher werde kein Grad der Verwandschaft
bestimmt: »5 6/?6c-«»/»5 />o?e/?stens ///cee»

eoFsee?/?// //»es Daß ein

livlandischer Edelmann, um Verbrechen Wik

len, sein Gut nicht verlieren könne, sondern
solches seinen Erben lasse, sey ganz vichtig
und den Gesetzen des Landes gemäß.

Dieses war das Wesentliche der Einwern

Hüngen, welche man ihm gemacht hat. Seine

Antwort war: "Es muß allemal ein kleiner
" Unterschied zwischen Lehn - und Allodialgüt
"

kern seyn: wir haben nicht Ursache unser
"

Recht aufs höchste zu treiben." Hiermit

hat er, so viel ich weis, diejenigen, w-iche
eine andere Meynung hegeten, nicht b»fri«

diget.
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Wenn ein Mann in Liefland stirbet, und

lässet keine Mann - oder Weibliche Geleen-

tZence, auch keinen Vetter seines Namens,

das ist, keinen Seiten Verwandten im fünft

ten Grade von der Männlichen Linie nach,

so kommen seine Seiten Verwandten von der

weiblichen Linie bis in den fünften Grad zur

Erbschaft.

pi-zvüeZWm Erzbischoffs 1457.

das ist, der erste Grad mit Ausschließung des

zweiten, der zweite Grad mit Ausschließung

des dritten, und so fort bis auf den fünften»

Vereinigung der Landschaft 1523.

der fünfte Grad der Seiten Verwandschaft

WeiblicherLinie ist also der lezte, welcher ab

iriteliaw Lucceäiren kann. Der sechste Grad

kann schon nicht mehr lucce^iren: sondern

wenn der fünfte Grad der Seiten Verwand-

schaft Weiblicher Linie nicht mehr da ist: fo

luLLeäiret der Landes Herr und exerciret

das Jus Mi

Nnn

Hier hat der Verfasser die bundigen Gründe

des ehemaligen Hrn. Land- und Aegieeungsz
talhes
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Nun muß man auch
ti-

schen, in welchem Fall der Landesherr das Jus
cüäuci excrciren, das ist: die unbewegliche

M z Güter

rathes von Richter nicht vor Augen gehabt,
welche in seiner kurzen Nachricht von wahrer

Beschaffenheit der Landgüter in Ehst-Lieft
land undauf Oesel, §. »6 stehen. Diese Schrift

ist in wenigen Handen. Vielleicht kannte sie
der Verfasser nicht einmal. Es waren nur

etwa fünfzig Exemplarien davon gedruckt, ehe
der selige Ärndc sie und zwar 5767, gerade
wie der Verfasser in Moskow war und seine

Abhandlung aufsetzte, in dem Xilren, Xlllten

nnd XIVten Stücks der gelehrten Beytrage
zu den rigischen Anzeigen wiederabdrucken ließ.

Ich will diesen merkwürdigen sechzehnten Pas
ragraphen hier ganz hersetzen.

"Wie aus diesem angebrachten Historischen
" Bericht erhellet, daß die erste Verbesserung
"

derLehn-Nechte das sogenannte Harrische und
"

Wierische Recht gewesen sey, welches zwar in

Ehstland erst eingeführet, nachgehends aber

"auch an Liefland und Oesel ertheilet wors
"

den; als wird nöthig seyn, worinn solches

"Recht eigentlich bestanden haben mag, zu
"

erwegen. Wobey man hier das luz per-
'' lanais, mit einigen gerichtlichen Einrieh«
"

kungen, unberühret lasset und nur das Jus
"reale
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Güter eines Verbrechers einziehen und dem

kAco zueignen kann.

Alle Verbrechen in Liefland ziehen nach

den liefländischen Gesetzen nur die persönliche

Be?

"rezle oder die erörtert, und

"selbiges nach den Regeln einer gesunden
und der unfehlbaren Gewißt

"heit eines stets üblichen Gebrauchs beprüt
" fen will. Die Worte in des Hochmeisters
"Conrad vonlungmgen privilsgio lauten
"

deraestalt: Welk Mann fterrvet ohne
"Rinder, als Sohn und Dochter, dat
"Gut erfwer an den, de sin nechsteMas
"ge ist, idt sy Mann oder N>yf, von

"der SchwerdtGyden. edder von der

"andern Syden, und soll sin Gut
"mit solchem Rechte arfwen im vofte
"Glydc Diese Worte sind durch zwey I<e-

"lolurione«, die 1690 und 1699 hen
"vorgekommen, dergestalt ausgedeutet wors

"den, als wann das panische undWierische
"Recht nur ein Lehmßecht denen Einhabern
"der Güter zulegte, der Obrigkeit aber die

vorbehielte, dergestalt daß eis

"ner, der Erben im sten Glied inclusive hatt
"te, über sein Gut äisponiren, dem sie aber

"fehleren, solches ohne Lontens der Obrigt
"keit nicht thun könnte, worauf nachgehends
"

die Zperrura teuäi folgen müste. Daß aber

"diese Erklärung erzwungen und dem Ein«
-" halt



Bestrafung des Verbrechers nach steh; fein

Gut aber fallt an feine nächste Erben.

Aires Ritterrecht, c^.

M 4 Hier/

"halt des Privileg,! widersprechend sey, ist
"leicht darzuthun. Maasscn ja alle Lenek-

"cia Izrs, wenigstens nicht wider den Buchs

"stablichen Einhalt sollen lliterprvriret. wen
"

den. Wo findet man denn wvbl in dem

"ganzen privii Zio. daß die Obrigkeit die

behalten, und das Harrische
"und Wierische Recht wie ein Lehnsßecht
"seyn solle? Zwar scheinet hier der Srcin

"des Anstosses in den Worten: Bis MS

"ste Glied, verborgen zu liegen, woraus

"man erzwingen wili, daß solche Güter, die
"

mcht weiter als bis auf ein gewisses Glied

"geerbet werden konnten, keine

"

hatten, sondern mit der Zeit dem l'llco zm

"fallen musten; allein, es ist zu wissen, daß
"in den ältesten Gesetzen alle Erbschaft der
"

LvAnarorum, welchen dieses Privilegium
"eigentlich gegeben war, da den HZnzris die

"gesammte Hand zur Seiten trat, auf den

"sten Grad eingerichtet gewesen, nicht daß

"sie dabey hätte aufhören sollen, sondern
"

weil die Gesetze nichts weiter vorschreiben
"mögen, wie es denn heißet, pr-ernr sequi-
"rur naturalem oräinem, czui vlrrs gra-
"äum texrum nan lacile exceäit, L. 1.1. 4.
"Bern. "pir. I!. Der 6teGradaber nach Kay-
"

serl. Rechten in der ersten niedersteigens
"den

183etcaduci.
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Hiernach ist auch in vorkommenden Fallen

gesprochen worden.

Urtheil.KH. KeÄä. in Lv.

Die

"
den SeiiemAnie ist nach Canvnisckev Com«

"vursrion, die ohne Zweifel unter pabstli?

"eher Herrschaft wird in Liefland gcbmuchet
''seyn, wie solches in einem gründlichen
"Bedenken von dem Herrn Rrusewstjerw
"erwiesen ist, der ste Grad gewesen. Da»
"

her» auch alle Juristen angemerket, daß

über diesen Grad nicht gegans
"gen, weil, sagen sie, cleti-

"nunr nomina vroprn, coZn<>rioins. Es

"ist merkwürdig, daß in den ältesten Zeiten
"nach Römischen Rechten die weitere enli

"fernte Lognari wohl per prssrorem gekorn»
"men seyn, wie sie gesagt, pnüsKonsnz
"bonorum, aber es hat keine Erbschaft helft
"sen sollen, da es doch gleichen LMÄ gss
"habt, rario war, yuiz pr.mor legs
"nDrsäirarem non poruic. Dieses als
"

les aber, mit vorbenannter Restriktion auf
"gewissen Grad, ist niemals anders verstand
"den oder prsÄiciret worden, nach einhels
"ligern Bericht aller ?raZm.iricorum, als

"daß /XZnari und CoZnsri in inknirum
"

haben., und ein solcher Noclus

"loquenäi der Gesetze bis auf den sten oder

"6ten Grad der Obrigkeit kein ;u8 cscluci
"

zugeleget hat. Ein gleiches findet man in
"

den ältesten Schwedischen Gesetzen, daß auch
dis
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Die vorangeführte Bucceilionß.Ordmmg

zeiget uns, wer die nächste Erben, das

M 5 die

"dieErbschaft daselbst auf den sten Mann eins

"geschränkt gewesen. Som aret
"

tli! famre MattU,Aepma famteMann

"arf tat'a. Wer wölke aber woh! dal)er

"'schließen, daß in Schweden alle Güter ieu--

"äal gewesen und keine Myciisle (a6al jorcl)

"gefunden worden, sondern sie dem s'ii'co

"zufallen müssen, wann der EinHaber den

"selben ohne Erben im >ten Glied gestorben
"wäre? legis aber findet man

"diese bey dem die mit andern

"Gesetzen übereinstimmet, «zuig nun-zuam

rgro nunc quinrm iäeo

"in eo iiereäiras ceNre ve! äicirur.

"Es würde gar zu weitläuftig seyn, die Ges

"fttze der Longebarden, der Engellander, der

"Danen und andrer, welche alle eine gleiche
''Ixt-str'Äion auf den sten Grad haben, hier
"anzuführen, Genug ist es, daß an keinem

"Orte in der ganzen Welt eine solche Folge?
"

runq daraus gemachet worden, als hier
" über des lungtngcns privileZio geschehen
"

wollen. Wann solches in den Gütern ans

"ginge, müste es ebenfalls sich über die ftchz
"rende Habe und bewegliche Eigenthümer
"

erstrecken. welche in dem Privile-Zici untee

"gleichen Vortheil ins ste Glied geerdet zn

ausgesetzt seynd, und nach AuflM

rung desselben auch der Obrigkeit zufalle»

"Mste^
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die BucceN>reß ad inreüato in Liesländischen

Gütern sind; nemlich:

I. die

"wüsten, welches doch als was ar-luru'ez nie/

"Mahls behauptet worden."

"Es ist ober eine stets unveränderte Praxis
" der beste Ausleger zweifelhafter Meynunt
"

gen. 'Wann man nun die Rauf- und

"Aufträge-Briefe aller Harrischen und

'"Vvierischen Güter, welche der Herr
"

und vormahliger
des Rönigl.

"
mark zu ganzen mirRuhm ges

"sammler hat, nachschlagen und durchs
"sehen will, so wird sich finden, daß
"diese alle jederzeit den Kauf-Handel
"über solch? Güter benennengeschehen
"zu seyn: Erblich und Ewig, ohne jes
"

mands Ansprache geistlich oder welt-

lich nach Harrischen und Lvierischen
"Rechten, eigenthümlich zu immerwahs
"

rendenZeiten zu besitzen/ zu behalten,
"und zu gebrauchen, damit zu thun und

"zu lassen nach eigenem willen und

"Wohlgefallen. Wodurch dann ein voll-

"kommenes Erb- und Recht

"deutlich beschrieben wird. Da auch in dem

"Jahre 1641 und den nachfolgenden einige
"

publique Güter unter Schwedischer Res

"gierung zu dem Genuß des Harrischen und
" Wierischen Rechts verkaufet wurden, sind
"in jedem Kauf-Briefe die Worte eingefüh,

"vet:



et cacluci. 187

1. die Männliche und Weibliche Deszen-

denten.

2. die Männliche und Weibliche Loüate.

rsles,

"
ret: Eft er Harris? och IVierisk ract,

"
tl!l ewardelig Egendom, at nmra,
bruka och behatta och der mcd giora

"och lara sasom mcd ftt rätta och
'"wäll fangne Arfiinge Godz efter de-

"Hag och willm."

''Was kann zu einer wahren Hlloäizlirnc

"in der Wett erfordert werden, über die Ett

"gensckaften, die hier dem Harrischen und

"Wierischen Reckt beygelegt werden? Denn

"der ulusfruÄUB, einefreye Diipoiirion, und

die taculraB slienamli, zeugen von einer

"vollkommnen proprietär. Zn dieser um

"verrückten praxi kann nicht ein einziges

"Exempel in Lonrrarium von 1Z97
"ab, und also in mehr als zoo lahren zm
"

rück, gewiesen werden, dagegen vermag ein
"

immerwährender und mit unzehlichen pr-x»

"juclicariz bestätigter Gebrauch darzuthun,
" daß alle solche Güter, ohne der Obrigkeit
"Lcinlöns zu haben, oder derselben angebo-

"thcn zu werden, durch Kauft
"

und andere Abhandlungen veraussert seyn,
"es mochte der Eigner Erben haben oder

"nicht. Es ist dahero das Harrische und

"Wierische Nechs, wie aus obangezogenen
"und vielen andern Urkunden, die man hier

"Kürze
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rales, bis in den fünften Grad der Ver-

wandfchaft mit dem letzten Besitzer.

Wird also ein Besitzer liefländischer Güter

wegen eines wider den Landes Herrn gegan-
genen

-'Kürze halben vorbeygehet, erhellst, ein

"vollkommenes Erb/Recht, so alle Eigenschaft
" ten eines wahren Dominii äirsÄi sc

"'mit sich führet, und nicht nach Absterben
"eines im sten Glied Erb- Losen Mannes

"der Obrigkeit, alö ein iLuäum vacans, zui
"fallen könne, sondern alle Vortheile und

"Rechte eines wahren Moäil sich billig zm
"

eignet. Dahers dann dieses Harrische und

"Wierische illtTrs-Rechtauck die übri;

"gen Provinzen Lieflands vor sich gesuchet
"

und von der ordentlichen Obrigkeit ausdrücke
" lich erhalten haben. Nehmlieh die Stiftsche

von dem Erz-Bischof Bylve-
" li?r und König LiZismunclo , die

"Dsrptschen von Bischof und König
"

Larl dem lXten, die Wycksche vom König
"solzznn in Schweden und die Oeselschen
"von Bischof Viwelj und Bischof MÜM
"

nichhausm. . Dergestalt, daß sich das Har>
"tische und Wierische Recht über das ganze

"Land erstrecket hat und von Obrigkeit zu

"Obrigkeit bestätiget ist." So weit Richs
ter, dessen eigene Worte ich angeführet ha;
be, weil man noch bisweilen den von ihm
bestrittenen und entkräfteten Satz, ohns
Grund, verfechten höret.



genett Verbrechens, oder (ÜrimiuiL IletX Na->

j-eltatiS) am Leben gestraft: so bleiben seine

Güter seinen Erben ad imettaw, so lange

noch einer von obigen Erben da ist» Txilti-

ret aber keiner von ihnen, das ist, hinterläßt

er niemanden, der mit ihm imfünften Grade

derWeiblichen LoliatMl Linie verwandt ist:

alsdenn wird das Gut csäuciret, fällt dem

anheim, und der Landes Herr exercirt

das Jus cgäuci.

Nach allen diesen richtigen Voraussez-s

Zungen ist es offenbar, daß eine und dieselbe

Sache mit verschiedenen Worten ausgedrük-

ket ist; wenn Sylvester saget:

Die Seiten Verwandten, Mann- und

Weiblicher Linie sollen bis in den fünft

ten Grad erben;

und wenn Sigismund August sagt:

Die Seiten Verwandten sollen erben,

Mit Vorbehalt des juris iilci, und

cü(iUci.

Hatte Sigismund August, wie Sylvester,
den Grad der Verwandschaft bestimmt, bis

auf

189et dg^uc!-
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auf welchen,
mit Ausschließung aller weites

ren Grade, die Erben ab iuteltato tuccecii-

ren sollen: fo wäre der Vorbehalt des luris

sisci etLaäuci ein Ueberfluß gewesen: denn

es verstehet sich von selbst, daß der t'ilcus

L.lcceclirt, wo die Gesetzmäßigen Luccellio-

nes der Verwandten aufhören.

Da Er aber unbestimmt sagt, daß die

Seiten Verwandten Mann - und Weiblicher

Linie lüccecliren sollen: so muste er sich das

lus blll-i et La6uLi vorbehalten Und

da versteht es sich wieder von selbst, daß sol-

che Jura nicht eher exercirt werden können,

als wenn keine Erben ab iuteltato nach den

Gesetzen mehr da sind.

Aus diesem vorangeführten folgen auch

noch diese Anmerkungen:

l) König

*) Durch das jus caäuc! hat man in Livland

niemals etwas anders verstanden, als die

Befugniß erblose Güter an sich zu nehmen

, und zu behalten. S. das alte rigische Recht
VII. §. X. p. 4?. der ötrichschen Ausgabe,

und das neue rigische Recht, B. IV. Tit.VII.

von Gütern, die der Stadt heim fallen, jur»
cuäuci.
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1) König Gustav Adolph that Unrecht,

wenn er die Güter dererjimigen ca6ucirte,

die auf Polnischer Seite blieben. Denn,

wenn sie sich auch an Ihn selbst verbrochen

hatten ,
welches doch nicht der Fall war, so

hätten doch ihre Güter denen nächsten Erben

bleiben müssen.

2) Derselbe König that noch mehr Un-

recht, wenn Er solche Güter auf ein neues,

für Liefland nicht gemachtes, nemlich des

RoMopinAschen Schlusses Recht wieder

verlehnte. Denn

s) ist die Unveränderlichkeit der Natur

derer Lehne in dem strengsten Lehnrecht selbst
anerkannt.

ö) sagt Sigismund August ausdrücklich,

daß seine Verordnungen auch fürkünftig gel-
ten sollen.

§.VII.

c) sagt Hermann v. krÜMney 1546:

Daß, wenn der Stamm ausstirbt, derHerr vcn

bunden sey, das Gut einem andern Vasalien

auf dieselbe Pflicht wieder zu geben, nach
der alten Gewohnheit dieses Landes.

Das
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Das von Gustav Adolph hierinn gethane
Unrecht hat auch der Senat schon erkandt.

SrttatSs über die ketticucivn von

Es ist nickt auszusprechen was für Schaden

Hie Einführung des norttopmgischen BeZ-

schlusses in Lwle-ud gebracht habe. Die Liv?

Zander haben darüber unaufhörlich geseufzet

vnd gckiaaet. Man hat mich versichert, ei»

Mann, der sich lange Zeit mit den liviändi?

schon Gesetzen 'belästiget, und sich bemühet

'hätte, M gründ!:cd 'einzusehen, Halle de:»

Verfasser dieser AbhandlnnA folgendes get

schrieben: "Was den norkiopingischen Bes

so bin ich MtIhnen einerley
Alles Uebel, was die schwetzj?

"sche RegienmH hiermit in Livland gebracht,
" »nurde durch 'die Landes Kapitnkät'ivN von

dem . großen perer glücklich qehoven>
""Diese so gut geheilten Wunden haben eis

''gennühige Livlander wieder aufgerissen. Wö

wird man nun Salbe und Pstastee hernehs
Als diese Mannlehensache, Wie

wan sie in Livland nennet, zu unftrn Zeiten,

AlMdecheit An Jahre 176;, in große BeweS

-gung gerieth, foderte die iht mit Liebe, Hul.d
und Gnade glorreichregisrsnde große Kayserinn

'Von dem am Men ?lprü verstorbenen

Hrn. VicchräsiHemmFrLederLchEhrenhsich
Behmer ein Bedenken in dieser Sache;
Me.ches er mit einer großen Gründlichkeit err

stattete/ Man erwartet also eine ««thentischs

Erklärung dieser aklertheüersten Landesmuttev
Aberdiese Sache, welche dem Lande so wichtig A
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Von der Beschaffenheit

des

Appellationswesens
in der Stadt Riga

ZU den altern Zeiten sowohl, als auch z» he»

«'»cm bis auf den heutigen T«g>.





Vom Appellationswesender

Stadt Riga.

wie die Vorschrift des Rechtsganges

oder die Proceßordnung ein Haupt-

theil vollständiger Statuten ausmacht; so be-

sieht eins der wichtigsten Stücke der Proceß-

ordnung in der Bestimmung der Instanzen»

Hält man es nun nicht für eine unnütze und

unwürdige Beschäftigung, sich um die Ge-

schichte der Statuten eines Orts zu beküm-

mern und dasjenige, was man darüber auf-

finden und herausbringen kann, aufzuzeich?
A z nm;
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nen; so wird man es auch nicht tadeln kön-

nen
, wenn man Zu erforschen sich bemüher,

wie die ehemalige und nachherige Einrichtung

der Instanzen an diesem und jenem Orte be-

schaffen gewesen. Mein gegenwartiges Au-

genmerk ist also blos darauf gerichtet, zu un-

tersuchen
,

was für Appellationsinstanzen in

Riga von den alteren und ersten Zeiten ab

Statt gefunden haben, und was für Verän-

derungen im Versolg der Zeit darin vorge-

nommen worden»

Wie es in den allerersten Zeiten dieser

Stadt mit den Appellationen hier gehalten

worden, darüber ist mit völliger Gewißheit

Vichts zu sagen, weil es hier an Nachrichten

davon gänzlich fehlet. Da es jedoch aus-

gemacht ist, daß die S'adt Riga sich von ih-

rer ersten Gründung an, der Wisbyschen

Stadtrechte bedient hat; diese Rechte aber

Von keiner andern Appellation, a?s von den

Vögten, das ist, von dem Niedergerichte an

den
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den Nach, gedenken so kann man wohl

nicht ohne Grund annehmen, daß auch hier

keine weitere Appellation, als bis an den

Rath Stattgefunden habe. Dieses wird

um so viel unzweifelhafter, als in den ersten

eigenen Statuten dieser Stadt, die etwa ge-

gen das Ende des iz. Jahrhunderts abge-

faßt worden, ebenfalls nur von der Appella-

tion von den Urtheilen des Gerichts an den,

Rath geredet wird und sonst von keiner andern

Appellation irgend etwas weiter vorkommt,

vielmehr in dem z. Kap. des i. Theils aus-

drücklich gebotenwird, nirgend anders, als

A 4 an

») Kap. 4. Th. 1. der Wisbischen Stadtrechte,

nach Hadorph's Ausgabe. Von Zylfrechte.

Neghein man do Zylfrecht so werd weme

np den andern wat, de vorvolghe sine Ciaghe
na Stades Rechte, he trede vor de.Vög«

Hede vnd richtet ene de Voghede wol, vnd

richtet sc ene nicht, he trede vor den Rad

mau sal cmc vut Recht ghewen. §. i.
Wii wc en vrde! bescheiden von den Vöghe-
den vor den Rad, de legge sinen holnen. Ver-

ding, werd he Recht/ so neme he ene weddse.
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SN den Rath zu apvelliren Demohns

geachtet kann man auß dem gleich darauf fol^

genden

*) Ich setze dieses Kapitel mit den Worten Hie-
her, wie er in unsenn auf dem Rathhause be«

wahrten Original stehet,

iij Oat en man en orclel belceläen mscn vppe
llclt ku>, 6-it vor rickte wert,

en orclel vor rickte Zkswunclen,
vn 6wil llgs iemck man wecle-t'preken.

en clövt nickt ke nebelekele!' llst or»

6e< pps äst nuB vor ct?n vnä rist lsi

ne vpps ciat kus knnFnen, <!es nZZKelien
vriciaZes, et ne beneme ems notk, clat Ks

vpos äät kus nickt kamen en mack, vnc!

clst sgl ke waren vpps 6en KUsken. vnä sc»

isl ke et over vörebrinFkentkoäemesnäe-
ren nsZkstien vriäaZe, vncj en clövt ke lies

nickt t'o is ke neäer vellick tiner ci?zke ->

suer en orciel vor äen rast gekomen, lo

nen kinäerst cieme manne n»ckt. vnä io

tlevcj et an cieme rsäe. so wonne se 62t

orclei ak fenäen willst, vnä so wc vnreckt

wert sn cieme oräeie, äe N beteren. iiij.

vre. Ich darf es hm wohl Nicht cmmah! er-

innern, oaß dk<- Worte, äst orclei deleke!»

6en, bet'cetäen, nlcht? anders heiße, als sich
über das Urtheil beschweren, davon appelli-

ren»
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genden 4ten Kapitel bemerken, daß den Par-

ten verstattet gewesen, auch noch von denen

von dem Rache ausgesprochenen Urtheilen zu

appelliren, oder, wie es daselbst heißet, sie

zu bescheiden. Mein, es ist auch offenbar,

daß hier nichts weniger, als eine Appellation

an sine höhere Instanz oder überhaupt an ei-

nen andern Gerichtsplatz nachgegeben und er-

laubet worden. Wäre dieses, so hatte ja

nothwendig der Gerichtsplatz, die Instanz,

Stadt oder Person, wohin die Appellation

gehen sollte, angegeben und benannt werden

müssen. Man wird aber in diesem Hten Ka-

pitel *) nichts davon finden. Und wie hatte

A s hier

ren. In sehr vielen alten teutschen Statuten
kann man diese Redensart in demselben Ver-

stände gebraucht antreffen. Auch die Frau,
zosen nennen es: blswer äe/unx juAement,
und in den L«m'tuwribus krsncicjs wird es

imLateinischen mit dlsspnemsre ausgedruckt.

In Ostpreußen soll die

tionis bis auf den heutigen Tag noch Schall),
Schalt, genennet werden.

uy. Lät en msn en orclei 62t van cZeme

nus
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hier in diesen Statuten eine Strafe darauf,

Wenn der Part sich ohne Grund beschweret

hatte, gesetzt und bestimmet werden können,

wie es doch geschehen ist, wenn die Appella-

tion an eine höhere oder andere Instanz hätte

gehen sollen» Nur diese hatte eine solche

Vorschrift geben müssen und können. Was

sollte es denn nun seyn? Nichts anders, wie

ich glaube, als eine bey eben demselbenRathe

Zu suchende Revision der Akten. Darauf

zielen, meinem Bedünken nach, die Worte

dieses Htm Kapitels: äsr msck !ie delcel-

Zms Kumt vor äst rickte deiceläen mack

jn äst book.

80 wanne äe rsst, en oräel vsn äeme

Zins senäet vor aar kesceläet äat en

msn, äat mack ne bc?sceläen an äüt booc,

svreket äst booc, aiie äe ratmsnne äat wun-

den, so ss! äe M2N äatdeterenmit. j. Marc

svluers, "vvere suer äst also äst äst reckt

in äcme koke nickt ne ttunäe, so ssl äst

vrcle! üeäe büven, vncl äe man szl ägt de-

teren mit, z. murc ivlusres, xvere äst aver,

s'st et dooc snäers spreke, äsn et äe 12t-

manne Munäen, so en äart'kes nickt dete-

ren.
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Zell an äat dvoe/' Er konnte also
,

diesem

Zufolge, dem Rathe seine Gründe vorlegen,

woher er vermeinte, daß das Urtheil nach die-

sem oder jenem Artickel des Buchs, das ist

des Gesetzbuchs, oder der Rigischen Statu-

ten, anders hätte ausfallen müssen, oder daß
der Artickel, darausetwa das Urtheil gegrün-
det worden, seinem eigentlichen Inhalte und

Sinne nach anders, als geschehen, zu erklä-

ren gewesen wäre ; mithin aus solchen oder

andern Gründen um eine Abänderung des

Urtheils bitten. Dieses war also das letzte

Mittel, sein vermeintliches Recht zu verthei-

digen, welches ihm die hiesigen Rechte ver-

statteten. Wem hieben noch einiger Zweifel

aufstoßen sollte, der kann sich ans andern alten

Teutschen Stadtrechten die mit den Rigi-

schen

») Ich will hier nur die alten Lübeckischen, Sta,

denschen und Hamburgschcn Sladrechlc an,

führen.
In dem bey des Hrn. Brokes Vdlerv.

zur. angehängten ersten Kodex heißt es in dem



schen in diesem Punkte offenbar aus einer

Quelle gekommen, deutlicher und bestimmter

bsleh?

Z2. N'tick. S. 6. Is, äat ysnick man scksl-

ein oräell, äst 6s rsätmanne vtkAke-
uen, mack ko äes nickt vuüenksmsn, Ks

weääet äeme rickter iiij. sekillingke. Es

den dieses wird in dem 171. Artick. deszwey-

ten Kod. S. 59., und in dem 2l r. Art. des

z. Kvd. S. Zvl. mit einigen Veränderungen
und mehrern Worten wiederholet. Der 10.

Art. des 5. Th. der von Hrn. Pütter ausge-

gebenen Stadenschen Statuten lautet also:
80 wenn äe Femenen rstmanne evn oräsl

VÄn klein Kuse senäen vor äst Zerickte-
irnöksALtk äem msnns wst aar sne Ks

moet tick c'es wol weääerropen an äat

koeck vnäs men sal iät skme lesen vtk

äeme docke sunäer dstckelt ke äat orclel

ke en mack äes nerne soken wen vor äen

ruet vp ilcit KvB vncle äs besckellinZke sal

ke beteren na äes ra6es willen. Wert ock

äs rzetk entreckäiek vinme evn oräell äat

in äen bokeren nickten üevtvnäevan äem

knie sencict vnäe beickeläet äat evn man

äs en siUl an c!em raäe nickt, vncle Ks

säl v/eääen itükem raetmanne sckil-

vncle Ks en mack in' nerneKen tkeen

wen weääer vp äst kus. Hiemit stimmet
das i l. Kap. des 6. Th. der alten Hambur-

gischen

12 VomAppellatisnsweftn



belehren lassen, daß aar belcelclen an äarkooe

nichts anders, als ein Berufen auf irgend ei-

gischen Statuten von 1270., die derHerr vort

Westphaien 4. monument. cimbric.

ineciitor. pgF. 2OBZ. liefert, böllig überein.

Noch deutlicher und ausdrücklicher stehet die-

se Vorschrift in den Hamb. Statut, von 1292

od. 1497. (v. I'ket. zur. provZNL. I. I.

PS?. 6Z9>) §. 22» Wennekr cle Gemens
ksnclmznns een vrcieei von 6em kZule ien-

6en, vor ciat lZerickte« -besokulciiZet äst

zennjZ mann vvecläer sn äst Loocke vnäs

man kan neen reckter orclee! tinclenin ciem

Loocke eist orcleli icksü Keäe vvesen, vncis

men icksll eist veääen vör Lerickte.
- -

H. 2Z. 80 v/sn een oräeel von clem Kuse

xesznät wercZt, vsn Zen rxatkmannen vär

(Zerickte, cieme clat orcieei nickt denglet,
iäe M3K i6t woll vveöcZer teksn sn eist

LoockeeneWerve, vncie nickt mekr-l'ukt

de ciat ösrdsven gnäerWervean eist Loock,

Mt sckzli ke beteren > - vn6e äst Orcieei

jckaU jo tko üecie vvesen etc. Zum Ueber,

fiuß führe ich noch aus dem der Stadt Ham-
burg den 6. Apr. »554. ertheilten Kayserl.
LZppeUationspmilegium (Hamb. Etitur. von

l6oz. S. 40t.) folgende Worte an: - be,

kennen öffentlich/ - daßUns die Ehrsamen -

Bürgemeisilr und Rath der Stadt Hamburg
unter,

13der Stadt Riga.
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ne Gesetzstelle der Statuten, eine abermalige

Vorlegung und Beprüfung der Sache bey

eben demselben Raths, von dem das Urtheil

gekommen, gewesen sey, daß diese Art derAp-

pellat. auch an andern Orten im Gebrauch ge-

wesen ,
und daß dem Parten mit seiner Be-

schwerde wider das Urtheil nirgend anders

wohin, als wieder an den Räch und denn

nicht weiter zu gehen, und auch dieses Mit-

tels nicht mehr, als ein Mahl, sich zu bedw

nen verstattet worden. Und dieses Mittel

hat sich, wie es aller Wahrscheinlichkeit nach

mcht anders zu vermuthen ist, auch nachher

ohn-

vnterthanialich haben fürbrachk Wiewohl sie
und ihre Vorfahren vor zwey hundert und

mehr lahren mit sonderlichen Privilegien -

unter andern dermaßen verfthen,daß von ihren,
deren von Hamburg, Urtheilen nicht weiter,
«och anderer Gestalt, denn auf ihr Stadt-

Buch appelliret oder berufen werdensolle -.
-

so würde doch je zu Zeiten von denselben ih,
ren Gerichten durch ihre Bürgere und Un-

terthanen -
- an Uns und Unser KayftrliH

Kammer,Gericht zu appellire« unterstanden?
A. s. w.



vhttgeächtet der eingeführten meßrern wirkli-

chen Appellationsinstanzen immerforterhalten»

Gleich bey der erstem 1581» vorgenommen

nen Eerbessernng der alten Rigischen Status

Leu, die man mit Abfassung einer neuen Ge-

richtsordnung ar.fieng, hat man ein besonde-

res Kapitel von der Revision eingerücket«.

Und auch noch m unsern gegenwärtis

gen neuern Stadtrechten ist diese Revisiow

beybehalten worden, wie denn auch in HamL

bürg eine gleiche Revision an den Rath Statt

findet 5), obgleich auch dort in gewissen Fäl-

len, nach Vorschrift des Appellationsprivils-

Hmms, die Appellation von desRaths Urthei-
len an das Kayserliche Kammergericht ver-

stattet ist. Solchemnach waren also in der

erster;

*) S. dle neue reviöirte Hamburgische Gerichts-
ordnung vom 28. Marz 1645. §.40. Wann

nun die Sachen dnrch Urtheil und Recht ihre
Endfehast erreichet, soll der Gerichts-Voigt
— mit der Erccution — verfahren — es

sey dann an Einem Ehrbarn Rache per ke

viüonem die Sache wiederumb gebracht —»

15der Stadt Riga.



ersten Zeit eigentlich nur zwey Instanzen in

Riga, nemlich das Niedergericht und der

Rath, eingeführt und gleichsam in Stelle ei-

ner dritten Instanz die Revision an den Rath

nachgegeben. In der Folge der Zeit aber

nmß eö dennoch bey dieser für eine Handels-

stadt insonderheit sehr heilsamen Anordnung u.

Einrichtung nicht geblieben seyn. DerAnwachs

der Bürgerschaft, das vermehrte Nahrungs-

gewerbe, die vervielfältigten Geschäfte und

Verhältnisse derselben hat natürlich eines

Theils die Veranlassungen zu Streitigkeiten

nnd Prozessen vermehret, andern Theils man-

che Einwohner eigensinnig, übermüthig und

verwegen genug gemacht , sich an diese Ein-

richtung nicht zu binden, sondern aus Muth-

willen, oder um die endliche Entscheidung der

Sache und deren Erfüllung so lange als

möglich Zu verschleppen , sich an andere aus-

wärtige Städte oder Richtersiühle zu wenden

und deren Aussprüche oder Rechtsbelehrun-

gen

16 Vom Appellationswesen
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gen zu suchen. Dieses ist hier vermuthlich

um so viel weniger zu hintertreiben und zu

verwehren gewesen- als zu der Zeit im ganzen

Teutschlande allmählich die Gewohnheit aus-

kam, daß bey denen Städten, die vorzüglich

gut besetzten und berühmten Richter- und

Schöpfenstühle hatten, von andern Städten,

aus Urtheile und Gutachten eingeholet und

diese daher auch den Nahmen derObsrhöft

kernesweges aber dadurch eine Wirkliche Ge-

richtsbarkeit und Gerichtözwang über diejeni-

gen Städte oder deren Einwohner, die sich

an siewandten, erhielten Welche Städte

oder Richterstühle es gewesen sind/ woher

man etwa von hieraus in streitigen RechtSs

fällen Belehrungen und Entscheidungen ge-

holet Habs, darüber ist mir noch bisher keine

An-

*) Chr, Fried. Harprecht hat eine eigene Ab«

.'7Z2. zu Tübingen ausgehen lassen.

S. Ludwigs gelehrte Anzeige B. Z. 5.221.



Anzeige vor Augen gekommen; daß es aber

wirklich geschehen sey, hat wohl seine unstrei-

tige Richtigkeit, wie solches aus einem zwi-

schen dem Erzbischof Sylvester und dem

Herrmeister Johann von Mengede, anders

genannt Osthof, geschlossenem Vertrage deut-

lich abzunehmen ist In eben diesem

Vers

5) In dem sogenannten Kirchholmischen Vertra-

ge vom Tage St. Andreas 1452. heißet es:
— Geschehet nun in thokamenden Tyden,
dat de Radt in unser Stadt Riga Gothlän-
disch Recht in öhren Ordeclen nicht verbetrrn-

den, als sick dat temende der Ehren Godes,
up dat de jenne, de dar menede, dat he be-

schweret were mit unser Stadt Riga Rechte,
sck nicht bedürfte des Rechten beklagen, efte

buken Landes andereRechte besöken; so the,
met und behöret sick, dat de nehiste Herschop
des Rechten darum solle befocht werden, undt

darum so soll frye syn einem isiikcn in Sa-

ke n
, de angienge de Ehre und ewig Verderf

syner Güder uns vorbenvmden Herren (Erz-
ttschop und Meister duytsches Ordens) anto-

ropende unde tho besökende, und wat dene

mit unser, vorgeschreven beyden Herren. Un-

derwistnge unse Stadt Riga Radt vor Recht
tpreken

18 VomAppellationswesen
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Vertrage wurde nun zwar der bis dahin ein-

gerissene Gebrauch ausserhalb Landes Recht

zu suchen, ausgehoben, dagegen aber festge-

setzt, daß es einem jeden, der durch desRaths

Urtheil beschwehret zu seyn vermeinte, er,

laubet seyn sollte, an den Erzbischof und Horm

meister, als die näheste Obrigkeit, zu appelli,'

reu, jedoch unter der wenn die

Sache den Verlust der Ehre oder den Um-

sturz der Wohlfahrt des avvellirenden Par-

ten beträfe, welches letztere der Appellant, zus

folge des von dem Herrn Fürstenberg, Mit-

wochs nach Bartholomäi 1557. und vor?

Kettler den 24. Junii 1560. ausgestellten

Privil. mit seinem Eide vor dem Rathe er-

Härten muste. Auf gleiche Art - wurde die

Zulaßigkeit der Appellation von des Raths

Aussprüchen auch bey Unterwerfung dieser

Stadt unter die Königlich - Pohlnische Both-

B S mäßig-

spreken wurde, darbn soll idt bliwen und ge,

holden, und nicht bnten Landes förder ge,
saht werden.
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Mäßigkeit eingeschränkt. In Ansehung der

Appellationsinstanz selbst aber machte der

König Stephan Bathory eine Neuerung»

Bis hiezu waren die Appellationen von des

Raths Urtheilen in den bestimmten zuläßigen

Fallen gerade au die Landesherrschaft selbst

gegangen. König Sigmund August hatte

zwar in den kaLus fudjeLNQnis vom 28. No-

vembr» 1561. seinen Vorsatz und Willen zu

erkennen gegeben, eine DöerappellationSms

stanz für Land und Städte einzurichten; je-

doch erlaubte er dabey einem jeden, er möchte

adlichen oder bürgerlichen Standes seyn, ent-

weder an diesen Richtersiuhl im Lande, oder

unmittelbar an Ihn, denKönig selbst, zu avs

pelliren König Stephan aber setzte

schon

Viel. coä. Diplom. R. ?01. V. p. 2Z9»

Luwprovocütivne tsmen eorum, c>ui tsm

ex cjuzm Livitstchus, imMS-

cliatL impenv noÜro, viZors prsesentiscum
elus liluittitAte l'ransactloniS)

VicesZerentöM noürmn, vel Senatum,

Lena-
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schon m den der Stadt Riga islr. zugestan-
denen Privilegien fest, daß die Appellationen

Von dem hiesigen Rath an das im Lande da?

zu anzuordnende Gericht gehen -sollte Ja

B z er

LenAtyreZ, Huäicek noüros» per in Li-

vitgts rxigensl conüituenZos,
cvmmunibuZ Lezueltris Or6iins, koe elr,
rzm i»forum mLmkrorum

Oräinis, czmum sut>

LrgAiiS) iäcjUL non ex sliis, czusm in»

Zizenls et dene poKelLongtis iUius ?ro-

vlnci-lL incoüs, nempsetc. Va-

Müs et Livitstum Lenstoribus, membro»

rum Ltiam oräinis, cjui mutsto ltcltu totos

5e iiuic provmcise ciecZerint: its tgmen vt

eisclem fudZitis noüris Lyueüris et Liviüs

conäirionis inZirksrens üt gvvell2tiv,prout

cuicjue ÄvveÜsnti vrovocgre vit'um kuerit,

nempL immeciiüte sä nos, vel meäiate sck

VicesAS! enter
n,

vel sä Lenaturn nostrum
vraeLgtum.

*) Idicj. p. zoy. etiam ra-

tumcjus kacimus, vt venes solum Lontula-

tum, Lonfules et Livitstis ple-
ns intrs Territorium Livitstis, Woä ejus
elt pronrium, tgm in terra, czuam in stjuis
(nicht sZris, Wie hier beym DoM sieht) sit

juris'.
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er ordnete auch wirklich durch eine im Jahr

Z582. ausgegebene Konstitution *) ein O-

berges

zuriso'ictio» et tarn utrobiqus juäicsnä'i»

gusm res juciicatas exequenlji — — fal-

vs in calibus in priviteg»o lVigzittrorum
vlim l-ivoniae expreius appelistione sä

Oon entum provinc'.glein» quem 6einceps
in t.ivonis conüituemus, gui6em
cslus in Privileg» m recensentur: Lum

causg majorem rei fgmiligris i-icturgm, vel

Fsmae existimst lasüonem spectat»

z6que coram i>enatu s parte sppellante me-

«jiante corporal« jursmento Atteststum

Luc: it.

Ibitj. p Z22. XIII Lonventus gutempukli-
ci causa in Venass

c>uotannis bis celebrentur: - 26 prae-
mctos Lonvenkus publicos omnes csuias

tsm exLivuAtibug, Hnsw ex suä«cibuL 1 er«

reit'ikus psrapuellationemäevoivantur —-

LT vero Zppeüstiones in äi-

cto Lonventu ab Cpiscopo» tribus praeli-

mbus, Lamtaneo Vencienl,, OuaeÜore pro-

vmcisli, tribusP-e Zuccsn-erariis, Livita-

tumczue äuoku?) Dsrpgtenszs uno,
pernAvienüs uno, Ven6entis uno, Oepnts-
tis. — gttzue ibi omnes csusae nnientur

kne ulterivli provocatione» exceptio cau-

Ls smilLonis keremtstis bonorum -—



derStadt Riga. 23

Üergericht oder Tribunal im Laude an, wohin

alle Rechtssachen sowohl von den Landesge-

richten
,

als auch aus den Städten durch Ap-

pellationen gebracht Werden sollten. Hier

sollten alle Sachen, nur diejenigen ausge-

nommen, die den Verlust der Ehre oder der

Erbgüter beträfen, ohne weiters Appellation

entschieden werden; in den auSgenommenm

Sachen aber sollte es verstattet seyn, sich von

den Aussprüchen dieses Oöergerichts im Lan-

de an den König oder dessen Tribunal zuwen-

den. Solcher Gestalt also war nicht allein

eine in vorigen Zeiten ungewöhnliche Appel-

lationsinstanz für alle Rechtssachen überhaupt

angeordnet, sondern auch diejenigen, die das

größte Theil des Vermögens oder die Ehre

betrafen, mit einer Instanz mehr, als vorhin

eingeführt gewesen, beschwehret. Ich kann

inzwischen hiebey nicht unterlassen, auf die

Einrichtung dieses Obergerichts im Lande auf-

B 4 merksam

sc item exceptis caulis kamse — niü iint

sanguinis et kacti recentis —
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merkmm zu machen. König Sigmund Au-

gust hatte bereits versprochen, daß dieses Ge-

richt mir Üblichen aus dem Lande und Raths-

herren aus den Städten besetzet werden soll-

te, und Kön'g Stephan bestimmte dieses

swch naher, da er anordnete, daß dieses Ge-

richt außer den Personen von Seiten des

Landes, und mit zween Devutinen von der

Stadt Riga und von jeder der übrigen Städ-

te Dörpat, Pernau und Wenden mit einem

Depntirten besetzt seyn sollte. Diese Ein-

richtung war freylich mit guter Ueberlegung

gemacht, weil man natürlich und mit vielem

Grunde zum voraus setzen konnte, daß die

Depukirten der Städte von den Verfassun-

gen, Rechten und Gewohnheiten derselben

!tnd insonderheit auch von den Handlungsge-

schaften nothwendig zuverläßigere, umständ-

lichere und richtigere Kennmisse, als die an-

dern Richter, haben müßten, und daß solcher-

gestalt die Entscheidungen der von denStadt-

gerichten dahin gediehenen Rechtssachen desto.

gründ-
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gründlicher und rechtlicher ausfallen würden.

Vielleicht aber mochte diefe Absicht nicht ein-

mal so viel, oder doch gewiß nicht mehr Theil

an gedachter Einrichtung gehabt haben, als

diese, daß man die Städte dadurch williger

zu machen geglaubt hat, von ihrer ehemali-

gen alten Verfassung hierinn abzugehen, und

diesem Obergerichte des Landes sich zu unter-

werfen. Allein, die Stadt Riga hatte sich

wohl dabey gefunden, daß sie zur Herrmei/

sierlichen Zeit überhaupt nur drey Instanzen

gehabt hatte, nemlich bey den Untergerichten

And bey dem Rathe dieser Stadt und endlich

bey der Landesherrschaft, und zwar diese letz-

tere nur in wenigen höchst wichtigen Fällen.

Ja, sie hatte auch gegründete Bedenklichkei-

ten, um nicht gerne zuzugeben, daß der Bi-

schof und die übrigen Glieder des Gerichts

von Seiten des Landes bey den vorfallenden

Rechtsstreitigkeiten der Stadt die Hände mit

im Spiel hätten und dadurch sich eine gewis-

se Gewalt und Direktion über die Stadt und

Bs ' ihre
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ihre Verfassung Und die Gerechtsame der

Bürgerfchaft verschaften. Die Stadt sträubte

sich daher unaufhörlich wider diefesOberland-

gericht und wollte überhaupt keinem Tribu-

nal oder Gerichtshofe im Lande unterworfen

seyn. Gleich in der am Schlüsse des Jah-
res isZl von dem Rigischen Rathe abge-

faßten und publicirten Gerichtsordnung wur-

de also schon von keiner andern Appellation

von des Raths Urtheilen, als von der an die

hohe Obrigkeit erwähnet; wiewohl nicht aus-

drücklich darin festgesetzt wurde, wohin ei-

gentlich die Appellation gehen sollte. Da

manaber dieseGerichtsordnung im Jahr i s 94

mit dem Kapitel, 6e relanonivus caularuin

juäiLislium, vermehret?, so verordnete man

darin ganz bestimmt und mit deutlichen Wor-

ten, wie es damit gehalten werden sollte, wenn

von des Raths Urtheilen an die Königliche

Mayestat appellirt würde. Diese Anord-

nung schloß also die mittlere Instanz zwischen

dem Rathe und dem Könige, nemlich das

Ober-
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OberlandgerZcht um so vielmehr gänzlich aus,

als von diesem Gerichte nicht ein Wort da-

selbst gedacht wurde. Und hiebey gieng mar»

so offenbar und frey zu Werke, daß man die-

se Verordnung dem Königs selbst zur Bestä-

tigung vorlegte, welche auch den 18. März

z 595 wirklich erfolgte. Ich bin auch fast

überzeugt, daß es mit diesem Tribunal nicht

zu Stande gekommen seyn müsse oder wenig-

stens die Stadt selbiges nicht für seine Ober-

appellationsinstanz jemals anerkannt habe.

Denn die große Königlich- Pohlnische Kom-

mißion, die in dem Jahre 1598. Hieher ge-

schickt worden war, und unter andern auch

den Auftrag erhalten hatte, die Gerichte im

Lande einzurichten und ein neues Landrechk

aufzusetzen, stellte auch über diesen Punkt Be-

ratschlagungen an und faßte den Schluß,
ein solches Tribunal im Lande anzuordnen.

Sie fand hiebey aber für nöthig, den Rath

zu Riga vorläufig davon zu benachrichtigen

vnd zu versuchen, ob sie desselben Beystim-

mung
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mung dazu erhalten könnte. In dieser Ab-

sicht nun lies gedachteKommißion ein Schrei-

ben hierüber an den Rath ergehen. As

ber, es ist nichts gewisser und ungezweiftlter,

als daß der Rath keinen Geschmack daran ge-

funden und nicht darin gewilliget habe. Der

einzige Umstand könnte schon Beweises genug

davon seyn, daß der Rath dem ehemaligen

hiesigen Syndikus, D. Hilchen, bey den

nachher wider ihn entstandenen Händeln un-

ter andern auch dieses vorrückte, daß, da die-

ses

Viel. Diarium Commifs. lud 6. iZ-

1599. —- De svveüationibus quoque ali-

yuicj itiäem certi conüitui volumus, vt ni-

mirum sc! ultimae Inliantiae sudicium, ni-

inirum l'ridunalVenclenss, licut ad uni.

versa Nokilitats, ita ex Livitate

vmnes vrovocatwnes limüiter clevolv-in-

tur, et inter slios OLputatos Veüri quo-

<jue locum nadeant, qug in re com-

znune oniniurnLonsiliul<'.,mutuumque Lon-

Pensum s Buectab. Viris exspectamus, quos
cliv deneet feliciter valere vptamus. Dat.

Venllae, keria lexta polt Oomin. cvmlu-

etus kalckse 1599.
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fss Tribunals wegen von der Stadt eine Ge-

sandtschaft an den Königlichen Hof beschlos-

sen worden, er solche zu hintertreiben bemü-

het gewesen wäre.. Allein, daraus, daß die

Kommißion selbst ihren gefaßten Entschluß

nachher geändert und in- dem aufgesetzten

Liefiändischen Landrechte die Stadt Riga so-

wohl, als die übrigen Städte von diesem Tri-

bunal ausgenommen und befreyet hat, lasset

sichs noch Zuverlaßiger und überzeugender

schließen, -daß der Rath sich dieser Anord-

nung lebhast widersetzt und die wichtigsten

und dringendsten Gründe seines Widerspruchs

angeführt haben müsse. Und daß diese Ab-

änderung in dem damahls entworfenen Lisf-

jändischen Landrechte wirklich geschehen sey,

solches führet nicht allein gedachter Hilchen in

einer von ihm im Druck herausgegebenen-

Schrift an sondern es ist auch aus dem

/
" '

- '', ,° ktzt-

Vi6. LjvpLUZ innocentlX et veritstiä Dz.

via contra Jacob (lo6emäiunnn
- - ' etc»
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Letzterwähnten Liefländischen Landrechte selbst

zu ersehen. Weil es unterdessen mit der

erwar-

etc.Tamolcü 1604. p. Z2. Becunäg.

Me quanlism impeclire volu-

»Bfe incufant, quo Livit. Rixens, terreltr»

zucjicio et in quo ipso
Notsrii terreltris munere Lungerer, fubje-
cta, non seä meäistezurismcti-
vni IVI. fubjsceret: seö tsmen

nern tuccessitle et omnia ex fententia con-

Lect3. Ilt mults »lis, quse 6ici pollent,
t-icesntur, vsnum totumque fglsum elle,

vel ivtumlusl.ivonicum snno ZVI.O.XLIX.

tridus menMus ante, quam me irruerent,

ÄuctoritLte Lommillsriorum a

me cvnfcrivtum, msnidusque eorunciem

iudscriptum äocere potelt: quo non tan-

tum kigenlis, secj omnes reliquae Livits-

tes Iribunsli eximun-

tur.

Die aus dem Hilchcnischen Entwürfe der

Lieständischen Landrechte Hieher gehörige
Stelle lautet im z. Buche und dessen 6. Ht.

vom Obergericht oder Tribunal, folgender
Maaßen — Sie sollen richten alle und jede
Sachen, es sey davon appellirek, oder sie sind
an das Tribunal verschoben, vom Land«

oder SchloßGerichte, von Succamerarien»

Urtheil, Amptsachen und daß die vecret«

nicht
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erwarteten und versprochenen Bestätigung

der von der Kommißion entworfenen Land-

rechte sich verzog und noch sehr weitlauitig

aussahe (wie es- denn auch wirklich nicht daza

gekommen ist); so lies der Rath nicht nach,

darauf zu dringen, daß er von diesem Tribu-

nal und von allen Arten der Gerichte imLan-

de befreyet werden möchte. Diese Befrey?

ung erhielt die Stadt denn endlich auch im

Jahre i6<zi. auf dem allgemeinen Reichsta-

ge zu Warschau 5) da ihr die Berechtigung

zuges

nicht gebührlicher maaßen erequirct worden.

Hierbey werden ausbeschciden die Sa6)en, ss
den IMum belangen und Freyheit der Kö-

niglichen Gütter, und die Sachen der Lief,
landischen Stalte gehören zu Ihro König!..
Mayest. Gerichte.

VicZ. privi!. Re^.BigismuncZi 111., Datum

Vzrsvvige in Lomitüs liezni FenersUdus
me VI. mens. Nartii Oomini Nills-

tlmo Bexcenteümo primo. —- i)uvä cum

LivitÄS nottrs in üäem, mtionsm

et vrvtectivttLmO.prAecieceiV. noltri,Bere».

LtevlZÄui — et ü quibus rstionibus

srti-
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zugestanden wurde, daß alle nach Vorschrift

der Privilegien erlaubte Appellationen vom

Rache nirgend anders wohin ,
als unmittel-

bar an den König und dessen Tribunal ge-

bracht werden sollten.
'So

srticulum pnuil. suorum 6s appellztioni-
dus g subselliis ejusclem Livit. noürse rxiZ.
sä cvnventum provinciT l..ivoniX jgm turn

conliituenäum clevolvenclis csuturn itli es»

jet, ül-l tsmel. uti fuverioridus t>egni Ze-

„er'Mkus comitüs, its etiam nunc per in-

ternuncms suvsnobis tupplicsilet, ut— —

ZppelZstiones s. provocationes leZitimas s

quiduscunczue vKciis 5. ludseiliis kiZ. Li-

vir. sä Ros

Ziuln lmmeäistL äevolvi veüemus zube-

remusque — l)uapropter — m-mc!J.

muN vt —imprimiB 3vpe!!gt!»nes üvepro-
vocgtiones ZeFitimss zuxts lenorem ?rivi-

ZeZiorum Livitatis intervotitss gd oKcüs

s. mbselliis LivitAtis nulwtenus slio,

qüsm pro recoAnirione tuppremi Oomini»

noüri Za et Tribuns! ke«

llevolvi gut train ogtiuntur, «zuos
nu!l3 s-Juciieü terreliriB, s. slio.

Rum MAnitgfiorum s. oKcmnum JuriscZi.
ctione, juris. c!iceu6i sK'ectZtione sut mv.

lettig, nee in negr»e in t'uturo Zr<i.
Vsri volumus —
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So war also die Stadt Wieder bey ihrer

vormahligen Einrichtung, in Ansehung des

AppcUationLwesens, gesichert. Von- den

Aussprüchen des Raths, und zwar nur in den

obangezeigren durch die Privilegien bestimm-

ten wichtigen Rechtssachen gingen die Appel-

lationen gerade an den König; in andern min-

der wichtigen Rechtshändeln war allenfalls

nur die Revision an den Rath selbst erlaubt.

In Ansehung dieser Revision versuchte man

einige wenige Jahre darauf eine Neuerung

einzuführen. Da nern.lich der Rath mit der

Bürgerschaft im Jahre 1606. einen Rezeß
oder Vergleich über einige Punkte aufrichte-

te; so wurde auf dringendes und unabläßigeS '

Anhalten derBürgerschaft unterandern darin

festgesetzt, daß in sslchen Revisionsfallen die

Akten an zwo unpartheiische Universitäten ge-

schickt und als denn des Raths Urtheil nach

den eingeholten Belehrungen geändert oder

gebessert werden sollte Eine Neuerung
C muß

*) In diesem Vergleiche, hex am Tage conüan.
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muß dieses gewesen seyn, sonst hätte die Bür-

gerschaft keine Veranlaßung gehabt, sich die?

sen Punkt so ausdrücklich auszubedingen, oder

hätte eö nur eine Bestätigung oder schriftliche

Festsetzung eines solchen bis dahin schon ein-

geführt gewesenen Gebrauchs seyn sollen;

so würde man sich doch mit ein paar Worten

wenig?

tlse et Loncorcliae, das ist den r- Febr.
1606. geschlossen worden, heißt es: — In
denen Fällen aber, da von Es. E. Raths

Lentent?. tsnmmm in csulis inApnellsbili-
dus an die hohe Obrigkeit, der Stadt ?i ivi.

leZio und Gerichtsordnung zuwider, nicht
kann avpeUiret werden, ist das beneiiciuin

clctorum an statt der ()vere!en
denen, so es gebührlich in Zeit der Ordnung
suchen, verstattet, und will E. E. Rath, daß
Zeit währenden k^eviüons-Processes die

cta ordentlich, vermöge der Gerichts, Ord,

IIUNg, prTientidus rorulirt und

durch wohlgedachten E. E. Rath an zwo un,

partheyische llniverütTten, auf eines oder

beeder Parten Unkosten, zur Belehrung über-

schicket und dann gestaiter veüuctioni P.LVl-

tionis und denBelehrungen nach Es. E. Raths
Bententx rekormiret, geändert oder gebessert
werde —



wenigstens darauf bezogen haben» Aber, es

ist auch dieser Punkt, weil man die darin fest-

gesetzte Verschickung der Akten, nachdem der

Rath bereits einmahl in der Sache geurthei-

let hatte, vielleicht für unschicklich gehalten,

niemahls znr Erfüllung gekommen. In dem

vorläufigen Entwurf zu den neuernoder hoch?

temschen Rigischen Stadtrechten finde ich bey
dem Z4Kapit. des i. Buchs, äe kelarioni-

du«, am Rande die Anmerkung, daß, obgleich
der Rath bey den damahligen innerlichen Un-

ruhen sich diesen Punkt hätte gefallen lassen,

dennoch kein einziges Präjudikat vorhanden

wäre, daß man jemahls darnach verfahren

hätte, oder daß diefe Methode wircklich in Ge-

brauch gekommen wäre. Dargegen sind eben-

daselbst verschiedene Falle nahmhaft angefüh,

ret, da man die Akten vorher, ehe der Rath

zum erstenmal)! in der Sache entschieden, an

Universitäten verschickt gehabthabe. In die-

ser obangezeigten Verfassung blieb das hiesige

Appellationswesen auch dieganze übrige Pohl-

C » nische

35derStadt Riga.
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Nische Regierungszeit hindurch.
'

Und da nach-

her im Jahre 1621. die Stadt sich der Kro-

ne Schweden unterwerfen muste; so wurde

dafür gesorgt, daß der Stadt in den Unter-

werfungstracktaten oder vielmehr in dem soZ

genannten Corpore ?i-ivi!e»lorum des Kö-

nigs Gustav Adolph die Versicherung erthei-

let wurde, daß sie von allen Landgerichten be-

freyet bey ihren Privilegien, wegen der

Appellationen, erhalten, diese nur in den Zu-

laßigen Fällen an den König gerichtet und

diese Sachen von dem Köuigl. Hofgericht ent-

schieden werden sollte Dahingingen

denn

Die hieher gehörigen Worte dieses Privile-

giums vom 25. Septr. 1621 lauten also: —

Und allein in den Dingen, so in ihren Privi-

legien enthalten, ncmlich wenn die Sache Eh-

re und guten Nahmen angehet, oder mehr

denn den halben Theil der Wvhlfarth con-

oerniret und der Appellant dasselbe mit sei-
nem körperlichen Eyde gerichtlich daselbst er-

halten hat, an Uns zpnLÜiret, und mit

Unsers Königlichen Hvfgerichts BententT ent,

schieden
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denn also auch diese Appellationen ohne allen

Widerspruch. Wie aber gegen das Ende des

Jahres 16ZO. hier im Lande ein Hosgericht

angeordnet und in der Stadt Dörpat nieder-

gesetzt worden; so wollte man nach der darü-

ber, ergangenen Verordnung, welche die Ap-

pellationen von den Landgerichten und Städ-

ten an dieses Hosgericht verwies, die Ausle-

gung machen, daß auch von des Rigischen

Raths Urtheilen dahinavvelliret werden müß-

te. -Allem, obgleich dieses Hofgericht auch

so eingerichtet war, daß die Zwölf Beysitzer

C z dessel-

schieden werden; und der Rath und die

richte, was also endlich von Unserkannt wird,

zu exLczv-ren schuldig seyn. — —

Weil auch die Stadt sich rekeriret und bezo»

<M auf andere privUezis, wegen des Vi,

schols- und Steinholms weiter snno

,6oi. auf die kxemptwn von allen Landge-

richten, an Unser Königliches forum — so
wollenWir die Stadt bey allen denselbigen
rechtmäßlgsn Siegein und Briefen und darin

verfaßten Freyhelten — undRechten — nach
dem Inhalt solcher Privilegien — conter.

Viren und erhalten.
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desselben aus sechs Adlichen und sechs rechts-

gelehrten Personen andern Standes bestehen

sollten, auch sogleich zum Anfange zweene

Bürgemeister dieser Stadt, Ramm und Ul-

rich, zu Beysitzer desselben ernannt wurden;

so setzte der Rath sich dennoch sogleich dawi-

der, wandte sich deshalb ungesäumt an den

König und berief sich sowohl auf das König-

lich Pohlnische Privilegium von i6c>i., als

auch auf die bey der Unterwerfung unter die

Krone Schweden in dem obgedachtsn Lorpo-

re I'llvileZiorum erhaltene Königliche Ver-

sicherung« Das Gesuch war zu sehr gegrün-

det, die Privilegien zu klar, als daß derKönig

darauf nicht hätte achten sollen. Er gab da-

her dem Rathe die Freyheit, dieAppellationen

von dessen Urtheilen an das Königliche Hof-

gericht zu Stockholm bringen zu lassen, mit

dem Zusätze, daß die Stadt wider diese Reso-

lution nichtbeschwehret werden sollte Di-

eser

*) S, die König!. Resolution, gegeben zu Ste,

tm,
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fer Resolution zu solg e ist auch, so lange die

Stadt Riga unter Königlich - Schwedischer

Bothmäßigkeit gestanden, keine einzige Appels

lauen vom Rathe an das Dörpatische Hofge-

richt gegangen, 'Aber, bey den nach Stock-

holm gehenden Appellationen selbst war auch

noch eine Bsschwehrde zu heben. DerRath

hatte bis dahin, so bald eineAppellationssache

daft-bst beprüft und entschieden werden sollte,

zur Rechtfertigung seines Urtheils Devutirte

C 4 nach

tin, den 28. Febr. i6zr. — weil ihr ver,

meinet, daß das ganze kunclament von eu-

rem llatii auf dieses Gericht/

welches ihr, nach Unsern gegebenen privile-

FM? und Unserer ferneren Erklärung, aufUn-
scr Hofgcrichr im Reiche ausdeutet, beruhe;
jo können wir es wohl leiden, daß ihr eure

Privilegien, wie euch gut düncket, gebrau-

chet, und welches von beyden euch am beste«

duncket, eure Hppeüations-Sachen entwe-

der nach Stockholm, oder nachDorpat ge-

hen lasset; dermaaßen wir auch unsern
neral-Ludernztor in derselben Provintz be-

fohlen, die Hand darüber zu halten, daß eure

Stadt wider diese Resolution nicht weitest

möge beschwehret werden«
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nach Stockholm abschicken müssen. Dieses

war so beschwehrlich, alskostbar. Der Rath

suchte daher bey der Königin Christum an,

davon befreyet zuwerden. Obgleich nun die-

ser bisherige Gebrauch nicht ganzlich aufgeho-

ben wurde, so wurde er doch blos auf den

Fall emgeschcänk!, wenn äe male juäiesw
H-'el öeneZara juüirin geklaget und der Rüth
darüber von dem Part nach Stockholm förm-

lich vorgeladen worden wäre Mittlerwei-

le hatte sich wiederum von einer andern Sei-

V -
- - /te

H. die König!. Resolution, gegeben zu Stock-

holm, den 5. luny lSz- §. so. weiln auch

unterthämgst angetragen lsi, das es derSladt

zum uncrträgüchen Beschwer und Unkosten

fallen wolle, dafern d?r Bürgermeister und

des Raths Urtheile in privat Sachen, davon

sppslUret-wird, durch AbsendMMN undGe-

vollmächuate allhier sollen zulniäciret wer-

den; so lassen Ihr» König!. Mchst. Sich ge-

fallen, sie damit zu verschonen; es sey denn,

daß Jemand, dem das Urtheil zuwider ge,

laufen, den Rath 6e male oder äs

xrotrgcta et jultttis beschuldiget
und selbigen ordentlich darauf ciriren lassen. -
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te eine Neuerung in dem Appellationswesen

eingeschlichen. Es hatte nemlich ein gewisser

litthauischer Edelmann, vom Ra-

the ein widriges Urtheil erhalten, hiervon

wollte er' die Appellation an das Königliche

Hofgericht zu Stockholm ergreifen. - Weiler

sich aber weigerte, den in -dem Privilegium

vorgeschriebenen Eid, daß nemlich die Sache

mehr, als die Helftefeines Vermöqcns,beträfe,

zu leisten ; so wurde ihm die eingelegte Appel-

lation nicht nachgegeben. Er ging darauf

nach Stockholm, beschwehrte sich bey der Kö-

nigin Chriflina darüber, daß man einen sol-

chen Eid von ihm forderte; machte ein großes

Lermen darüber, daß er blos deswegen, weil

er den verlangten Eid nicht leisten wollte, um

ein so ansehnliches Theil seines Vermögens

kommen sollte; und alles dieses unterstützte er

mit den Vorbitten verschiedener der vornehm?

sten Pohlnschen Herrschaften. Die Königin

forderte die Erklärung des Raths darüber

ein; sie wurde umständlich und gründlich gs-

C 5 ge-
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geben, so, daß man zn Stockholm dadurch in

Verlegenheit gesetzt wurde. Von einer Seite

wollte man dem insonderheit der

vielen Voröitten wegen, gerne Helsen; und

von der andern Seite wollte man doch auch

das so deutliche und ausdrückliche Privilegium

der Stadt durch eine widrige Resolution über

diesen vorlausigen Streitpunkt nicht ganz um-

stoßen oder aufheben. Man wählete also

einen Mittelweg, diefer doppelten Absicht ein

Gnüge zu thun, die Königin setzte die Ent-

scheidung des Punkts, wegen des Eides, in

der darüber ertheilten Resolution *) solange

aus,

S. die Königliche Resolution, gegeben zn

Stockholm den 5. Scplbr. ,648. H. 2. Jh,

rvKvnigle Mayst haben danebsi Ihre (des

Raths) eingelegte Deciuction über dem pri-

vilegi» gppellstionzs sich sürleftn lassen, wie

such etzliche Mahle, was gemeldete vepuritte
zugleich haben anzubringen gehabt, angehö-

ret — Dervwegen weil Ihro König! Mayst
in dem Übergebencn Lorpore privileZiorum
befinden, daß die privileZia allein eingeführt
sind, so der Stadt von den Königen in Poh-

len
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aus, bis Sie nahern und bessern Bericht des-

halb erhalten haben würde. Indessen aber

hatte

len und nachmahls von Jhro Kvnigle Mayst
höcksigeehrten seel. Herren Vettern, glorwür,

digften Andenckens, mitgetheilet sind, welche
auf ihre vorige und alte Privilegien sich re-

kernen, so doch alle darausaeschlossen sind:
nachmahlen weil Jhro Köni -le Maysi nicht
wissend ist, wie es unter der Pohlnischen Re-

gierung in der Stadl Riga mit den sppella-
tionenkann gehalten seyn; insonderheit in An,

sehung, daß unterschiedliche vornehme Herren
in Pohlen gemeldten Smofglskv Sache nicht
angenommen haben, demselben durch lnter-

eesszonen Beyfall zu geben; haben also so-
wohl aus diesem' als andern vielen Ursachen
wegen des Privileg! rechter Meinung für
d Bmahl zu einiger gewisser Erklärung sich
nicht auslassen können, sondern nöthig befun«
den, solches zu einiger und laßerer intormA.

tion aufzuschieben — — So viel aber be-

meldten Bmolgrsky belanget, damit er sich
über die der nicht de,

sckwehren möge, so haben Jhro Kvnigle

Mayst lslvo jure suc» Ihre anwesen-
de liebe Reichs Rathe zu LommMönen ver-

ordnet, so seine Sachen mit den darin paßir,
ten Acten vorgenommen haben und selbige
zwischen ihm und seinen Widerparten geschie-
den und darin gesprochen haben.
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hatte die Königin die Hauptfache des Smolars-

Z<7 (zwar nicht beym Stockholmischen Hofge-
richt?, weil den ofterwähnten Eid

Dicht geleistet hatte) doch durch einigeReichs-

räthe, alsKommissarien, fchsn entscheiden las-

sen, damit er nicht Veranlassung hätte, über

Verzögerung der Inftitz sich zu beschwehren.

Dieses war nun freylich nur ein besonderer,

außerordentlicher Fall, der durchaus keine Re-

gel machen sollte. Dennoch" aber wurde die-

ser, Vorgang das Signal für diejenigen, die

diesen Eid, den man das juramsmum äs rria.

zoriparte, bonorum nennte, nicht gerne leisten

wollten, daß sie ebenfalls diesen Weg einzu-

schlagen suchten. J<-' mm

auch die U--siä:< i."^)... .
e sich die-

sem Eide nicht unterwerfen zu wollen. "Sie

gingen mit ihrenBeschwerden an den König
Karl Gustav und der Rath vertheidigte sich

dawider und stützte sich auf die darüber erhal-

tenen Privilegien. Der König, aber wollte

aus diesen und andere vom Rathe unterlegte,

eben-
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ebenfalls die Appellation angehende Punkte

derZeit nichts entscheiden, sondern ließ sie bis

zur nähern Belehrung ausgestellt seyn Un-

ter der vormundschaftlichen RegierungKönigs

Karl XI. wurde dieser Streit von neuem wie-

der rege gemacht: und wiederum verschob

man in der darüber ertheilten Resolution **)

die

S. König!. Resolut, gegeben in Thoren/ den

R4. Nsrt. ;6Z7. §.'6. Das

Wesen anlanaend, weilen die Kv-ngle Mayst
bey dieser Zeit so genau und vollkommlich Sich
Davon ni6)t können laffen —

will Pro Königl MüYtt diese Puncrte zu De-

ro gnädigsten weitexen Erklärung ausgestellet
haben, und immittelsl es also bestellen, daß
die Sachen, davon an Ihro Königle Maykt
Reviüon Lnpel'tiret wird, Mit dem förderlich-
sten, wie es geschehen kann, und ohne große
Weitläufigkeit und Aufenthalt sollen expecii-.
Ret werden.

**) S. die Königle Resolut., gegeben in Stock-

holm den 22. Ocktobr. 1662. — Demnach,
auch Ihro KömglMaytt aus derStadt Riga
bisher eingeliefertem Lorpore ?rivi!eFwrmn
nicht ersehen kann, mit was Fug und Recht
dkm Adel in puncto orcljnmw

nis



Vom Appellationswesen46

die Entscheidung des Punkts, wegen des ju-

ramenri 6e majori parre bonorum, bis der

Rath erwiesen haben würde, daß das Privile-

gium sich auch auf die Edelleute erstreckte, bis

dahin aber wurden selbige dennoch von Leistung

dieses Eides befreyet. Inzwischen nahm der

Gebrauch, von des Raths Urtheilen gerade

an den König zu appelliren, von Zeit zu Zeit

immermehr zu. Da es aber in Ermangelung

einer Vorschrift über diese Art der Appellation

gar zu willkürlich und unordentlich damither-

ging; so ließ der König, auf Ansuchen des

Raths, eine besondere Verordnung auf-

setzen,

nis das juramLiitum 6emajori parte bono-

rum angemuthet werden kann: als bleibet der

Adel von solchem Eide so lange eximiret, bis

Bürgermeistere und Räth mit ihren alten

Herrmeister - Privilegien, worauf Btepnsni

Privilegium, als auch ein kumlÄment, sich
berufet, beweisen können, daß solches auch auf
den Adel extenäiret sey.

*) S. die Königle. Resolut, gegeben in Stock-

holm, den iz. April! 166z. Diese Refoluti-

on ist auf ausdrücklichen Befehl Es Erl. Kay-
serl.
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sehen, wie es bey dieser Appellation, die man

zum Unterschiede der Appellation an das Stock-

holmsehe Hofgericht exrraoräi«

naiigm oder auch (>vei-c!nm an die König-

liche Revision nannte, gehalten und was von

den Parten dabey beobachtet werden sollte.

Nach dieser Verordnung nun hatte der Appel-

lant nicht alleine das obige juramemum äe

majori xarre bonorum zu leisten nicht nölhig,

sondern es war ihm auch überhaupt gar kein

anderer Eid auferlegtoder vorgeschrieben, wie

es doch nach dem schon vorher den 28. Ju-

nii 1662. ergangenen Königl. Revisionspla-

kat 5) die Revisionsuchenden Parten zu

thun schuldig waren. Dieses mnste nothwen-

dig den Mißbrauch nach sich ziehen, daß die-

jenigen, die ihreRechtssache durch des Raths
Ur-

.
serl Rt'ichsjnstizkollegiums den — — hier im

Druck ausgegeben worden.

*) S. die Lieflandische Landesordnung S. 98»

u. f. Unterm zi. August 1682 erging eine

neuere und erweiterte Revisions-verordnung,
die in derLandesordnung S. 37z. zu finden ist.
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Urtheil verloren hatten, sich desto eher entschlos-

sen, ihre Streitsachen auf diesem erleichterten

Wege fortzusetzen. Solchem Mißbrauche

also zu steuren, wurde der König unter der da-

mahls noch fortwährenden vsrmundschaftli-

chen Regierung durch, die Unterlegung des

Raths veranlasset, zu befehlen daß in sol-

chen Fällen sowohl die Parten, als deren 2lds

vskaten das juramemum calummT zu leisten

ver-^

*) S. die Königle. Resolut, gegeben zu Stock,

Holm, den 29. Julii ,670. §. 4. Jhro Kö-

nigliche Mantt befinden billig und recht zu

seyn, was Bürgermeistere undRath begehren,

daß nicht Minder in Riga, als hier in Schwe-
den bey einiger Sachen llevolvirrmZ von den

Gerichten beyde, die Parten und deren Hclvo-

csten prnüiren sollen das jursmenwm es-

ZummT, Inhalts des i. und 2. Punckrs Jh-
ro König!. Maytt ausgegebenen Revision-

plgcsrs cle 1662. Ich bcmercke hie-

bey, daß es mit dieser Eidesleistung der Advo-

katen hier nie zum' ordeutln. Gerichtsgebrauch

gekommen sey. Dieses wurde im Jahre 1751.

Em Erl. Kays. Reichs-Justizkolleg. auf Des-

sen Anfrage von dem Rathe zur Antwort un-

terlegt ; und dabey ist es denn auch weiter

gelassen worden.
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verbunden seyn sollten. Und dieser Befehl
wurde ein paar Jahre darauf mit einem

Zusähe wiederholet.

Sok

') S. die Köm'gle Resolut, gegeben zu Konazör,
den 5- Febr. 1675. §. 6. Und will auch I.
K. M. Ihr nicht lassen zuwider seyn, daß so!»
ehe expeclientien erfunden und zur Hand ge-

geben werden, womit allen unnöthigen Weit-

lauftigkeiten in Rechtsgangen und Processen

wögen vorgebeuget und abgeschnitten werdet!
— So wollen I. K. M. hiemit erkläret und

verordnet haben, daß der, weicher extraor--

riinarism gpnsllationem suchet, wenn ihn?
selbige vom (-ener. (Zouverneurist bewilliget
und nachgegeben, soll, ehe ihm liwi-X rettimo«

njgZes mitgetheilet werden, allda in der 6s»

nLral-(ZOuvernements-Canhe!eyzurJmentunr
maUtiD prsellircn. — Auch hier muß ich
snmercken,!) daß dieserEid niemahls beym(Ze»
i-.er. Gouvernement, sondern immer beym

Rathe geleistet worden, 2) daß nicht des Ken.

<F()uv. wie es hieraus dasAnsehen haben könn-

te, sondern der Rath dieAppellationen entwe-

der abschlägt, oder bewilliget und nachgiebt,
und im letztern Falle des (Zener. (Zouv. kcis

MM cvncessX, od. lit. tetti«

rnon. versagen tonne, wie solches E. K. R.

lustjzkoüfg. mittelst der in Sachen der Krä-
mer-
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- Solchergestalt waren mm Zwey Prsvo

kationsmitte! von des Raths Urtheilen er-

laubt und festgestellt, nemlich die

NO orämaria und die oder

xellario extrsoräinaria. Und darnach ist

auch bey Abfassung der neuern oder gegenwär-

tigen Rigischen Stadtrechte der z l. Titel des

2 Buchs derselben eingerichtet worden, in roel,

chem die ersten sechs §. §. auf die

onem oräinai-iam, der letzte §. aber auf die

<)uei-elam oder excrsoräiriZri-

sm gehet. Der Unterschied dieser beyden

Arten derAppellation bestand hauptsachlich da-

rin: bey der erster» war der Appellant in

Injuriensachen von aller Eidesleistung befrey-

et; betraf die Sache aber eine Forderung,

Ansprache, oder fönst irgend ein Recht oder

eine Gerechtigkeit, so muste er das gramen-

merkomvagnie wider Paffe Thiesen unterm

i7.,Decbr. 1752.ertheilten Resolut, anerkannt

und festgestellt hat, und z) daß dieses /we-

ttatum auch eher gesucht und ausgefertigt wer-

ten könne, ehe noch der Eid geleistet worden.
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tum äe majori parte bonorum schwöhren,

folglich konnte er in keiner Sache, die weni-

ger als fein halbes Vermögen betrug, sich die-

ser Appellaiisn bedienen; diese Appellation

ging an das Hofgericht zu Stockholm, und

der verlierende Part konnte von dessen Urthei»

le sich an denKönig selbst wenden. Bey des

andern ging die Sache gleich unmittelbar an

Jen König, der Appellant muste in allen Sa?

chen ohne Ausnahme das jurameumm calum.

m'ae ablegen; m keinem Falle dahingegen

war er verbunden, das juramemum äe majo-
ri parce bonorum zu leisten, und also dürfte

gar nicht darauf gesehen werden, ob die Sache

von großem oder geringem Werthe wäre.

So wie unterdessen in Sachen, die Leib und

Leben betrafen, keine von beyden Appellatio-

nen Statt fand, fo waren auch verschiedene

andere Sachen von dieser oder jener Appella-

tion besonders ausgenommen, wiesolches theils

in dem angezogenen Tittel der Stadtrechte-,

theils in der Resolution von i66z. angeführt
D s ist.
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ist. Die Wahl unter diesen beyden Appella-

Lienen stand schlechterdings bey dem appelliren-

den Part; er konnte diese oder jene Appellati-

on, wie erS für sich am zuträglichsten zu seyn

erachtete, ergreifen. Doch hat es wenigere

Falle gegeben, wo dieAppellation an das Hof-

gericht zu Stockholm gegangen ist; vielmehr

hat fast ein jeder den kürzern Weg gewählet

Attd sich per live exrraorchmarism

unmittelbar an denKönig ge-

wandt. Und weiter ist in dem hissigen Ap-

pellationewesen, so lange diese Stadt noch un-

ter der Schwedischen Bothmäßigkeit verblieb,

keine Veränderung vorgenommen worden«

Wie aber dieStadt 1710. dem Rußisch-Kai-

serlichen Zepter unterworfen wurde ; so gim

gen einige Jahre hin, da man bey den Urthei-

len des Raths schlechterdings stehen bleiben

wüste; indem noch keine Anordnung darüber

gemacht war, wohin die Appellation von den

Urtheilen des Raths gehen sollte. Indessen

Versuchte es doch im Jahre 1715. ein Pro^

zeßsüch-



der Stadt Riga. 53

Zeßsücbtiger Mann, Nahmens Klaus Heinrich
Müller, der seine Sache wider Christian Gün-

Zel beym Rathe verloren hakte, diese Sachs
an das Liesiandische Hofgericht zu bringen.
Durch sein unablaßigeS Aujuchen erhielt er

endlich von dem derzeitigen hiesigen Gouver-

neur den mündlichen Zulaß, von dem in die-

ser seinerSache ergangenen Urtheils desRaths
die Appellation jan das hiesige Hofgericht zu

ergreifen. Das Hofgericht ließ auch, dem

Zufolge, unterm 22. Iv!. 1715. ein Schreis
ben hierüber an den Rath ergehen, mit dem

Begehren, daß dem gedachten Müller die Ak-

ten ausgeliefert werden möchten, damit sodann?
weiter in der Sache ergehen könnte, was recht
wäre. DerRath konnte sich aber unmöglich

dazu verstehen, sondern machte vielmehr dem

Gouverneur, der zugleich Präsident iv diesem

Hofgericht war, schriftliche Vorstellung darü-

ber, mit umständlicher Anzeige, wie es bis da-

hin mit den Appellationen von des Raths Ur-

theilen gehalten und daß der Rath von der

Subordination aller landesgerichte überhaupt
und insbesondere auch dieses Hvfgerichts bc-

freyet worden wäre. Und obgleich das Hof-

gericht nochmahls um die Auslieferung und

Einschickung der Akten anhielt; so geschah
DZ es
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es doch nicht, und Müller kam nicht dazu, die-

se Sache ans Hofgericht zu bringen, sondern
es blieb bey dem vom Rathe ausgesproche-
nen Urtheile. Auch ist nach diesem Wüllen-

scheu sonst kein anderer dergleichen Versuch
weiter.gemacht worden. Damit man aber,

von allen etwamgen fernern Zndränglichkeircn
dieser Art.desto sicherer befreye: bleiben möch-

te; so nahm der Rath, so bald das Reichs-

justizkollegium 1719. angeordnet worden, die

Gelegenheil war, unter vielen andern bey

Ew. dirigirenden Senat angestellten Gesuchen

auch dieses mit anzubrüten, daß dem Rache
in seiner Gerichtsbarkeit und demJustizwesen
kein Eindrang zugefüget, auch derselbe vor

kein anderes, als das zu St. Petersburg ver-

ordnete Appellationsgericht gezogen werden,
möchte. Hierauf erfolgte auch die gerechte

Resolution daß derNach nicht allein bey
einen Gerichten und Rechten erhalten werben,

sondern auch dieAppellation an das Justizkol-

legium ergehen sollte. Nach dieser ergänz

uen^

*) In des dingirenden Senats Resolntion vom

22. lul. 1722. heißt es auf den 21. Punkt:
Das Gericht und Recht soll man nach de»

vorigen Rechten erhalten ; die

aber an das - LoUeZium ergehen
lassen.
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mn höchsten Verfügung hüt sichs UM .so Viel-

weniger Jemand weiter einfallen lüssei?, von

den Aussprüchen des Raths sich au das-hiesi-
ge Hofgericht zu wendern da Selbiges eben

so, als der Rath, dem Justizkollegium unter-

geordnet war» Es gingen also von dieser

Zeit ab dieAppellationen vomRathe ungehin-
dert an dieses Justizkollegium. Dieses hät-
te nun eigentlich die letzte Appellationsinstanz
stnn sollen —' wie eS das auch wirklich eini-

ge Jahre hindurch war -—- theils, seil unter

den vorigen Regierungen für die Rechtshan-'
de! dieser Stadt sowohl, als auch desLandes,

nur drey Jnstamor . n-ptgewesen Barett,

Heils, weil dieses lustizkoüegium in die Stel-

le der ehemahligem Königlichen Revision in

StsckhslW trat, indem uicht allein dieProvo-

kation dahin eben dieselbe Benennung der

x-eüariomL c.xl- . ' . -'' Re»

viiionis behalten hat, sondern auch dabeyalles

das, was in derßevistousordoManz vom zi.

August 1682. und der oöangezogenen König-
lichen Resolution von i66z. vorgeschriebe,

ist, beobachtet werden muß. Allein, unruhi-

ge und streitsüchtige Personen fingen bald an

von den Aussprüchen dieses Justizkotlegmms
an Ew. dirigirendOMenat zu gehen,-so daß

Selbiger in Kurzem die ordentliche vierte In-

- - - stanz
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stanz wurde. Doch jetzt, nachdem der Senat seit

1762. in verschiedene Departements getheilet
und das dritteDepartement unterandern auch

für die iieflandischenAngelegenheiten bestimmt
jst,so gehen dieAppellationen vomlustizkollegi-
mu auch von der Zeit ab nicht an den ganzen

Senat,scndern an jetzt erwähntes dritteDepar-

tement. Wie nun diese zu ergreifende Appel-

lation angezeigetchinnen welcher Zeitdie Recht--

fertiguna derAppellation eingereichet und was

wegen Erfüllung derResolution deslustizkol-

legiums, davon appelliret worden, beobachtet
werden soll u. s. f., solches ist in der auf Ih-
ro Kayftrlichen Maytt allerhöchsten Befehl
unterm ZQ. Jul. 1762. ergangenen Verord-

nung umständlich vorgeschrieben. Weiter fin-
den zwar keine Appellationen Statt; dennoch
aber sind die Falle nicht selten, da diejenigen,
die mit derEntscheidung dieses dritten SenatS-

departementS nicht zufrieden gewesen, sich mit

ihren Beschwerden an Ihro Kayserl. Maytt

Selbst gewandt und dadurch veranlasset ha-

ben, daß die Sache auf Allerhöchsten Befehl
von der vollen Versammlung aller Senats-

departementS nochmahls hat untersucht und

entschieden werden müssen, so, daß also der

ganze Senat als angese-
hen werden ..
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